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Straffälligenhilfe 
Hinweise auf ihre wichtigsten ·Aufgaben und Probleme *) 

Von MiDiaterill lr.t Prol. Dr. Albert K;ebl, Wieabaden 

.. Was einer verdient, ist noch nicht, 
was ihm hilft" (Wiehern) 

I 
Gelegentlich einer Anstaltsbesichtigung äu6erte kürzlich e in Be

sucbe.r. der an diesem 'rage zum erstenmal das Leben in einer gröDeren 
Strafanstalt beobachtet hatte, beim Verlassen des Hauptgebäudes und 
Betreten des Vorhofes seine Bedenken gegen die Art des von ibm 
beobachteten Vollzugs. In erregtem Tone meinte er, es geht kaum an, 
die erwachsene Tochter allein gehen zu lal:lsen, ohne dali sie auf der 
Stra6e angepöbelt wird. Es ist für eine Frau kaum möglich, abends 
allein au szugehen, ohne dau sie sich Mi6helligkeiten aussetzt. Auch 
für den Mann selbst kann es gefährlich werden, sich nachts allein auf 
der Stra6e zu hewegen. Wenn dann die Verbrecher, die Mädchen, 
Franen und Männer belästigten oder gar schädigten, zu Gefängnis oder 
Zuchthaus verurtf'ilt sind, sollten sie eine andere Behandlung erfa hren, 
als dies geschieht. Auf die Frage, wie er sich etwa die andere Behand
lung dächte, meinte der Sprecher, indem er auf die Blumen und Zier
sträucher im Vorhof hinwies: all das sollte verschwinden, und mit 
unerbittlicher Härte müsse der Tagesablauf völlig nüchtern geregelt 
werden. Auf die weitere Frage, ob die Gefangenen e twa durch Zebra
kleidung, durch Scheren des Kopfhaares, durch Nahrungsent'l.ug zu-. 
sälzlich zum Freiheitsentzug bestraft werden sollten, verneinte er dies 
und erklärte, im einzelnen wisse f"r natürlich nicht, wie .man sonst 
mii aller Strenge vorgehen könne. - Aber gerade hierauf kommt es 
an. V ielleicht geht es dem einen oder anderen Mitarbeiter an den Auf
gaben der Straffälligenhilfe ähnlich. Er wei6. nicht recht, welche Stel
lung er bei der Gefangenenhebandlung einnehmen soll. Dieses Wissen 
um die Gesamtaufgabe in aber die erste Voraussetzung zu ihrer Erfül
Jung. Bereits in den Grundsätzen für den Vollzug von .Freiheits5trafen 
vom 7. Juni 1923 ist das Behandlullgsziel für die deutschen Strafan
-stallen klar umschrieben und auch im "iozeIDl;n geregelt: 

"Durch den Vollzug der Freiheitsstrafe tlollen die Gefangenen, 
soweit etl erforderlich ist, an Ordnung und Arbeit gewöhnt und 
sittlich 10 gefestigt werden, .da6 sie nicht wieder rückflillig werden 
(8 48). Die Gefangenen sind ernst, gerecht und menschlich zu behan
deln, ihr Ehrgefühl ist zu schonen und zu stärk.en (~ 49)." 

"!P'II. dl~ .".'ohl"Uebere O .... teUu".' Krebo, A. DIe Mil .. lrlr.~. dn DeUt..:iJCIl Veni .... " der SI .. I· 
troli,.,,,hllf,,. I" , Hei&rl.c aur EDlwlddu,,& der dcuudlen FII...,."" 1$ Jab~ Delll.eb~. Ven:l" 
!rar IIl1eD.t.Ihbe .... d prh·.le FIIuorl~ KOI,, - Derl ill , 1955. S. 313 11. 
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Wer diese Grundsätze ernst nimmt. kann keinen Zweifel an der 
Art der Behandlung der Gefangenen haben, und falls der Besucher 
sich mit diesen Fragen eingehender befassen würde, könnte er kaum 
mehr Anstoli an den Biumen nehmen und so allgemein, wie er es tat, 
eine unerbittliche Härte fordern. Ei wird daraus auch alle Folgerungen 
Jür die gesamte Straffälligenhilfe ziehen. 

An dem erwähnten Beispiel wird das immerwährende Spunnungs
verhältnis zwischen Strafrecht und Fürsorge deutlich, zwischen der 
Notwendigkeit, aus Gründen der Sicherung von Ordnung durch Recht 
den Einzelnen mit staatlichen Strafma6nahmen zu belegen, aber auch 
zur Vermeidung des Rückfalls offenkllDdig, dem Einzelnen während 
des Vollzugs eine Hilfestellung zu leisten. (Freiheitsentzug ohne Be
handlung erreicht dieses Ziel nur selten, anderenfalls gäbe es keine 
Rückfalligen.) StraffäUigenhilfe hei6t, dem Straffälliggewordenen helfen. 
Wie kann ihm in der Zeit geholfen werden, während der er unter 
re(!btsstaatlichen l\1a6nahmen leben mUb, und weiter, wie kann diese 
Hilfeleistung im einzelnen aussehen '! 

Im Laufe der letzten 130 Jahre (1826 Gründung der Rheinisch· 
WestJalischeu Gefäoguisgesellschaft) haben sich im Rahmen der Straf
rechtspflege in allen Teilabscbnitten gesellschaftliche Hilfseinricbtun
gen entwickelt, die nicht im Gegensatz zu den staatlichen Ma6nahmen 
stehen. sondern die Absicht der Hilfe für den Einzelnen bei Wahrung 
der Belange der Gemeinschaft herausstellen. 

Der Straffälliggewordene benötigt das Gewähren von Hilfe in 
jedem Stadium des Verfahrens: 
1. Straffalligenhilfe vor der Verurteilung. 
a) Im Stadium der Voruntersuchung entwickelte sich die soziale Gerichts
hilfe, die nicht im Konßikt für das Gericht odcr für den Angeklagten 
steht, wohl aher in der Spann~ng: Wahrheitsfindung oder Verdunkelung. 
h) Während der V-Haft erwies lIich eine Hilfestellung als notwendig, 
die teils durch die lugendgerichtshilfe, teils durch die Erwachsenen· 
gericht8hilfe gewährt werden kann, um nicht gewollte Schäden aller 
Art aufzubalten oder aufzuheben. 
2. Straffalligenhilfe während de8 Vollzugs. 
a) In der Anstalt kann sich die allgemeine Für80rge für den Straf
gefangenen in persönli<:her Beratung und auch in Arbeit&fürsorge sowie 
der Erfüllung wohlfabrtspßegerischer Aufgahen äu6ern. 
h) Die Pßege ~on bewährten Verbindungen zwischen Angehörigen und 
Straffä.lligen während der Strafzeit, einschlie6lich der Angebörigenbe
treuung, kann helfen, die 'Rückkehr in das freie Leben vorzuhereiten. 
3. Straffälligenhilfe nach der Entlassung. 
Die Strafentlassenenfürsorge, die entweder als BewährungshiUe, u. U. 
nach teilweisem Vollzug der Freiheitsstrafe, oder vielfach noch drin
gender na.ch dem Gesamtvollzug, dem in der Regel Hilfsbedürftigen von 
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freien und behördlichen Fachorganis8tionen gewährt wird, sollte so 
ausgebaut werden, dao jeder Strafenllassene dort Rat und Förderung 
erhält. 

Mit dißser Aufzählung wird angedeutet, welche Fülle von Einzel
aufgaben im Rahmen der gesamten Straff:Hligenhilfe zu leisten sind. 

Einzelne typische Ma"Cmahmen sollen etwas ausführlicher darge
stellt werden, um gleichleitig zu zeigen, wie eng die Hilfeleistungen 
miteinander verflochten sind. Dabei soll offen bleiben, welche Periode 
am bedeutungsvollsten ist. Dies wird bei jedem Einzelschicksal ver
schieden sein. 

II 
a) Straffoilligenhilfe vor der Verurteilung 

Neben den allgemeinen wohlfahrtspflegerischen Ma6nabmen ist in 
diesem Stadium fürsorgeri sch vor allem durch Ermittlungsbilfe zu 
wirken. Die Ermittlungshilfe für jugendliche Rechtsbrecher hat in der 
Jugendgerichtshilfe ihre entsprechende Form gefunden. Sie gilt als 
unentbehrlicher Bestandteil im gesamten modernen Jugendstrafverfahren, 
flie bat bei der Behandlung ~tralTällig gewordener Minderjähriger erzie
berische, soziale und fürsorgeri sche Gesichtspunkte zur Geltung 'zu 
bringen und dabei vor allem die Unterlagen für die Erforschung und 
Beurteilung der Persönlichkeit des Angeschuldigten beizuziehen. 

Die Frage, ob es sich bei der 'Ermittlungshilfe um eine Hilfe für 
das Gericht oder um Hilfe für den Jugendlichen handelt, ist falsch 
gestellt. Eine echte Hilfe bei der Wahrheitsfindung wird auch dem 
Jugendlichen gerecht, und es gilt hierbei wie bei allen Aufgaben der 
Fürsorge, im Rahmen der Strafrechtspßege die rechte Synthese. zu finden. 

Wenn im Jugendstrafverfahren die Jugend'gerichtshilfe sich bewährt 
hat, so ist zu fragen , warum im Strafverfahren gegen Erwachsene nicht 
eine ähnliche Einrichtung geschaffen und gesetzlich verankert wurde. 
Im Laufe der letzten 50 Jahre bat ~ich mit Unterbrechungen neben 
der Jugendgerichtshilfe auch die Erwachsenengerichtshilfe durchzusetzen 
versucht, ohne aber bis heute die rechte Form gefunden zu haben. 

Einen noch nicht wieder erreichten Höhepunkt der fachlichen 
Aussprachen über dieses Problem stellen die Verhandlungen gelegent
lich der Breslauer Tagung der IKV 1929, die eine echte Begegnung 
zwischen Vertretern von ..Justiz" und .. Fürsorge" herbeiführte, dar. 
Dabei erwähnte der Strafrechtler Professor Grünhut, wie sich in der 
Gegenwart die strafrechtlichen Hilfswissenschaften nach der Seite der 
Sozialpolitik und Fürsorge ausdehnten. Weiter hob er hervor, wie der 
Gedanke einer einheitlichen durchgehenden Fürsorge sich gerade in 
der Jugendgerichtshilfe entwickelte und damit zugleich ihren inneren 
und äu6eren 'Erfolg möglich gemacht habe. Schon damals bestand die 
Auffassung, dali die Einrichtungen unseres Jugendgerichtswesens sich ent 
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dann voll auswirken können, wenn sie auf das Erwacbsenenstrafrecbt 
ausgedehnt werden. 

~ach Prüfung. an welche Organisation die Soziale Gerichtshilfe 
angeschlossen werden kann: die Polizei oder das Wohlfahrtsamt, ent
schied sich Grünhut 1929 für . keine dieser heiden Organisationen und 
auch niebt für eine von einem Richter geleitete Vermittlungsstelle. Er 
empfahl unter Berücksichtigung der notwendigen sozialen Diagnose 
im Rahmen der Erwachsenengerichtsbilfe eine vierte Lösung: die 
Bestellung eines gerichtlichen Sozialpädagogen als Sacbverständigen 
analog dem Gericbtsarzt. Er begründcte diesen Vorschlag sehr eingebend. 
Straftat, Strafverfahren und Untersuchungshaft gehieten oft einen Ein· 
griff sozialer Fürsorge, unU das Gericht bedarf einer Erweiterung seiner 
Erkenntnisquellen durch Erfabrungen der WohUahrtspfiege und Beob· 
achtungen, welche früher in hezug auf den Angeklagten in Erziehungs· 
und Strafanstalten gemacht sind. . 

Die Erweiterung der Erkenntnisquellen findet aber ihre Grenze 
in cinem Zeugnisverweigerungsrecht des Fürsorgers und Erziehers. 
Darum sind neue Ermittlungen Aufgabe des gerichtlichen Sozialpäd· 
agogen, der in Zusammenarbeit mit dem Gerichtsarzt ständig als Sach· 
verständiger zur Verfügung stehen mu6. 

Demgegenüber begründete der von der Fürsorgepraxis ausgehende 
Professor l\Iuthesius ebeuso klar seJne Forderung: die soziale Gerichts· 
hilfe mu6 den Trägern der öffentlichen WoblfahrtspUege, den Bezirks· 
fürsorgeverhänden übertragen werden. Dabei stellte er heraus, da6 die 
Strafrechtspflege weithin eine soziale Schutzmafmahme des Staales ist, 
wobei er hervorhebt, da6 die ObjektsteIlung des Menschen im Rahmen 
der Stralrechtspßege innerhalh der Wohlfahrtspflege einer SubjektsteI
lung weichen müsse~ 

Leider wurde 1929 in Bre~lau, dieser historischen Stunde der 
ErwachsenengerichuhiUe. keine endgültige Entscheidung getroffen. Die 
mit der weiteren Bearbeitung der Frage beauftragte Kommission der 
IKV gah 1931 ihre Empfehlung bekannt, im Sinne des Vorschlages von 
Muthesius die Fürsorgeverbände zu GerichtshilfestelIen zu machen. 
gemä6 den Vorschriften der V ~rOrdnllng über die Fürsorgepßicht vom 
13. Februar 1924. 

In Anbetracht der politischen Umstände wurde dieser Vorschlag 
nicht verwirklicht, insbesondere weil ja auch die Mitwirkung der Gesell
schaft in der Straffälligenhilfe von 1933-45 unerwünscht war. Auch 
nach 1945 erfolgte noch nicht der geplante Wiederaufbau diese, Zweiges 
der StraftäIligenhilfe. obwohl verschiedene Ansätze hierzu gemacht 
wnrden. . 

Die heiden Referenten auf der Breslauer Tagung der IKV 1929 
erörterten unabhängig voneinander im lahre 1951 fast zur gleichen Zeit 
wieder das gleiche Tliema in verschiedenen Fachveranstaltungen. Grün· 
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hut sprach bei den Verhandlungen der Fachgruppe für Rechtsverglei· 
cbung in Köln am. 22. September 1951 über bedingte Verurteilun g und 
ging dabei auf Probleme der Sozia len Gerichtshilfe .ein. Er betonte, daS 
die Vornahme sozialer Ermittlungen lind vor allem ihr Vorlegen im 
Verfahren prozessual auf unüberwindliche Schwierigkeiten sto&en würde, 
solange die Schuld nicbt festgestellt worden sei. An de~ Dilemma 
zwischen dem Vertrauensscbutz für den ermittelnden Fürsorger und 
dem Interesse der Verteidigung an Offenlegung jeglichen bei der Ur. 
teilsfindung verwerteten Materials seien in Deutschland die Versuche, 
eine soziale Gerichtshilfe nach d.ern Vorbild der lugendgerichtshilfe 
einzuführen, gescheitert. Schlienlich bedarf das Verhältnis des FÜrsor· 
gers zur Rechtspflege nnd zur Wohlfahrtspflege einer grundsätzlichen 
Klärung. Sie ist bis heute noch nicht erfolgt. 

Muthesius wiederum nannte auf dem Deutschen Fürsorgetag 1951 
als ein wichtiges Beispiel der Zusammenarbeit der }' ürsorge mit der 
Justiz: Gericbtshilfe und Jugendgerichtshilfe. Er führte aus: "Ich er· 
wähne diese! Prinzip der Zusammenarbeit deshalb besonders, weil ich 
in dem Zusammenhang aagen mul;, da6 wir gewiß keine Monopolslei· 
lung beanspruchen wollen, daß wir aber das Recht haben, Vertrauen 
zu verlangen, dan wir infolgedessen allen Versuchen, neben dem Auf
hau unserer öffentlichen und freien Fürsorgearbeit neue SOJialapparate 
zu begründen, ablehnend gegenüberstehen. Weder bei der Arbeitsver· . 
waltung noch bei der Justizverwaltung wünschen wir solche Referate 
mit eigenen Sozialapparaten. " 

Wie bereits betont, ist die Frage heute noch nicht abschlie6"end 
geklärt, und es läge m. E. im Interesse der Sache. in dieser Aussprache 
zwischell Vertretern der Strafrechtspflege uDd der Straffalligenhilfe 
die Problemstellung zu erörtern und gemeinsam eine Lösung vorzu· 
bereiten. 
b) Straffälligenhilfe während des Vollzugs 

Die Gefangenschaft ist als ein Rechtsverhältnis anzusehen, wonach 
der Staat auf Grund eines rechlskräfligen richterlichen Urteils berechtigt 
ist, tlem Einzelnen ah Gefangener bestimmte Beschränkungen seiner 
persönlichen Freiheit aufzuerlegen. Das Wesen der Freiheitsstrafe 
besteht also in der Beschränkung der Freiheit, und dementsprechend 
wird gefordert: Reiner als im geltenden Recht wird in einem künftigen 
Volh:ugsgesetz zum Ausdruck. kommen müssen, da6 im Rahmen des 
Erreichbaren die Freiheitsstrafe nur zur Beschränkung der Freiheit 
verhängt wurde und dafi sie ausschliefilich den zu ihr Verurteilten 
treffen soll (Freudenthai). 

Wie die Freiheitsstrafe keine Strafe an der Gesundheit werden 
darf, so soll sie auch keine Strafe am Vermögen werden, und vor allem 
sollen alle irgendwie schädlichen Wirkungen für unschuldige Dritte. 
so für die Familie des Gefangenen, ausgeschaltet werden. 
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Unter diesem Gesichtspunkt gewann die Strarcälligenhilfe während 
des Vollzugs n~ue Gesichtspunkte. Znuächst : Die Betreuung der Ange· 
hörigen während der Strafzeit und die Förderung der Pflege von be· 
währten Verbindungen zwischen den Angeböri~eu und dem Straffälli
gen, daun den der Arbeitsfürsorge für den Strafgefangenen in der An
stalt selbst und weiter den .der Beeinflussung des Straffalliggewor
denen während des Vollzugs in dem Si nne, da6 er Hilfestellung erhält, 
sich künftig selbst helfen zu können. 

Dabei kann es sich.innerhalb der Anstalt vorwiegend um eine gei
stige Hilfe handeln, da eine materielle Not für den Gefangenen im 
staatlichen Gewahrsam nicht bestehen darf. Seine Existenz muG, wenn 
auch in noch so bescheidener Form, gesichert sein. Eine wesentliche 
Voraussetzung für erfolgversprechende Hilfe ist die Einzelunterbringung 
während der Ruhezeit. 

Besonders eindrucksvoll ist diese Aufgabe der Straffälligen hilfe 
im Jugendstrafvollzug hervorgehoben. Hier werden im Sinne der Beein
flussung der Gefangenen für ein künftiges einwandfreies Verhalten nicht 
Dur Arbeillllllögliehkeiten bercilgcstcllt, sondern es wird Berufsaus
bildung getrieben und hll gesamten Vollzug angestrebt, den Verurteilten 
dazu zu erziehen, künftig einen rp.chtsch affenen und verantwortungs
bewu6ten i.ebenswalldel zu führen. Ordnung, Arbeit, Unterricht, Leibes
übungen und sinnvolle Beschäftigung in der Freizeit sind die Grund
lagen dieser Erziehung. Oie beruflichen Leistungen des Verurteilten 
sind zu fördern. Lehrwerkstätten sind einzurichten, die l:leelsorgerische 
Betreuung wird gewährleistet. Der Gesetzgeber bat für diesen Perso
nenkreis bereits in gro6f".n Zügen die Aufgaben der Straffälli genhilfe 
gekennzeichnet. Fiir die erwachsenen StrafgefangeneOn feblen noch solche 
Bestimmungen, sie werden sinnge mäß abgewandelt bzw. ergänzt in 
einem kiinfligen Stcafvollzugsgesetz verankert werden müssen. 

Eine weitere füraorgerisehe Aufgabe ist die Angehörigenbetrenung. 
Die Not der Angehörigen ist nicht nur aus allgemeinen Erwägungen 
zn bekämpfen und wenn möglich zu überwinden, sond'ern vor allem 
auch aus der ü berlegung heraus. dab in der vater- hzw. mntterlosen 
Familie ihre Glieder erhöht gefährdet sind und die Kinder solcher ge
störter Familien leicht den kriminellen Nachwuchs bilden. 

Dif' Bedeutung der regelmü6igen Arbeit für den Gefangenen hat 
mindestens die gleiche Bedeutnng wie für den Freien. Das Bestreiten 
des Rechu auf Arbeit für den Strafgefangenen würde eine Verneinung 
des Rechts auf Existenz überhaupt hedeuten.. Durch Einrichtung geeig
neter Arbeitsbetriebe, wnbei Unternehmer aus der freien Wirtschaft 
unter Berücksichtigung von Rentabilität und Förderung des einzelnen 
Gefangenen Arbeitsgelegenheiten schaffen , wurde vermieden, daß der 
Gefangene während des Vollzuges ohne Arbeit leben mrnlle. Die .MaG
nahmen der Berufsausbildung, die eine echte Straffalligenhilfe bedeu-
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ten, bat der Staat von sich aus zu betreiben . Hierbei trilt der Gesicbts· 
punkt der Rentabilität zurück , da ea sieb vorwiegend um L~hrbetriebe 
handelt. 

Hier liegt auch eine Möglicbkeit der Angchörigenbetreuung durch 
den Gefangenen selbst. Wenn die dem Gefangenen gutgeschriebenen 
Beträge für seine Familie zur Verfügung gestellt werden, wird die 
Fürsorge aufierhalb der Anstalt entlas t~ t. Diese Forderung wurde ge· 
legentlich dcr Internationalen Gefänglli skongresse, insbeso ndere dem 
im Jahre 1910 in Wa~hington gehaltenen, gestellt. Der erste Weltkrieg 
hemmte die angebahnte Entwicklung der SelbstUl,terstützung der An· 
gehörigen aus dem Arbeitsverdienst durch den Gefangenen und heute 
noch ist diese Früge nicht zur Zufriedenheit gelöst. Bei sachgerechter 
Regelung der Arheitsvergütung besteht dann auch die Möglichkeit für 
den Einzelnen, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch Auf
rechterbaltung der Anwartschaften bei der Sozialversicherung sich selbst 
zu helfen. 

Die Methoden der Straffälligenbilfe während des Vollzugs im 
Rahmen einer sinnvolleo Freizeit siod vielgestaltig. Sie könnco hier 
nicht im einzelnen genannt werden. Hingewiesen sei nur auf den 
Empfang von Rundfunksendungen durch Kopfhörer, die dt:n Einzelnen 
nicht nur unterhalten und geistig anregen, sondern vor allem von der 
Umgebung trennen, ihn für die Dauer des Hörens i90lieren sollen. 
c) Fürsorge nach der Entlassung 

Das klassische Betätigungsfeld der von der Gesellschaft gewährten 
Straffälligenhilfe bot u"nd bietet die Strafentlassenenfürsorge. Hier hat 
die .. freie Liebestätigkeit" zuerst nnd entscheidend mitgewirkt an den 
Bemühungen, den Straffälliggewordenen in die Gesellschaft wieder einzu
ordnen. Das .. Grundgesetz" der ersten deutschen, der .. Rheinisch·West
fälischen Gefängnisgeselhchaft" vom 18. Juni 1828 enthält u .a. folgende 
Erklärung: Gegenstand dieser Gesellschaft ist eine mit den Staatsge
setzen übereinstimmende Beförderung der sittlichen Besserung der 
Gefangenen durch Beseitigung nachteiliger und Vermehrung wohltätiger 
Einwirkung auf dieselben sowohl während der Haft als nach der Ent· 
lassung. Der amtliche Entwurf eines Sttdfvollzugsgesetzes von 1927, 
also fast 100 Jahre später, bedeutet nicbt eine Abkehr von den 
Grundsätzen von 1828, sondern ibren Ausbau nnd ibre Befestigung. 
Er bekennt sich zu der heute allgemein als gültig angesehenen Auf· 
fassung: die Fürsorge für Entlassene ist e ine gemeinsame Angelegen· 
heit des Staates und der Gesellschaft, ihr Ziel ist, den Bestraften einem 
ges~tzmäfiigen Leben in der :Freiheit zuzuführen (§ 232). Die Pflichten 
des Staates werden dahingehend um~cbrieben, daS er die Aufgabe bat, 
die freien Vereinigungen und Einrichtungen, die sicb der Fürsorge 
für Entlassene widmen und ihr zu dienen geeignet sind, in ihrer 
Tätigkeit zu fördern , auf ihr sachdienliches Zusammenarbeiten hinzu< 
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wirken und sie zu unterstützen. Wo solche Vereinigungen fehlen oder 
niebt in der Lage sind, Fürsorge ausreichend zu leisten, hat der Staat 
selbst einzutreten. 

Die Frage des Schaffens von ZuOuchtstätten zur vorläufigen Unter
bringung männlicher Strafentlassener bis zur Erlangung einea Erwerbs 
wurde von den verschiedensten Organen der freien Liebestätigkeit er
wogen und an vielen Stellen in Deutschland verwirklicht. Auch heute 
ist dieses Problem der Obergangsheime noch brennend . Ihre Gefahren 
sind schonungslos in dem Buch von Fallada " Wer einmal aus dem 
Blechnapf friGt" geschildert. Daß dennoch P-ositives geleistet werden 
kann, beweisen Erfahrungen, die z. B. in Osnabrück und Hannover in 
der Gegenwart gemacht wurden. Die Schwierigkeit dies<!r Art der Ent
lassenenfürsorge in übergangsheimen liegt vor allem darin begründet. 
daS die dort lebenden Personen nicht mehr zwungsweise gehalten 
werden können, da sie ja frei sind, obwohl sie sich noch in ihrem Ver
halten wie Gefangene geben, d.h. sie noch nicht in der Lage sind, 
"ieh selber ihre Ziele sinnvoll zu setzen und alles zu tun, um sie zu 
erreichen. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde das übergangsheim, 
:l;. B. in Groß Gerau. vor die Entlassung im Rahmeu des gesetzlich Zu
lässigen, d. h. hier bei den zu Jugendstrafe Verurteilten, zwischenge
schaltet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe an den zu Jugendstrafe Ver
urteilten kann in freien Formen durchgeführt werden (lGG 91/3). Der
Jugendliche wird ab Gefangener zum Freigänger, d. h. er erhält täglich 
die Genehmigung, zur Arbeit unter den gleichen Bedingungen wie ein 
freier Jugendlicher zu gehen mit der Auflage, nach der Arbeitszeit 
sich als Gefangener an den freilich gewande)ten Ort des Vollzugs 
zurückzubegeben . Ähnliche Bestrebungen für Erwachsene sind - soweit 
bekannt - in Deutschland noch nicht durchgeführt, wohl aber haben 
im englischen GefängnissYBtem vergleichbare Einrichtungen für er
wachsene Strafgefangene am Ende ihrer Strafzeit im Strafgefängnis 
Brislol zu guten Erfolgen geführt. 
d) Die Bewährungshilfe 

Die Frage der Strafentlassenenfürsorge ist eng . verßochten mit 
der Bewährungshilfe. d. h. der Hilfestellung bei Strafaussetzung auf 
Bewährung bei Erwachsenen nach § 23 StGB (3. Strafrecbtsär;aderungs •. 
gesetz vom 4. 8. 53), damit der Verurteilte durch gute Führung während 
einer Bewährungszeit Straferla.6 erlangen kann. Die analogen bzw_. 
erweiterten Bestimmungen für die zu Jugend8trafe Verurteilten sind 
im JGG von 1953 festgelegt: Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung 
(Ii§ 20·30) . 

Die Bewährungshilfe ist also au6erhalb des Strafvollzugs in ein
zelnen Fällen gerade zur Vermeidung des Strafvollzugs als fürsorge
rische i\JaDnahme in Kraft gesetzt. Unter ständiger Auleitung des Be
währungshelfers wird auf Grund eines aufgestellten Planes im Rahmen 
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der Bewährungsaullageu das Leben des rechtskräftig zu einer Frei
h~itntrafe Verurteilten, aber bedingt in Freiheit Lebenden geregelt. 
Die Aufgaben der Bewährungshilfe sind im einzelnen -so bekannt, daS 
sie hier nicht wiederholt werden sollen. 

m-
Wie bereits in der überschrift betont, handelt es sich um Hin· 

weise auf die wichtigsten Aufgaben und Probleme der Straffälligen. 
bilfe. Eine weitergehende Klärung kann nur dann erfolgen', wenn 
innerhalb der mit dieser fürsorgerischen Aufgabe betrauten Organisa. 
tionen und Behörden Klarheit über dieses Fragengebiet geschaffen 
wurde. Vor allem ist zwischen den IlUtitutionen der 5traflälligenhilfe 
und deoen der s trafrechlspftege die künftige Verleilung der Aufgaben 
vorzunehmen und festzulegen, wer für llie Durchführung verantwort. 
lich ist. Die Aufzählung verschiedener Arbeitsgebiete im Rahme'n der 
Straffälligen hilfe vor der Verurteilung, während des Vollzugs und nach 
der Entlassung läßt die Fülle der zu leistenden Arbeit erkennen. 
Eine systematische Abgrenzung der Aufgabengebielf! ist !loch nicht 
erfolgt, ebenfalls ist noch nicht geklärt, wer Träger der jeweiligen 
Aufgabe wird. Es können dies sein die Organe der Fürsorge oder die 
Organe der Strafrechtspllege oder Organe, in denen Fiirsorge und 
Strafreehtspflege .vereinigt, wenn auch in dem geschilderten Spannungs· 
verhältnis doch besonders eng und verständnisvoll zusammenarbeiten. 
Die bisherige Entwicklung brachte e8 in der Hegel mit sich, daß von 
Fall zu Fall ein Träger für die sieb berausgebildeten Aufgaben gesucht 
und z. T. gefunden wurde. Vor der Verurteilung, d. h. wie dargelegt 
vor allem im Rahmen der Ermitt lungshilfe, sind es bei df>w jugend· 
lichen Recbtsbret'ner Orp:ane der Fürsorge, die die Aufgabe zu be
wältigen haben. Für die Erwacbsenengerichtshilfe ist eine einheitliche 
Regelung noch nicht gefunden, obwohl diese dringend notwendig wäre. 
Sie wird z. B. in Hamhurg uuter Aufsicht de.r Strafrechtspflege, in 
Berlin unter Anleitung der }r~ürsorge durchgeführt. 

Die Straffälligenhilfe während des Vollzugs ver.wirklichen. soweit 
es um Fürsorgemafmabmen innerhalb der Ao stalt geht, neben fürsor· 
-geriscb ausgebildeten Kräften , den Strafanstaltsfürsorgern, in einzelnen 
Ländern aucb Geistliche und Lehrer. Sie unterstehen der Justizver· 
wallung. Die Angebörigenbetreuung führen in der Regel Organe · der 
freien und behördlichen Wohlfahrtspflege durch. Die Entlassenenfür· 
Borge erfolgt vor allem dnrch Organe der freien Wohlfahrtspflege in 
.enger Zusammenarbeit mit behördlichen Einrichtungen. Für die Be
wäbrungshilfe. die mit der Strafentlassenenfürsorge' eng verßuchten ist, 
wurde; in der Bundesrepublik noch keine einheitliche Regelung bezüglich 
des Trägeu v.orgenommen. Die Ansichten, ob die Organe der Bewäh
I'ungshilfe, die Bewährungshelfer, derstrafrech!spßege oder der FÜrllorge 
unterstehen sollen , sind nicht einheitlich und die Praxis in den einzelnen 
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Bundesländern verschieden. Dennoch wäre eine einheitliche Regelung: 
wünschenswert. (Der Verfasser spricht eich für die Unterstellung der 
Bewährungshelfer sowohl bei ihrer Hilfeleistung an Jugendlichen als 
auch an Erwachsenen unter die Organe der Fürsorge, d. h. Jugendamt 
und Sozialamt, aus.) 

Wie bereits oben betont, kann es aber nicht darum gehen. dall. 
je nach dem Ma6 des Einflusses der jeweiligen Vertreter verilchiedener 
Ans ichten Lösungen erstrebt und erreicht werden, die nicht den sach· 
lichen Forderungen entsprechen. Hier liegt noch eine Aufgabe vor .. 
deren Lösung nach gründlicher Vorbereitung in enger Zusammenarbeit 
zwischen allen zuständigen Stellen der freien Wohlfahrtspßege und, 
den Behörden gesucht und gefunden werden muh. Dabei ist die Schaf· 
fung neuer Sozialapparate au s mancherlei Gründen zu vermeiden. 

Entscheidend sollte bei der Strafralligenhilfe i.mmer bleiben: nur 
bei enger Zusammenarbeit von' Strafrechtspflege und Fürsorge kann 
das gemeinsam menschliche, kriminalpolitische und politische Ziel. die 
Verhinderung des Rückfalls, erreicht werden, und .. Was einer verdient,. 
is t noch Didlt, wal ihm haft", 

Geld, Beziehungen und Liebe 
Straffälligenfürsorge in Niedersachsen 

Von H, Jilnecke. Ge. chifl.führer der NiederaächaiscbeD GetIiDgDiage.ell .cl!a(t e. Vr 

HaDDover 

Ein 24jäbriger Arbeiter hatte wegen angeblicher Unterschlagung 
einee Mantels knapp zwei Monate in Untersuchungshaft ge8essen. wal' 
dann wegen mangelnden Beweises freigesprochen worden. In dieser 
Zeit hatte er nichts verdient. sein möbliertes Zimmer und seine Arbeits-, 
stelle verloren . Nach seiner Entlassung wandte er sich ans Arbeitsamt. 
Eine neue Arbeitsstelle, so wnrde ihm dort gesagt, könne ihm prompt 
vermiuelt werden. Zuvor aber müsse er eine Wobnung gefunden, 
haben. Erst der polizeiliche Meldeschein - dann Arbeitsvermittlung_ 
Der Grund. sehr einfach: Welcber Arbeitgeber würde wohl jemauden 
einstellen, der nicht einmal nachweisen kann, wo er wohnt? 

.. Ohne Wohnung keine Arbeit - ohne Arbeit keine Wobnung!'" 
Ein Zimmer - und damit den polizeilichen Meldeschein - zu erlan
gen, ohne Geld . ohne Arbeitsverdienst: aussichtslos! 

Du Wohnungsamt gewährte Aufnahme in die Dringlichkeitliliste~ 
aber kein Zimmer. Unser Mann nächtigte im Obdachlosenasyl. Dort 
konnte er sich nur die Nacht über aufhalten. Tagsüber lief er ziellos 
umher, es herrschten 18 Grad Kälte. Hunger tut heute noch weh. 

Der heilige Thomas von Aquino - er lebte im 13. Jahrhundert 
nnd wurde 1879 von Papst Leo XIII. zum ersten Lehrer der kath. Kirche 
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erklärt - sagte: .. Wenn aber eine Notlage so augenscheinlich und 
drängend ist, daß man offensichtlich der Not mit allen Dingen, woher 
immer sie kommen, abhelfen mufi, ... dann kann jemand in erlaub
ter Weise offen oder heimlich etwas aus fremdem Eigentum nehmen 
und seiner Not abhelfen. Diese Handlung hat nicht das Wesen des 
Diebstahls oder Raubes." -

Vor dem Richter bätte sich unser Maon freilich nicht auf Tbomas 
von Aquino berufen können; in seiner bedrängten Situation waren 
somit allerhand Voraussetzungen gegeben, um nun ernstlich mit" dem 
Gesetz in Konflikt zu geraten. 

Von seiner Verhandlung her erinnerte er sich, dan es im Gerichts
saale einen Zuschauerraum gibt. Dortbin ging er, um sich aufzuwär
men. Als die Verhandlungen in den Abendstunden beendet waren, 
batte er noch keine Lösung für seine Probleme gefunden. In seiner 
ausweglosen Bedrängnis wandte er sich an den Richter, setzte ihm 
seioe Lage auseinander, bat um Rat. 

Unaer Mann batte Glück. Der Richter, mit der Arbeit der Straf
fälligeollirsorgt: wohl vertraut, rid bei uns ao, ob wir dem jungen 
Mann wohl Unterkunft in einem unserer Wobnheime geben könnten. 

Wir konnten. Eine Stunde später batte er ein Dach üLer dem 
Kopf, am närosten Tag den polizeilichen Meldeschein und tags darauf 
auch wieder eine Arbeitsstelle. Die Probleme unseres Schützlings 
waren in sehr einfacher Weise gelöst. 

Was wäre aber aus dem jungen Mann geworden, hälten wir in 
diesem Fall nicht mit einer übergangsweisen Unterkunft und damit 
dem so wichtigen polizeilichen Meldeschein helfen können? Mit dieser 
Frage stehen wir bereits vor einem der Kernprobleme unserer Für
sorgearbeit. 

Der eben geschilderte Fall entbehrt jeder Sensation, er ist ebenso 
alltäglich wie der jenes Mannes, der sich eine Musiktruhe aul Abzah· 
lung kaufte. Als er plötzlich für irgendeinen Zweck Geld brauchte. 
war er so leichtsinnig, die noch nicht voll abbezahlte Musiktruhe zn 
verkaufen. Nach Erledigung der noch ausstehenden Raten würde die 
Sache ohne irgendwelches Aufsehen aus der Welt sein, so glaubte er. 
Doch er halte Pech. Durch den unerwarteten Konkurs seiner Firma 
verlor er seinen Arbeitsplatz, konnte die nächste Rate nicht zahlen. Die 
Musiktruhe war nicht mehr greifbar: Geftingnis. 

Als er entlassen wurde, sai in seinem nicht bewirtschafteten 
Zimmer längst ein neuer Mieter. Er würde sofort gutbezahlte Arbeit 
auf dem Bau aufnehmen können, wenn - ja wenn er den Meldeschein 
hätte sowie einiges an Arbeitskleidung. Er fand Aufnahme in unse
rem Obergangsheim für strafentlassene Männer in einem Vorort von 
Hannover, einem absolut neutral wirkenden Haus, das seinen Heim
charakter äu6erlich in keiner Weise verrät. Inzwischen hat er gehei· 
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ratet, lebt mit seiner Frau in eigener Wohnung, hat sich aber vorge
nommen, nie wieder auf Abzahlullg zn kaufen .•. 

Von dem Verlahren, einen Entlassenen, der um Hilfe bittet, mit 
ein paar Mark abzufertigen, um sagen zu können, doch etwas für ihn 
"getan" zu haben, ihn im übrigen jedoch seinem Schicksal zu überlassen, 
balten wir sehr wenig. Sinn unserer Fiirsorge soll sein, den Entlasse· 
nen vor Rückfälligkeit zu bewahren. Er soll insbesondere auch nicht 
rückfällig werden, weil es ihm - ohne Unterkunft und Meldeschein -
unmöglich gemacht wird, Arbeit und Verdienst zu finden. 

Es hat 0180 nichts mit Humanitätsduselei zu tun, wenn wir der 
Ansicht sind, dali es nur selbstverständliche Menschenpflicht ist, 'dem 
Entlassenen auch die :Mögliehkeit zu geben, wieder Arbeit zu finden. 
Hat er keine Wohnung, so müssen wir ihm zumindest diese eine 
Chance bieten, um wieder festen Boden gewinnen zu können: eine 
einfache übergangsweise Unterkunft mit polizeilichem Meldeschein. 
Solche Ubergangsheime zu schafff'in und zu unterhalten, erfordert natür
lich entsprechende Geldmittel. 

Dr. Albert Sebweih:cr , der Arzt von Lamburene und Friedens· 
nobelpreisträger, bekundet hierzu aus eigenem Erleben: " Ober der 
Beschäftigung mit entlassenen Gefangenen war mir klar geworden, dall 
ihnen in wirksamer Weise nur durch viele sich ihnen widmende Ein
zelpersünlicbkeiten geholfen werden könne. Zugleich aber batte ich 
auch eingesehen, daß diese nur in ZU!lammenarbeit mit Organisationen 
etwas Ersprie6Iiches leisten könnten." 

Entsprechende Organisationen bestehen in Niedersachsen schon 
seit Generationen, so z. B. der Gefangenen·Fürsorgeverein Hannover 
seit dem Jahre 1841. - Wenn die Geflingnisgesellschaft, als Dachorga
nisation der Gefangenen-Fürsorgevereine in Niedersachsen, ebenfalls 
bereits auf das Jahr 1880 zurückgeht - eine Zeit also, da das Streben 
nach überorganisation noch nicht solche hektischen Blüten trieh wie 
heute -, so zeigt das, da6 selbst damals schon das Be(füdnis zu einem 
Zusammenschlull der örtlichen Organisationen hestanden hat. 

Nach dem Zusammenbruch blieb auf dem Gebiet der StraWiIligen
fürsorge in Niedersachsen vorerst nur das unzulängliche persönliche 
Wirken einzelner. Der organisatorische Aufbau wurde etwa 1950 durch 
gemeinsame Initiative des niedersächs. Justizministeriums und Pastor 
Voelcher, dem Vorsitzenden der Gefängnisgeselhchaft. sowie Oberlehrer 
WeicheI, ihrem ehemaligen Geschäftsführer, zusammen mit einer Reihe 
anderer interessierter Persönlichkeiten in Angriff genommen. Ober
lehrer Weichel widmet sich heut« ganz seiner persönlichen Schöpfung, 
der .Jugendwerksiedlung" vor den Toren Hannovers, wo auf einem 
etwa 18 Morgen grollen Komplex in mehreren geräumigen nnd mo
dernen neuerhauten Doppelhäusern gefährdete und strafentlassene Ju
gendliche Unterkunft und Betreuung finden. 
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Anfänglich waren es nur einzelne Gefangenen-Fürsorgevereine, 
die in den folgenden Jahren '. als Ortsvereine der Gefängnisgesellschaft 
neu bzw. wiedergegriindet wurden ; inzwischen ist diese Zahl auf 
43 Ortsvereine und Stützpunkte in Niedersachsen angewachsen. 

Entsprechend den örtlich unterschiedlichen Verhältnissen weist 
auch unsere Arbeit in den Orlsvereinen ihre Verschiedenartigkeiten 
auf. Gilt es in Cuxhaven, entlassenen Seeleuten wieder zu einer neuen 
Heuer zu verhelfen, wird in Uelzen die Fürsorge durch die Nähe des 
Flüchtlingslagers, in Hannover durch dit' besonderen Verhältnisse 
einer Halbrnillionenstadt besl immend beeinfiuLt. Ein Schema gibt es 
nicbt , das Ziel illt jedoch immer das gleiche. Albert Schweitzer hat 
hierzu zu lIagen : .. Sein Menschenleben neben dem Berufsleben rette t 
sich, wer auf die Gelegenheit aus ist, in persönlichem Tun, so un
scheinbar es sei, für Menschen, dic eines Menschen bedürfen, Mensch 
zu sein, ,. Kein Scbicbal kann einem Menschen di eses unmittel
bare menschliche Dienen illl Nebenamt versagen, Wenn soviel davon 
unverwirklicht bleibt, liegt es dHran . daß es versäumt wird," -

Es liegt in der Nutur der Sache, da6 ein erheblicher Prozen tsH tz 
der Vorstände und Mitglieder unserer Orlsvereine Kreisen angehören, 
die mit Rechtsprechung und Strafvollzug von Beruh wegen zu tun 
haben: Richter , Staatsanwälte, Geistliche beider Konfessionen, Ver
waltungshea mte, Lehrer. Polizeibeamte usw, Wir bemühen uns jedoch 
ganz hewu6t, auch in anderen Kreisen Aufgeschlossenheit und Ver
ständnis für die Notwendigkeit unserer Arbeit zu erscblie.6en, 

Der Crund hierfür liegt auf der Hand: unsere Arbeit erford~rt 
Geldmittel, wen n sie wirksam werden soll. Benötigt ein Entlassener 
Unterkunft. Arbeitsgerät, Arbeitskleidung oder eine übergangshilfe 
sonstiger Art, um wieder die Cbam:e -zu erhalten, durch Arbeit festen 
Boden unter die Fü.6e zu bekommen. dann kann man ibm nur -auf diese 
Weise wirksam und mit Aussicht auf Erfolg helfen, nicht jedoch mit 
schönen Worten. All das aber erfordert Geldmittel. die Schaffung von 
ühergangswohnheimen sogar recht ansehnliche Beträge. 

Wenngleich un sere Arbeit durch Hausbaltsmittel des niedersächs. 
Justizmioisteriums verständnisvolle Förderung erfahrt. können diese Zu· 
schüsse. die auch nur als Zuschüsse gedacht sind, unsere Arbeit wohl 
fördern , können und sollen ~ie jedoch nicht allein tragen. Die Ge
fangnisgesellschaft ist ja auch keine Behörde, sondern eine Wohltätig
keitsorganisation. Wir suchen daher ständig, zu Spenden und sonstiger 
Unterstützung bereite Förderer zu gewinnen, 

Es ist sicher von vornherein aussichtsreicher, um Spenden e twa ' 
für Waisenkinder oder Kriegsblinde zu bitten als ausgerechnet für 
entlassene Strafgefangene. Was im Hinblick auf Waisenkinder oder 
Kriegshlinde gar nicht gesagt zu werden braucht, erfordert in unserem 
Fall notwendigerweise zuvor wohlfundierle Darlegungen und Erklärun-
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gen, um ein Verständnis für die Existenz und die Notwendigkeit un
serer Fürsorge überhaupt erst zu erwecken. 

Recht interessant verlief in diesem Zusammenhang ein Versuch, 
zu geldlicher Hilfe bereite Förderer mit Hilfe eines gedruckten Werbe. 
briefes zu gewinnen. Es wurden 5000 Drucksachen verschickt, die wir 
von einer Druckerei als Spende kostenlos erhielten. Der Versand er. 
folgte sowohl durch die Gefängnisgesellschaft uls auch durch die Orts· 
vereine. Angesprochen wurden grofie und mittlere Industriewerke, 
Aktiengesellschaften, Banken, größere Einzelhandelslirmen, Kraftwerke, 
Molkereibetriebe, Brauere'ien, Zeitungsverlage, Stadt· und Gemeindever· 
wahungen, Direktoren und undere maßgebliche Leute aus Industrie 
und Wirtschaft, Rechtsanwälte, Professoren, höhere Beamte, Gutsbesitzer, 
Apotheker usw. 

Die Anschriften wurden mit mehr oder weniger Fingerspitzen
gefühl aus den örtlichen Telefonbüchern ausgewählt. In dem Werbe
brief wurde 11. a. darauf hingewiesen, da6 ulle Spenden steuerabzugs
fähig sind, daG unsere Arbeit parteipolitiscb absolut neutral erfolgt 
und darl wir unsere Förderer nicht öfter als einmal jährlich um 
eine Spende bitten würden. 

Auf diese Werbebriefe reagierten etwa 280 Förderer mit 6300 DM 
Spenden. Zum zweiten Male wurden diese dann mit einem verviel· 
fältigten Rundschreiben angesprochen: Spendeneingang 4200 DM. ,Mit 
einem Portoanfwaud von in!lgesamt etwa 400 DM wurden somit 
10500 DM Spenden erzielt . Es halte sich damit gezeigt, dan neben 
anderen auch dieser Weg zur Gewinnung von Förderecn unserer Für
sorgearbeit Möglichkeiten bietet. 

Das gesamte Aufkommen der Gefängnisgesellschaft und ihrer 
Ortsvereine aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen, Geldbu6en, Einnahmen 
aus Sammlungen usw. belief sich im Rechnuugsjahr 1955 - jedoch 
ohne die staatlichen Zuschüsse - auf etwa 130000 DM. 

Mag dieses Ergebnis als solches vielleicht attraktiv erscheinen, 80 

darf es dennoch, schon im Hinblick auf die Zahl unserer Ortsvereine, 
nicht überbewertet werden. Ohne Herz betrieben, kann UßI,ere Arbeit 
nicht wirksam werden, ohne ausreichende Geldmittel aber auch nicht. 

Dennoch dreht es sich, wohlgemerkt, keineswegs nur um die Er
langung von Geldspenden, sondern um zahlreiche sonstige Anliegen, z. B. 
darum, Bereitwilligkeit in Unternehmerkreisen hinsichtlich der Ein
stellung unserer Schützlinge zu erreichen. Der Personalchef eines Grofi
unternehmens, das bereits etliche Dutzend unserer Leute eingeslellt 
hatte, erklärte hierzu: "Wir haben mit unseren vorbestraften Leuten 
keine schlechteren Erfabrungen gemacht als mit den an.deren. Es scheint, 
dau diese, die schon einmgl eine sehr bittere ubelislebre erhalten 
haben, sich in mancher Hinsicht mebr ,am Riemen reiGen', damit 
ihnen so etwas nicht noch einmal passiert." 

142 



Der Vollständigkeit halber muli gesagt werden, daß auch unerfreu
licbe überraschungen vorkommen. Ein Mann, der, kaum ei ngestellt, 
seinen Arbeitskameraden in der Garderobe unbekümmert die Mimtel
ta~che ll ausräumt, zerstört uns damit gleichzeitig f'ine oft müh sa m auf. 
gebaute Beziehung auf lange Sicht. 

Solche Rückschläge müssen wir hinn ehmen, derartige Pannen 
sind in unserer Arbeit nicht zu vermeiden, denn den Menschen ins 
"'Herz zu schauen, ist - erfreu licherweise - noch nicht erfunden . 

Die }'ü rsorge un serer Ort9ve~eine find et ihren Stil nicht nur durch 
-die örtlichen Verhältnisse, sondern zwangsläufig durch die Persönlich· 
keiten des Vontandes und der aktiveren Mitglieder. Da es in diesem 
Rahmen zu weit führen würde. Einzelheiten auch nur über die wichti
.geren Ortsvereine zu berichten, sei als Beispiel nur der Gefangenen
Fürsorgeverein Osnabrück herausgegriffen. 

Sein Vorsitzender, Landgerichtsdirektor Felgenauer. begann seine 
Laufbahn als Bauernknecht, arbeitete danach als gelernter Drahtzieher, 
als Biihnenarbeiter sowie als Registrator. Als Arbeitsloser erwarb er 
·die mittlere Reife auf einem Abendgymnasium, legte in Berlin das 
Begabtenabitur ab, studierte danach als Werkstudent Jura. Bereits seit] 923 
·verheiratet, wurde Felgenauer 1938 Assenor, 1942 Amtsgerichtsrat beim 
Amtsgericht Berlin·Mitte, 1946 landgerichtsdirektor in Osnabrück. 

Die rund 300 Mitglieder unseres Ortsvereins Osnabrück zahlen 
jährlich etwa 1500 DM Mitgliedsbeiträge. Etwa 30 umliegende Gemein
den sind Mitglieder des Vereins, je ein Redakteur der drei örtlichen 
Tageszeitungen sowie über 60 Firmen und maßgebliche Geschäftsleute, 
die alljährlich zu Weihnachten großzügig Gaben spenden, die es ermög
lichen, den Frauen und Kindern der Untersuchungs. und Strafgefan
.genen wirksam zu helfen. 

Zwei jugendliche Strafentlassene, denen Felgenauer keine Unter
kunft heschaffen konnte. schrieben ihm später aus der Fremdenlegion. 
Daraufhin faßte er den Entschlu6. in Osnabrück ein Heim für strafent
lassene und gefährdete Jugendliche zu errichten. Zuschüsse des Justiz
ministeriums und rund 60000 DM Spenden von privater Seite förderten 
das Werk. Das Bauholz wurde von Landwirten und Sägereien geschenkt, 
·die Zimmerer-lnRung errichtete in Gemeinschaftsarbeit unentgeltlich 
den Dachstuhl, in gleicher Weise deckte die Dachdecker·Tnnung das 
Dach, bauten die Tischler die Fenster ein; auch Malerarbeiten wurden 
kostenlos ausgeführt. 

Anlä6lich der Einweihung des Heims im .Mai vorigen Jahres wur
den alle Spender und Förderer zu einem bunten Nachmittag ins Stadt
·theater eingeladen, für den sich die Künstler kostenlos zur Verfüguug 
stellten, während am Abend die überragende Beethoven-Interpretin 
Prof. Elly Ney im SchloD ein Konzert zugunsten des Vereins gab. 

Abgeseben von diesem Heim für strafentlassene Jugendliche sowie 
.dem eingangs erwähnten Ubergangswohnheim der Gefängnisgesellscbalt 
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für strafentlassene Männer in Hannover· Letter , schufen wir weitere Un. 
terbringuogsrnöglichkeiten für unsere Schützlinge im Zusammenwirken 
mit aoderen Organisationeo: in Oldenburg .ftir strafentlassene Fraue~ 
in Zusammenarbeit mit der Caritas, gleichfalls fi.i.r Frauen in Braun
schweig in Zusammenarbeit mit einem katb. Fürsorgeverein, für straf
entlassene Jugendliche in Hannover im Zusammenwirken mit der Heils
armee sowie für Männer in Einbeck und in Uelzen im Zusammen
wirken mit den dortigen Herbergsvereinen. 

Weitere Projekte sind derzeit in Braunschweig, Cuxhaven, Hanno· 
ver, Hildesheim, Oldenburg und Uelar in Vorbereitung. Ihre Verwirk
lichung ist wie immer eine Frage der Geldmittel. 

Dennoch: Unsere FÜnlorge erfordert nicht nur Geldmittel, sondern 
auch Beziehungen. Beziehun gen zu Firmen und Unternehmerkreisen. 
zu den Arbeitsämtern, zum Justiz- und Sozialministerium, zu kirchlichen 
Stellen, Stadtverwaltungen, Sozialämtern , zur Presse, zu allen anderen 
Wohlfahrtsorganisationen, zu diversen sonstigen B~börden , Verbänden 
usw. - Das Netz der BeziehungeIl kann kaum eng genug gekniipft 
sein. Mag das Wort .. Beziebungen" in anderen Bezirken unseres Da
seins gelegentlich eilJen unedreulicben Beigeschmack haben, so gilt" das 
nicht für unsere Fürsorge, denn wir sind im lnteres~e unserer Schütz
linge darauf angewiesen, bei allen in Frage kommenden Stellen mög. 
liehst vou vornherein Aufgeschlossenheit und entgegenkommendes. 
Verständnis zu finden, zumal unsere Schützlinge sich gerade in diesen 
Dingen durchweg herzlich wenig auskennen, zumeist also nicht selbst 
helfen könoen. 

Zu den wichtigsten Beziehungen wird immer die zum Arbeitsamt 
zählen. Was Hannover anbetrifft, so ist hier die Zusammenarlieit mit 
den Herren vom Arbeitsamt · bervorragend. Sehr oft hängt ja die Be
wahrung vor Rückfälligkeit für einen E ntlassenen einfach. davon ab. 
da6 er so unverzögert wie möglich in Arbeit vermittelt wird. Nur so
kann er vor Hunger und wirtscbaftl icher Not geschützt und glei!!hzei
tig gegenüber oft verhängnisvollen .. Kontakten" zu ehemaligen "Kum
pels" neutralisiert werden. 

Die Wichtigkeit der .,Beziehungen" sei nachfolgend noch am Bei
spiel des Heinz J. aufgezeigt, der in der Strafanstalt schon durchaus. 
im Ruf stand, ein unverbesserlicher lupenreiner Ganove zu sein. 

Heinz ist Flüchtling aUI Königsberg ohne familiären Rückhalt. 
Als Fahrer eines Besatzungeoffiziers stahl er ein Auto und kam ins 
Geflingnh. Nach seiner Entlassung konnte er keine Arbeit finden: 
Heinz ist körperbehindert, er hinkt infolge Kinderlähmung. Er ist also· 
nicht Schwerbeschädigter im Sinne des Schwerbeschädigteugesetzes. 
Die Firmen, die duuhweg noch ihre Quote hinsi chtlich der Einstellnng 
von Schwerbeschädigten anf Gru nd jenes Gesetzes zn erfüllen hatten,. 
legten aleo versländlicllelweise bei Einafelhmgen Körperbehinderter 
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Wert darauf, dali diese auch als solche im Sinne des Scbwerbescbä· 
digtengesetzes in Anrechnung kamen. Da dies bei Heinz nicht der 
Fall war, gelang es ihm nicht, eine Arbeitsstelle zu erlangen. "Ja, 
wenn Sie für uns unter die Quote fallen würden, dann gern." 

Wir 'wissen, dau Not nicht nur beten lehrt. Heinz schlou sich 
in seiner Not an einstige Kumpels aus seiner Gefängniszeit an als 
Fahrer einer Einbrecherbande. Er -wurde erwischt und erhielt 2 lahre 
8 Monate Zuchthaus. Nach seiner Entlassung erfuhr er, dau es eine 
"Gleichstellung mit den Schwerbeschädigten gemä6 § 2 Abs. 2 des 
Schwerbeschädigtengesetzes vom 16. 6. 53" gibt. Hier sah er seine 
Chance, um endlich Arbeit zu finden. Die Erreichung der "Gleich· 
stellung" erfordert einen nicht ganz unkomplizierten Weg über diverse 
Behörden, der seine Zeit dauert. 

Seine Wirtsleute bestätigten Heioz, daU er ein "Wühler" sei, der 
nicht genug Arbeit bekommcn könne, und da6 er sich die Hacken ab· 
laufe, um Arbeit zu finden. Seine .,Gleichstellung" befand sich leider 
noch im Embryo·Stadium. 

So arbeitete er zuerst als Fahrer, fuhr Trümmerschutt zum Dau 
eines Stadions. Es bandelte sich um die Reliquie eines LKW, der auf 
den Schrott, Dicht aber auf die Straue gehört hätte. Er hätte dieses 
Vehikel nicht übernehmen dürfen. Doch es gab zu jener Zeit etwa 
800 arbeitslose Fahrer in Hannover. Hätte er ihn nicht gefahren. hätte 
es ein anderer getan. 

Die Sache verlief zwar ohne Unfall. doch eines Tages interenierte 
sich eine Verkebrsstreife für den LKW. der sofort aus dem Verkehr 
gezogen wurde. Heinz, als verantwortlicher Fahrer, erhielt 75 DM 
Geldstrafe. die er, nun wieder arbeitslos, nicht zahlen konnte. Bald 
befand sich Heinz wieder in Staats pension, um die Geldstrafe abzu· 
sitzen. Ein Kumpel erlegte sie für ihn und verbaU Heinz zu einer frag· 
würdigen Freiheit, da er gleichzeitig Rückerstattung des Geld~s ver· 
langte. Unter diesem Druck händigte Heinz ibm seine ganze Arbeits· 
losenunterstützung HUS. Er boffte, jede Stunde seine "Gleichstellung" 
und dann alsbald Arbeitsvermittlung als Schwerbeachädigter zu erlangen. 

Er war mit seiner Miete im Rückstand, und sein Magen knurrte 
hörbar. nachdem er zwei Tage nichts gegessen hatte. Angesichts eines 
Münzfernsprechers verfiel er auf die unglückliche Idee. dort vielleicht 
eiD paar Groschen berauszuklauben. um sich etwas E6bares zu be· 
schaffen. - Seine nächste Mahlzeit bekam er im Gefängnis. weil er 
augenblicklich erwischt .wurde. Neun Monate wurden es diesmal. 

Hdnz kam mit seinen Problemen allein nicht zurecht. Er wollte 
Dur eines. er wollte es leidenschaftlich: Arbeit! - Nun wandte er sich 
an die Gefangenenfüraorge und berichtete von seinen Schwierigkeiten. 

Bei seiner Entlassung hatte er gleichzeitig die Bescheinigung seiner 
.. Gleichstellung" in den Händen. Ging vom Gefängnis direkt zum Ar· 
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heilsamt, wo er schaD avisiert war. KOllote sich am gl,eichen Tage bei 
einer Herdfabrik vorstellen und am nächsten Tage als Spritzlack ierer 
mit, gutem Stuodenlohn anfangen. Er glühte vor Stolz, als er es UDS 

erzählte: Sein Meister hatte ihn gelobt! Es war das erste Lob, da6 er 
leit Jahren bekommen hatte. Schon nach zwei W oehen war ihm vom 
M.ei~ier . ein ~es8erer Platz angewi"esen und sein Stundenlohn etwas er· 
höht -worden. Endlich hatte er Arbeit. 
'" Das liegt Dun bald zwei Jahre zurück. Heinz arbeitet immer DOch 
bei. der gleichen Firma, und wir haben Hoffnung, unsern Stammgast 
ilicht wieder in Doseen Mauern begrüßen zu müssen. 

Unsere Fürsorge erfordert Geld. Unsere Fürsorge erfordert Bezie
bungen. Aber unsere Arbeit erfordert auch Liebe. Eine Liebe. die sich 
auch durch hier niemals vermeidbare Fehlschläge nicht er3chüUern lä6t. 

Die Entlassung zur Bewährung bei Jugend
strafe von unbestimmter Dauer aus der Sicht 

des Strafvollzugs 
Von Obcrtegierungsrat Dr. Edgar Se i ge , JugendBtrafan8tait Her10M 

Die Entlassung zur Bewährung betrifft die FäUe, die das. Jugend· 
gerichtsgesetz (JGG) in den §~ 88 und 89 regelt. Für die bestimmte 
Jugendstrafe sieht § 88 vor, da6 der Vollstreckungsleiter den Verur
teilten zur Bewährung entlassen kann. wenn dieser einen Teil der 
Strafe verbü6t hat und die Umstände erwarten lassen, daß er künftig 
einen rechtschaffenen Lebenswandel führen wird. Die E. z. B. soll re
gelmä&ig frühestens nach Verbüllung von 6 Monaten erfolgen. was sieh 
mit der allgemeinen Tendenz des Gesetzes deckt. das als Mindestma& 
der Jugendstrafe einen Zeitraum von 6 Monaten festgelegt hat. Bei 
Jugendstrafen v.on mehr. als 1 Jahr ist die E. z. B. nur zulässig, wenn 
der Verurteilte mindestens 1/3 der Strafe verbilfst hat. Die Entscheidung 
erfolgt auf Antrag oder von Amts wegen. Staatsanwalt und Vollzugs· 
leiter sind zu h ören, dem Verurteilten ist Gelegenheit zu mündlicher 
Äu6erung zu geben. Ordnet der Vollstreckungsleiter die Entlassung 
zur Bewährung an, so stellt e r den Verurteilten unter Bewährungsauf· 
sicht, deren Durchführung im Gesetz an anderer Stelle geregelt ist. 

In entspreehender Weise sind die Voraussetzungen für die E. z. B. 
bei Jugendstrafe von unbestimmter Dauer (UV, im § 89 JGG fest
gelegt, jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, daß bei UV die 
E. z. B. nicht als eine Möglichkeit, sondern als eine Notwendigkeit 
festgelegt wird. Während § 88 formuliert: "Der Vollstreckungslei.ter 
kann zur Bewährung entlassen .... \ hei6t es in § 89: "Der Vollstreckungs· 
leiter entlä6t zur Bewährung ....... Mit der UV ist hiernach die E. z. B. 
wesensmä6ig verbunden. Sie ist die Vorau9setzung, auf der die UV 
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beruht. Dieser inneren VerknUpfung der E. z. B. mH dem Wesen der 
UV entspricht die praktische Durchführung, die nur ganz vereinzelt 
einen Fall der restlosen Verbü6ung der UV ohne E. z. B. kennt. Aus 
der Herforder und Staumühler Praxis sind mir aus den letzten Jahren 
Dur zwei solcher Fälle bekannt. 

Die Entlassung zar Bewährurog ist bei der UV von vornherein 
der entscheidende Zeitpunkt, auf den die Bemühungen vom ersten Tage 
an wie auf einen Kulminationspunkt ausgerichtet sind. Alle erziehe
rischen und fürsorgerischen Bemühungen sind von innen ber verknüpft 
mit dem Ziel der E.z. B. ; heides steht in unmittelbarer Wechselwirkung 
und Abhängigkeit voneinander. Von der E. z. B. her gesehen el'llcheint 
alles, was wir im Vollzuge tun, als Vorbereitung dieses Zeitpunktes. 

Das Gesetz berücksichtigt diese Ausrichtung dea Vollzugs auf den 
Zeitpunkt der E. z. B., indem es bestimmt, der zu UV Verurteilte sei 
dann zur Bewährung zu entlassen, wenn die Umstände erwarten lassen, 
daS er einen rechtschaffenen Lebenswandel führen wird. 

Dieser Zeitpunkt ist aho durch den Vollzug vorzubereiten und 
auszuwä hlen. Wie erreichen wir dieses Ziel? Der Weg, den die heu
tigen Vollzugsbemühnngen geben, versucht, den Gefangenen von einl'w 
bloien passiven Objekt einer zwangsweisen Lebensordnung, in die er 
eingespannt wird, zum aktiven Träger und Mitarbeiter an einer eige· 
nen selbstverantwortlichen Aufgabe zu machen. Auf dem Wege dieser 
eigenen tätigen Mitarbeit soll der Verurteilte im Laufe des Vollzuges 
zu einer Lebenshaltung gelangen, die ihn den Anforderungen des Lebens 
in der Freiheit standhalten lä6t. 

Diesem Ziel dienen alle Vollzugsbemühungen, Arbeit, berufliche 
AUlbildung, Unterricht, gelenkte und planvolle Beschäftigung in der 
arheitsfreien Zeit, die progressive Gestahuog des Vollzuges, die den Ge
fangenen von anfänglich festen und straffen Beaufsichtigungsformen 
allmählich in aufgelockerte, mehr lebensnahe Formen mit größerer 
Selbständigkeit und Verantwortlichkeit bineinfübren bis hin zu der 
offenen übergangsform, in der ein Jugendlicher etwa als Lehrling tags· 
über bei einem Meister in der Stadt arbeitet oder in die Berufucbule 
geht oder anch selbständig die Wocbe über in einer Au6enarbeitsstelle 
bei einem Bauern tätig ist und nur zum Wochenende in das Lager 
zurückkehrt. Von (lolchen oder ähnlichen Formen führt dann über die 
E. z. B. kein abrupter Schritt in die Bewährungszcit hinein, sondern 
es mündet eine erzieherische Entwicklungslioie organisch vom Vollzug 
in die gebundene Freiheit der Bewährungs8ufsicht ein. Dieser Schritt 
muß anch fürsorgerisch möglichst gründlich und überlegt vorbereitet 
sein. Es kommt darauf an, die Frage der Unterbringung und der Ar
beit so zu regeln, daß dem Jungen bei der E. z. B. ein möglichst hobe~ 
Ma6 von Schutz und Aufsicht gesichert ist und daß die Aufnahme 
draußen ihm den übergang und das Fu6fßs8en, das reibungslose Hinein
wachsen in das freie Leben erleichtert. In dieser Hinsicht hat sich z. B . 
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In Herford ein CVJM·Kreis als außerordentlich förderlich erwiesen, 
der in der Anstalt unter der Leitung des Pfarrers arbeitet und dem 
eine ziemlich grolle Anzabl der jungen Gefangenen angehört. Aus die
sem Kreise nehmen die Jungen schon in der Anstalt Verbindung mit 
den CVJM·Kreisen ihrer Heimatorte auf, und es öffnet jich ihnen dann 
bei der E. z. B. alsbald ein Kreis, in dem sie bekannt sind und erwartet 
werden, der ihnen Stütze und Halt gibt und sie ohne Voreingenommen· 
heit mit Vertrauen aufnimmt. 

Besonders glückliche Lösungen sind es, wenn es bei fehlendem 
oder ungeeignetem Elternhaus gelingt, Jungen, die bei uns in einer 
beruflichen Lebrausbildung gestanden haben , zur Fortsetzung ihrer Lehre 
oder zur Weiterarbeit als Geselle in der Familie des neuen Lehrherrn 
unterzubringen. So ist z. B. ein wegen Raubes zu UV von 2 bis 4 
Jabren verurteilter Bäckerlehrling, der schon in den letzten Monaten 
seines Anstaltsaufenthaltes tagsüber zur Ergänzung seiner Fachausbil
dung zu einem Bäckermeister in die Stadt gegangen war, bei seiner 
Probeendassung von diesem Meister in seine Familie aufgecommen 
worden . Er hat inzwischen seine Prüfung mit " gut" hestanden und 
seine SteHe im Einvernehmen und auf Anregung des Meisters jetzt 
gewechseh, weil er seine beruflichen Fertigkeiten noch in einem grö
fieren Betriebe erweitern wollte. Das Verhältnis im Hause des Bäcker· 
meisters war ein au6erordentlich gutes. Zu irgend welchen Beanstan
dungen ist es nicht gekommen. Die ßewäbrungsentlassung ist im Oktober 
1955 für endgültig erklärt worden. 

In einem andern Falle ist e in wegen zahlreicher Bandendiebstähle 
zu UV von 2 1/2 bi s 4 Jahren verurteilter Jun~e, der bei uns die 
Klempnerlehre durchgemacht und seine Gesellenprüfung hier mit "gul" 
be3tanden hat. nach seiner E. 1.. n. von dem Klempnermeister. bei dem 
er schon wührend des Vollzuges einige :Monate gearbeitet hatte. in 
Arbeit und Familie aufgenommen worden . . Auch diese Lö!mng bat sich 
gut bewährt. Der Junge hat sich gut eingefügt und wurde in Fübrung 
und Arbeit stets gelobt. Jetzt, nach etwa einem Jahr, ist er im allseitigen 
Einventändnis in eine ande·re SieHe seines Heimatortes übergewecbselt. 

Schliefilich soll noch ein 3. Fall angeführt werden, der noch seine 
Besonderheiten hat . . Ein wegen mehrerer Kraftfahrzeugdiebstähle zu 
UV von 9 Monaten bis 4 Jahren verurteiltr:r recht labiler, alleo Ein
flüssen zugänglicher Jugendlicher zeigte von Anfang an ein lebhaftes 
Interesse am Gärtnerberuf uod wurde daher in die Gärtn~rlehre ge
nommen. Er versagte jedoch ; als er im vorgerückten Vollzugsstadium 
als Freigänger zu einem Gärtoermeister geschickt wurde. kam er nicht 
zurück und mu6te nach seiner Wiederergreifung durch die Polizei von 
der Arbeit drau6en abgelöst werden. Nach einigen Monaten machten 
wir einen erneuten Versuch. da das unverminderte berufliche Interesse 
bei dem Jungen sehr spürbar war. Auch dieser Versuch schlug fehl. 
Er brachte unter dem EinfiuD von Mitgefangenen verbotene Gegenstände 
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(Tabak u. a.) in die Anstalt hinein und mu6te erneut aus seiner Außen
stelle abgelöst werden. Obwohl nun ein weiterer Einsatz als Gärtner 
nicbt mehr in Frage kommen sollte und dieses auch dem Jungen er
öffnet wurde, hielt sein herufliches Interesse unvermindert an. Der 
Junge führte seine Werkstattwochenbücher sauber weiter, legte mit Un
terstützung des Gärtnermeislers der Anstalt Pflanzen- und Samen·Samm
lungen an uud war eifrig mit seiner theoretischen gärtnerischen Wei· 
terbildung beschäftigt. Deshalb entschlossen wir uns schließlich, da sich 
unser Gärtnermeister wie auch der Meister, bei dem er draufsen ge
arbeitet hatte, !ehr für ihn einsetzten, zu einem dritten und letzten 
Versuch, und dieser gelang. OIfenbar war er durch die zwei Fehlschläge 
nun doch klug geworden und hielt sich auch in seinem Betragen ein· 
wandfrei. Es kam zu keinem neuen Vertrauensbruch mehr. Allerdings 
wurde er auch täglicb bei Ein- und Ausgang aus der Anstalt untersucht. 
Dieser Junge beteiligte sich wäbrend dieser Zeit an den Berufswett· 
kämpfen des Kreises und erhielt dabei den 3. Preis. Er wurde als der 
beste Samenkenner des Kreises Herford bezeichnet. Kurz danach machte 
er seine Gesel1enprüfung zusammen mit andern freien Lehrlingen draußen 
und belliund lI ie von allen Prüflingen als bester. Er wurde bei !reiner 
E. z. B. in eine Gärtnerei in nächster Nähe von Berford vermittelt., wo 
er auch in die bier bekannte, sehr gute Familie des Inhabers aufge
nommen worden ist. Dort bewährt er sich als vorzüglicher Gärtner und 
wird auch in seiner sonstigen Lebensführung gelobt. Wichtig war bei 
diesem Jungen auch die Verbindung mit dem CVJM·Kreis der Stadt. 
in den er auch nach seiner Entlassung sofort bereitwillige und hilf· 
reiche Aufnahme fand. 

DieMe Fälle habe ich als Beispiele besonders glücklicher Lösungen 
berichtet, die eine günstige Prognose mit groSer Wahrscheinlichkeit 
zulassen. . 

Auf weitere Einzelfragen fürsorgeri scher Vorbereitung kann bier 
nicht eingegangen werden, aber hinzuweisen ist in diesem Zusammen
hang noch auf die Wichtigkeit rechtzeitiger und enger Zusammenarbeit 
des Vollzuges mit den Bewährungshelfern. Diese Zusammenarbeit ist 
die Voraussetzung dafür, daß wirklich eine fortlaufende Linie erzieheri· 
scher Betreuung aus dem Vol1zug über die E. z. B. in die Bewährungs. 
zeit hineinläuft. Es ist daber besonders zu begrüßen und anzustreben. 
dOD die Bewährungshelfer in die Anstalt kommen und sich schon mit 
den Jungen beschäftigen, die bei ihrer Probeentlassung in den Kreis 
der von ihnen Betreuten hineinkommen. Diese persönliche Verbindung 
wirkt sich auch für die Zusammenarbeit und damit für die Jungen 
selbst, für ihre Unterbringung und für ihre Behandlung sehr günstig 
aus. Das hat sich z. B. in llerford gezeigt, wo sich solche Verbindun· 
gen recht glücklich angebahnt baben. Der enge persönliche Kontakt 
ist auch erforderlich, um die bruchlose Fortführung der Erziehungs· 
arbeit nach der E. z. B. zu sichern. Der Bewährungshelfer gewinnt 
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rechtzeitig Einblick in die Persönlichkeit des Jungen, in die besonderen 
Notwendigkeiten seiner Unterbringung und Arbeitsbetreuung; der Junge 
weiß, in wessen Hände er bei der E. z. B. kommt, was zur überwin ' 
dung der oft besonders schwierigen enten Tage nach der Entlassung 
psychologisch sehr wichtig sein kann, zumal im Hinblick auf die oft 
ausgeprägte Empfindlichkeit vit"ler Jungen, wenn sie aus der Anstalt 
nach draußen kommen. Das ist besonders deutlich in solchen Fällen 
geworden, in denen nacb der E. z. B. die Betreuung nicht alsbald eingesetzt 
hat und die Verbindung mit dem Bewährungshelfer mangelhaft war. 

In einem besonders bezeicbnenden Einzelfall war ein Junge im 
Dezember 1954 in das Haus seiner Mutter und seines Stiefvaters ent· 
lassen worden. Dort ging zunäcbst alles gut. Er blieb in seiner Ar· 
beitsstelle, haUe Umgang mit Arbeitskpmeraden und hif:lt sich beanstan· 
dungsfrei. wenn es auch mit dem Stiefvater hin und- wieder zu . 
Spannungen kam. Erst nach mehreren Monaten bestellte ihn der für 
ihn eingesetzte ehrenamtliche Bewährungshelfer erstmalig zu sich und 
begann. sein tägliches Leben mit an sich durchaus zu billigenden ein
schränkenden Maßnahmen zu kontrollieren und zu lenken. So erhielt 
der Junge u. a. die Auflage, den Ort nicht ohne ·Erlaubnis des Bewäh· 
rungshelfers zu verlassen. Bisher war er gewohnt, zum Wochenende 
mit Motorradfreunden an die Möhne zu fahren, und es paflte ihm nun 
nicht, plötzlich jedes Mal den Bewährungshelfer "um Erlaubnis fragen 
zu sollen, wenn er eine lIolche Spritztour machen wollte. Dazu kamen 
andere, ihn in seiner Freiheit einengende Ma:llnahmen, die dann wieder 
Schwierigkeiten mit seinem Stiefvater hervorriefen, so dall ('C sclilielllich 
sein Elternhaus verließ. Da er einige Tage lang auch das ihm zuge· 
wiesene Heim nicht aufsuchte, stellte der BewährungsheUer Antrag auf 
Widerruf der Entlassung, der auch ausgesprochen . wurde. Df:r jetzt wieder 
bei uns eingetroffene Junge empfindet den Widerruf der E. z. B. und 
seine jetzige Situation als ausgesprochenes Unrecht, und es erscheint 
uns auch sicher, dall der zu späte Einsatz der Bewährungsaufllicht an 
der ungünstigen Wendung der Dinge wese.ntlichen Anteil bat. Gerade 
in solchen Fällen wird deutlich. wie wichtig der sofortige Einsatz der 
Bewährungsaufsicht und die Verbindung des Bewährungshelfers mit 
dem Jungen möglichst Bebon vor der E. z. B. sein kann~ Wir beabsich
tigen in diesem Falle, bei weiterer guter Haltung diesen Jungen nnter 
Umständen noch einmal vorzeitig zur Bewährung zu entlassen. 

Von entscheidender Wichtigkeit für den Erfolg der E. z. B. ist die 
Wahl des richtigen Zeitpunktes für die Entlallsung. Bei Urteilen, die 
UV ohne abweichende Regel1lng vorsehen, steht dafür ein Zeit.raum 
von 3 1/ 2 Jahren zur Verfügung, der zwischen der Mindeststrafe von 
6 Monaten und der Höchststrafe von 4 Jahren liegt. In vielen Fiillen 
wird aber dieser Rahmen von beiden Seiten auch zusammengeschoben. 
Es Boll aber mindestens eine Spanne von 2 Jahren zwischen Mindest· 
und Höchshtrafe bleiben. 
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Die richtige Wahl des Zeitpunktes für die E. z. B. innerhalb dieses 
Rahmen! hängt von der richtigen Beurteilung der PersÖnlichkeit des 
einzelnen Gefangenen und von der zutreffenden Prognose für seine 
Zukunft ab. Theoretisch können wir sagen, der Zeitpunkt ist dann 
richtig gewählt, wenn die Bemühungen um den Menschen einen frucht
baren Ansatz gefunden haben, der Entschlu6 zu einem neuen ordent· 
lichen Anfang erkennbar ist und die erzieherischen Einwirkungen eine 
so spürbare Festigung gefunden haben, daS wir dem Jugendlichen die 
Kraft zutrauen dürfen, er werde auch den Bedingungen der vorerst ja 
noch gebundenen Freiheit drau6en standhalten. Für die Annahme einer' 
solchen Festigung wird das Verhalten in den Bewährungssituationen des 
VoUzugs der Ma6stab sein müssen. 

Dieser Zeitpunkt darf aber auch nicht weiter hinausgeschoben werden, 
als es unbedingt notwendig ist, da die Willensanspannung des Jugendlichen 
nicht ohne Gefahr für seine weitere Entwicklung überfordert werden darf. 
Hat er das in seinen Kräften Stehende getan und sich um eine ordentliche 
Entwicklung ehrlich bemüht, so kann ein weiterea Festhalten den Bogen 
überspannen, den Betroffenen in seinen Bemühungen und der Anspan· 
nung seiner Kräfte zurückwerfen und ihn unter Umständen zu Kurz
achlu6handlungen verleiten, die das Erreichte gefährden, ja zerstören 
können. Deshalb gehört es zu den Notwendigkeiten eines jeden Er· 
ziehunglplanes, bei dem Jugendlichen auf das Verständnis der Ma6· 
nahmen hinzuwirken, die ihn unter Umständen über das Ma6 der 
Mindeststrafe hinaus im Vollzuge festhalten, 

Das ist oft eine der schwierigsten Aufgaben in der Behandlung. 
Wenn das Urteil die mögliche niedrigste Mindeststrafe von 6 Monaten 
nicht heraufsetzt, so stehen wir in der Regel der Fülle vor der Not· 
wendigkeit, dem Jugendlichen dieses Verständnis, ich möchte sagen 
"abzuringen". In Fällen, in denen ' es in dieser Zeit bei dem Jugend· 
lichen schon an der äu6eren Einordnungsbereitschaft fehlt, er sich 
aufsässig, arbeitsunwillig, verbockt oder sogar unverschämt und heraus· 
fordernd verhält, ist das weniger schwer, denn dann liegt es im Grunde 
auch für den Jugendlichen selbst auf der Hand, dofi er noch nicht ent· 
lassungsreif ilt. Das wei6 er dann auch selbst. Anders aber ist es, wenn 
er sich die ganze Zeit hindurch hausordnungsgemä6 gdührt hat und 
ihm auch der gute Wille nicht abzusprechen ist. Trotzdem wird es auch 
dann nur in einer Minderzahl der Fälle möglich sein, nach einem 
Zeitraum von 6 Monaten zu der überzeugung von der Wahrscheinlichkeit 
eines zukünftigen rechtschaffenen Le~ns zu gelangen, zumal ja von 
diesen 6 Monaten sehr häufig noch .eine in einer Erwachsenenanstalt 
verbrachte U.Haft abgeht. Wenn wir uns vergegenwärtigen, da6 in einer 
geschlolsenen Anstalt wie Herford jeder Jugendliche zunächst 3 Monate 
auf einer besonderen Zugangsabteilung isoliert und in besonders intensiver 
Weise betreut und beeinHu6t, aber auch beaufsichtigt und von allen andern 
getrennt gehalten wird, da.6 also der Vollzug in Gruppenerziehung und 
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Gemeinschaftsarbeit mit der möglichen beruflichen Förderung und Be
währung in der Gemeinschaft erst nach 3 Monaten beginot, so erhell t 
daraus, dafi für erlicherische Erfolge von Dauer dieser Zeitraum nur 
in beSOllders gelagerten Fällen au sreichen wird, in denen die Voren(
wicklung noch besonders günstig, der Grad der Verwahrlo!lun~ gering 
und die Verhältnisse, in die der Betreffellde zurückgeht, geklärt uod 
ordentlich sind. 

Der urteilende Richter be1ä6t es aber auch in andern, oft nach 
dem Vorleben und dem Grad der Verwahrlosung ganz ungüllstig ge
lagerten Fällen bei diesem Minimum der Mindeststrare, meist in der 
Erwägullg, dem Vollzugsgeschehen und sonstigen günstigen Einwirkungen 
und EDtwicklungell nicht vorgreifen zu wollen. Hier ist es oft nidIt leicht, 
dem Jugendlichen das Verständllis dafür abzugewinnen, da6 die beanstan
dungsfreie äUßere Haltung und selbst guter Wille nicht ausreichen kÖn· 
nen, um ihn schon zur E. z. B. vorzuschlagen . 

Andererseits zeigt uns die tägliche Vollzugspraxis auch immer wieder 
genügend Fälle, in denen die Bereitschaft zur Einsicht in die Notwen· 
digkeit längerer Vollzugsdauer ohne besondere Sch wierigkeiten zu 
erreichen ist, und zwar meist gerade bei den verhältni smäßig positiv 
gelagerte und ernsthaft bemühten Jugendlichen. In Einzelfällen haben 
wir es sogar erlebt, daß ein Junge mehrfach um längere Ausdehnung 
der Anstallserziehung gebeten hat . 

Allgemein läßt sich sagen, dafi es ein Zeichen für den Erfolg der 
erzieherischen Bemühungen ist, wenn es gelingt den Jugendlichen über 
diese psychische Belastung der Unbestimmtheit hinwegzubringen" und 
ihm das Verständnis und die Bereitwilligkeit verstärkter Mitarbeit auch 
dann abzugewinnen, wenn die Mindeststrafe nicht au sreicht. 

[lier setzt die erzieherische Funklion der UV in ihrer vollen Trag. 
weite ein, deren positive Auswirkung wir im Vollzug täglich erfahren. 
Sie enthält die erzieherisch wertvollen Momente, die positiv fruchtbar 
gemacht werden könnell: 

Einmal steUt sie der pädagogischen Aufgabe, die zu leisten ist, 
den erforderlichen zeitlichen Spielraum zur Verfügung. In der Erziehung, 
die mit Menschen arbeitet, ist Sicheres nicht vorau ,zusehen und nie
mals von vornherein eine auf den Tag bestimmte Zeitspanne abzusteckf!n, 
bis zu der der pädagogische Erfolg gesichert wäre ; deou es sind uno 
bekannte Größen, mit denen die Erziehung arbeitet, UnwägbarkeitcD, 
die im Augenblick des Vrteill'spruches · nicht abzuschätzeu und niebt 
zu fixieren sind. Die Praxis läCst uns auch immer wieder ü berraschungen 
erleben, sowohl nach der positiven wie nach der negativen Seite. 

Zum andern ist es vor allem ein 2. Moment, das der UV ihren 
besonderen erzieherischen Wert verleiht: die Unbestimmtheit als solche 
wirkt als Erziehungsfaktor. Jeder erzieherische Erfolg ist ja von dem 
Willen des zu Erziehenden, von seiner Bereitschaft und von seiner 
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Mitarbeit . abhängig, Nichts aber vermag die eigene Mitarbeit des Ju
gendlichen so zu aktivieren und seine gesundeu Kräfte zu wecken, zu 
festigen und zu stärken wie das Bewu6tsein, da& der Zeitpunkt seiner 
Entlassung von seiner eigenen Entwicklung abhängt. 

Dabei braucht nicht befürchtet zu werden, daß der Jugendliche zu 
einer blo& äußerlichen anstaltsgemä.6en Haltung veranla6t würde, ohne 
im Kern getroffen zu werden, und da.6 er so durch äu.6ere Haltung 
über innere Mängel hinwegtäuschen könnte. Dazu sind die Beobach
tungen und Bemühungen zu vielseitig und der Austausch der gewon
nenen Erfahrungen und Eindrücke unter den verschiedenen Erziehern, 
den Lehre~n und Euiehungsg ruppenleitern, Fürsorgern, Pfarrern , Werk
beamten und dem An staltslei ter Bowie dem Vollstreckungsleiter zu häufig 
und zu intensiv, die Zusammenarbeit zu eng, als da6 der Jugend liche 
über einen längeren Zeitraum bin über seine innere Situation täuS<;hen 
könnte. 

Wir machen im Vollzuge immer wieder die Erfahrung, dafi die zu 
rechter Zeit verhängte UV die denkhar besten Voraussetzungen für er
folgreiche Arbeit im Vollzuge schafh, und wir macheu auf der sDdern 
Seite die Erfahrung, dafi die UV, wenn ihr schon eine oder gar mehrere 
kurzfristige feste Jugend strafen vorausgegangen sind, häufig unter dem 
Zeichen des "zu spät" steht. Der Jugendliche ist dan n gewisserma6en 
schon gegen die Ansteltsatmosphäre un.si ihre erzieherische Arbeit ge
wappnet, die pädagogischen Kräfte, die in den kurzen voraufgegangenen 
Strafzeiten erfolglos angesetzt waren, haben von ihrer Kraft und Un
miltelbarkeit verloren, und der rechte Ansatzpunkt für einen entscbei
denden Neuanfang ist oft nur noch 9~bwer oder gar nicht zu finden, 
Deshalb schein t es UD~ im Vollzuge so wichtig, da6 die UV rechtzeitig 
verhängt wird, nämlich ah erste alsbaldige Reaktion, wenn schädliche 
Neigungen festgestellt sind und Erziehungsmaflregeln oder Zuchtmittel 
nicht mehr in .Frage kommen , auch dann und "gerade dann, wenn es 
sich um die erst e Jugendstrafe handelt. 

Die Wahl des richtigen Zeitpunktes für die E,:l., B. ist verhältnis
miUiig leicht in den Fällen, in denen der Jugendlich e im Vollzug he
ruflich his zur Ahlegung der Gesellenprüfung , efördert werden ka~m. 
I)ieser Zeitpunkt fällt in der Regel mit eiuep1 Entwicklungsabschnitt 
zusammen, der die E. z. B. rechtfertigt, Die Gesellenprüfung ist ohnehin 
immer nur nach Ablauf einer längeren Vollzugszeit möglich, Kaum je 
kommt es dazu etwa vor Ablauf eines Jahres. Sie beruht durchgängig 
auf einer beruflichen Bindung, und es gehen ihr regelmä6ig weitgehende 
Bewähruogsmöglicbkeiten und .proben voraus (Besuch der Berufsschule 
in der Stadt, Ergänzung der Ausbildung au6erhalb der Anstalt). So kann 
dieser bedeutsame äuGere Einschnitt in dem Vollzugsleben in der Regel 
auch die E. z. B. im Gefolge haben, zume l der Jugendliche d ann drau6en 
in der selbstverständlich rechtzeitig vorher zu vermittelnden Arbeitsstelle 
auch beruflich vor eine neue Lebenssituation gestellt wird. Bei der 

..... 153 



überschau der Ergebnisse zeigt sich. dan solche Fälle einer echten be
ruflichen Bindung im allgemeinen nicht die sind, die wieder zurück
kommen. 

Indessen !lind die Fälle, in denen die berufliche Ausbildung iur 
Vollzuge bis zur Gesellenprüfung durchgeführt werden kann, im Ver
hältni! zur Gesamtzahl der E. z. B. doch nur gering, und in allen sonstigen 
Fällen bleibt die Wahl des richtigen Zeitpunktes stets eine schwere Frage, 
deren rechte Lösung nur bei einer möglichst gewissenhaften, sorgfaltigen 
und fachlich einwandfrei unterbauten Persönlichkeitsdiagnose und ·prog
nose möglich sein wird. In Erkenntnis der hier liegenden Schwierig
keiten hat das Gesetz die Garantie der richterlichen Entscheidung über 
die E. z. B. durch den Vollstreckungsleiter vorgesehen. Dieser Richter 
ist dem Vollzugsgeschehen unmittelbar verbunden und arbeitet an der 
Persönlichkeitserforschung in jedem Einzelfall selbst verantwortlich mit. 
Fragwürdig wird die Garantie d"er richterlichen Entscheidung allerdings. 
in der Beschwerde-Instanz, denn dort entscheidet keine dem. Vollzug 
verbundene und mit der einzelnen zu beurteilenden Persönlichkeit 
vertraute Instanz, sondern eine Kammer, die den Gefangenen, um dessen· 
Persönlichkeit es geht, Dicht kennt und sich ein Bild nur aue den Akten
machen kann. Diese Bedenklichkeit kann hier nur berührt, aber nicht 
näher erörtert werden. 

Fiir die Entscheidung über den rechten Zeitpunkt der E. z. B. und, 
für eine möglichst fruchtbare und störungsfreie erzieherische Ausnutzung. 
der zur Verfügung stehenden Zeit ist es, wie sich aus den voraufgegangenen 
Ausführungen ergibt, von der Sicht des Vollzuges her eine wesentliche 
Erleichterung, wenn der Jugendrichter die Höhe der Afindeststrafe 8 0 

bemifit, da6 hei ihrem Ablauf die Prüfung der EntIassungsreife auch 
wirklich voraussichtlich zu einem positiven Ergebnis führen kann. 

Die Praxis der Jugendgerichte geht jetzt auch in grö6erem Umfang 
als früher dazu über, bei der Festsetzung der AHndesllltrafen den Grad 
der Verwahrlosung im Sinne einer Prognose für die vermutliche Er
ziehungsdauer mit zu berücksichtigen und die Mindesllltrafe über das 
gesetzliche i\1a6 hinaua heraufzusetzen. Ich habe für Herford bei sämt
lichen E.z. B. des vergangenen Jahres 1955 die erkannten Mindeststrafen 
überprüft. Ea hat sich folgendes ergeben: 

Von insgesamt 75 zur Bewährung entlaasenen Jungen war nur in 
15 Fällen (das sind 20 Prozent aller Fälle) auf die niedrigste 
Mindeststtafe von 6 Monaten erkannt, 
in 9 Fällen (12 Prozent) auf eine solche von 9 Monaten, 
in 25 " (33 " ) auf eine solche von 1 Jabr. 
in 3 .. (4- " ) auf eine solche von 1 Jabr 3 Monaten,. 
in 18 " (25 .. ) auf eine solche von 1 Jahr 6 Monaten,.. 
in 4- " (5 " ) auf eine solche von 2 Jahren und ' 
in 1 " (1 .. ) auf eine 80lche von 3 Jabren. 
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Das Schwergewicht liegt also hiernach bei MindeShtrafen in Höhe von 
I bis I l /~ Jahren (62 Prozent). 

Bei einem Querschnitt durch die derzeitige Gesamtbelegung der 
Anstalt verschiebt sich das Verhältnis noch stärker zu Gunsten einer 
höheren i\1indeststTafe. Die ü berprüfung der zur Zeit einsitzenden 
UV-Juogen hat in dieser Richtung folgendes Ergebnis gehabt: 

In 22 Fällen (13 Prozent) ist auf die niedrigste M-Strafe von 

in 23 
in 55 

5 
in 27 

I 

in 

in 
in 31 

2 
2 
I 
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in 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

(13 
(32 
( 3 
(16 
(0,5 
(28 
( I 
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6 Mon . erkannt. 
.. ) auf 9 Monate Mindeststrafe 
.., ) auf 1 Jahr .. 
.. ) auf 1 Jahr 3 Mon. .. 
" ) auf 1 Jahr 6 Mon. ,. 
., ) auf 1 Jahr 9 Mon. .. 
.. ) auf 2 Jahre ., 
., ) auf 2 Jahre 3 Mon . ., 
" ) auf 2 Jahre 6 Mon . ., 
" ) auf 3 Jahre " 

Bei diesem Quer8chnill erscheint du Schwergewicht noch stärker 
zu den Mindeststrafen von I Jahr, 1 1/" Jahren und vor allem auch. 
zu einer Mindeststrafe von 2 Jahren ;erach.oben. Diese 3 Gruppen 
erhöhter Mindeststrafe machen zusammen 68 Prozent aller Verurtei
lungen zu UV aus. 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang weiter. in wievielen Fällen 
die Entlassungen bei Ablauf de r Mindestsuafe erfolgt sind und in wie
vielen Fällen und um welches Zeitma6 die Mindeststrafen überschritten 
worden sind . Ich habe diese }'rage für alle E. z. B. für das Jahr 1955 
üherprüft: 

Bei Ablauf der Mindeststrafe sind von 75 Jungen 24, also rund 
J/ 3 aller Jungen entlassen worden. 
Die i\1indeststrafe wurde überschritten: 

in 1 Falle um eine Zeit bis zu 3 Monaten, 
in 10 Fällen" " .. von über 3 bis zu 6 Monaten, 
in 16 Fällen ... " " von über 6 bis zu 9 Monaten, 
in 11 Fällen" ,., .. von über 9 bis ~u 12 Monaten, 
in 4 Fällen.. " ., von über 12 bis zu 18 Monaten, 
in 2 Fällen.. " .. von 18 Monaten bis zu 2 lahren. 
Insgesamt sind also in 64 Prozent der untersuchten Fälle die 

Miodeststrafen überschritten word~n, in 36 Prozent der Fälle ist Ent· 
lassung mit Ablauf der Mindesutrafe erfolgt. 

SchlieJilich muli in diesem Zusammenhang noch die tatsächliche 
Dauer des Vollzuges zum Vergleich herangezogen werden, die ich für 
den gleichen Kreis von Jungen mit folgendem Ergebnis ermittelt habe: 

17 Jungen (23 Prozent) wurden nach einer Vollzugsdauer von 
weniger als 1 Jahr entlassen, 
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36 Jungen (48 Prozent) wurden nach einer Vollzugsdauer von über 
1 Jahr bis zu 1 1/2 Jahren entlassen, 
14 Jungen (19 Prozent) wurden nach einer Vollzugsdauer von über 
I 1/2 bis 2 Jahren entlassen, 
8 Jungen (10 Prozent) wurden nach einer Vollzugsdauer von über 
2 Jahren entJassen. 

Keiner dieser überprüften Fälle blieb bis zur Höchststrafe im . 
Vollzug. Als durchschnittliche Vollzugszeit dürfen wir bei UV hiernach 
von einem Zeitraum, der zwischen 1 und 2 Jahren liegt, ausgehen, wobei 
die meisten FäHe um die Mitte dieses Zeitraumes herum liegen. Lün. 
gere Vollzugszeiten sind die Ausnahme, während kürzere Vollzugszeiten 
in immerhin 23 Prozent der Fälle vorliegen. 

Bei Erörterung dieser Fälle muß eine kritische Bemerkung ange. 
fügt werden: Wir bekommen in einzelnen Fällen Jungen in den Voll
zug, bei deren UV das Mindest- und Höchstmab über Gebühr und im 
Gegensatz 7,U der ge!letzlichen Vorschrift zusammengeschoben sind. Im 
krassesten dieser }'älle ist in einem Berufsurteil auf eine UV ·Strufe 
von mindestens 6 und höchstens 10 Monaten erkannt. In der Begrün
·dung setzt sich dieses Urteil bewußt über die Vorschrift des § 19,11 lGG 
hinweg, wonach mindestens 2 Jahre (in dem Urteil sind es lediglich 
4 Monate) zwischen !\finctest- und Höchststrafe liegen sollen, indem 
.es ausführt: 

"Die Vorschrift des § 19 des JGG, nach welcher der Unterschied 
zwischen der Mindeat· und der Höchststrafe nicht weniger a ls 
2 Jahre betragen soll, ist eine Soll-Bestimmung, also nicht zwingend. 
Es wird bei der systematischen erzieherischen Betreuung im Jugend· 
vollzug mindestens nach Ablauf von 6 Monaten fe$~t;hen. ob der 
Angeklagte erzieherischen Einßüssen überhaupt noch zugänglich 
ist. Sollte das nicht der Fall sein, so würde es auf den jeder 
Jugendstrafe innewohnenden Erziehungszweck ohnehin nicht mehr 
ankommen und die Höchstdauer der unbestimmten Jugendstrafe 
dürfte die Strafe, die bei einer Verurteilung zu bestimmter Jugend· 
strafe der Schwere der Schuld angemessen wäre, nicht übersteigen. 
Aber auch wenn aich im Strafvollzug nach Ablauf der erwähnten 
Frist herausstellen sollte, dall der Angeklagte noch erziehbar ist, 

.würde der Strafzweclt mit einer Höchststrafe von 10 Monaten zu 
erreichen aein. zumal eine solche Höchststrafe auch zu der Schwere 
der Schuld in einem angemessenen Verhältnis steht." 
Dieses Urteil dürfte an dem Wesen der UV und ihrer Zielsetzung 

vorbeigehen. Einmal läßt eine so geringe Spanne zwischen Mindest· 
und Höchststrafe keine Möglichkeit. nun wirklich auf erzieherische 
Edolge und Bewährungsmöglichkeiten innerhalb dea Vollzuges abzu· 
stellen. Vor allem aber bleibt überhaupt nuc die Möglichk.eit der über. 
schreitung der Mindeststrafe um höchstens 1 Monat, da der verblei· 
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bende Rest bis zur Höchststrafe gemäß § 89. 2 JGG mindestens 3 Mo
nate betragen muß, es sei denn, dali die Höchststrafe verbülit wird. 
Bei einer Höchststrafe von 10 Monaten kann aho die Mindeststrafe 
von 6 Monaten höcbstens um 1 Monat bis zu 7 Monaten überschritten 
werden. Dabei ist aber ohnehin ein Zeitraum von 3 oder 4 Monaten 
ah zur Bewährung ausgesetzter Strafrest viel zu gering, um auf den 
Jungen wirklich noch den Eindruck zu machen, der als Risiko schIech· 
ten Verhaltens vorgesehen und nötig ist. Der Entlassene wird das 
Risiko einer 80 kleinen Reststrafe unter Umständen ob ne große Beden· 
ken in Kauf nehmen. In einem Fall eines mit verhältnismä6ig kurzer 
Reststrafe auf Bewährung entlassenen Jungen hat uns der Bewährungs
helffir in seinem Bericht wörtlich mitgeteilt, dali der betreffende Junge 
bei seiner ohnehin wenig einsichtigen Einstellung ihm bei der Andro
hung de~ Widerrufes mit klaren Worten gesagt habe, daß ihn der 
kleine Strafrest in keiner Weise mehr beeinllussen würde, den mache 
er auch noch gern ab. Eine solche Straflestsetzung widersllricbt also 
nicht nur der Soll·Vorschrift des Gesetzes. die ja ihrem Wordaut nach 
eingehalten werden soll, sondern sie macht die Auswirkung der UV
Strafe, die sie nach ihrem gesetzgeberischen Gedanken haben soH, 
unmöglieb. Ich möchte hierzu abschlie6end betonen, dali solche Urteile 
Einzelfälle sind. Immerhin sind sie für den einzelnen Fall, den sie 
betreffen, von entscheidender Wichtigkeit. 

Häufiger finden sich Urteilsbegründungen, die zwar schädliche 
Neigungen feststellen, aber doch zum Ausspruch einer bestimmteu 
Jugendstrafe kommen und die Frage der Voraussehbarkeit des für eine 
erfolgreiche Erziehung erforderlichen Zeitraumes kurz mit dem Hin
weis auf die ausgesprochene bestimmte Strafe beantworten. Dabei ent
halten die weiteren Urteilsausführungen oft sehr deutliche Hinweise 
dafür, da6 diese Voraussehbarkeit niebt mit ausreichendem Grund 
bejaht werden kann. Durch solche Urteile wird die vom Gesetz gezo
gene Unterscbeidung.dinie nach typischen Tätermerkmalen verwischt 
und die gesetzliche Aufgabe des Vollzuges erschwert. 

Auf der andern Seite ist hervorzuheben, dafi die Entwicklung der 
jugendrichterlichen Praxis unter dem neuen JGG ein eehr starkes 
Ansteigen der UV-Strafen gebraebt hai. In Herford waren bis zum In
krafttreten des Gesetzes, also bis zum Ende 1953, durchschnittlich 
nicht mehr als 60 bis 70 UV-Gefan,ene unter den durchschnittlich 
300 Insassen der Anstalt, also etwa /6 der Gesamtbelegung. Dieses 
Verhältnis hat sich in allmählichem Ansteigen der UV-Fälle so ent
scheidend geändert, da6 wir heute von einer Gesamtbelegung von etwa 
440 Gefangenen durchschnittlich etwa 200 UV·Gefangene, also fast die 
Hälfte, haben, wobei auch jetzt noch ein weiteres Ansteigen der UV
Fälle im Verhältnis zu der Gesamtbelegung zu spüren ist. 

Nun gibt es bestimmte Gruppen von Jugendlichen, bei denen die 
Wahl des Zeitpunktes 'für die Entlassung zur Bewährung im Gegensatz 
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zu den oben erörterten Fällen einer beruflichen Bindung besonders 
schwer ist, Jugendliche nämlich, bei denen sich im Verlauf des Voll· 
zuges die Frage stellt, ob sie überhaupt erziehbar und mit den Mitteln 
des Jugendvollzuges zu fördern sind. Ich ' will einen solchen Fall als 
Beispiel für viele ähnlich liegende anführen: 

Ein sechzehnjiihriger Jugendlicher verbü.6t eine UV·Strafe von 
sechs Monaten bis zu vier Jahren wegen fortgesetzter Diebstähle, die 
er herumstreunend bei jeder Gelegenheit begangen hat. Du Zuhause 
des Jungen ist nicht günstig. De:r Vater, Schornsteinfeger, war viel 
krank und daher viel zu Hause. In der Erziehung der Kinder batte er 
aber eine wenig glückliche Hand. Kurz vor der Inhaftierung des Jungen 
ist er gestorben. Die Mutter bat ei ne Sprachstörung und wird als 
leicht schwachsinnig heurteilt. Von den Geschwistern sind einige 
schwach begabt und Hilfs9chüler, zwei Gelöchwister sind Bettnäs· 
sero Der bei UIIS befindliche Junge ist ein Siebenmonatskind und 
ebenfalls Bettnässer gewesen. Mit zehn Jahren kam er in die Für· 
sorgeerziehung, da er mehrfach von Hause weggelaufen war und 
Jaufend gestohlen und gebettelt hatte. In der FE war: er Rills· 
IIchüler, lief während der Dauer der FE sehr häufig fort (insgesamt 
30 mall ), streunte dann umher und stahl. Die versuchsweise Entlassung 
nach Hause halte keinen Erfolg. An seinen Arbeitsstellen stahl er 
weiter und lief davon, letztmalig entwich er im Septemher 1954 aus 
einer FE· Anstalt, ging nach Hause, blieb dort aber kaum einen 
Monat, lief dann von dort ' unter Diebstahl von Kleidungsstücken 
davon und bettelte und stahl drau6en bis zu seiner Festnahme und 
Verurteilung. Das Urteil ,stellte schädliche Neigungen fest und sprach 
die erwähnte Jugend 'Oltrafe von 6 Monaten bis zu 4 Jabren aus. 

Bei uns gibt er sich als anstaltlögewobnter Junge, in seiner äu6eren 
Haltung ist kein Anla6 zu Beanstandungen, die Möglichkeit zum Weg· 
laufen bat er nicht, und in den Gesprächen ergibt sich das der Vor· 
entwicklung entsprechende Bild eines stark verwahrlosten, geistig unter
begabten Jugendlichen, bei dem man vergeblich Dach einer sittlichen 
Festigung und einer echten Resonanz auf erzieherische Gespräche sucht. 
Dabei ist er freundlich, ganz zutraulich und geht äu.6erlich auf alles 
ein, was man an ihn heranbringt. Die weitere Entwicklung bei uns 
in dem einen Jahr, das wir ihn jetzt bei uns haben, hat diesen Ein· 
druck. in gleicher Richtung vervollständigt. Der Junge arbeitet in der 
Schreinerei ohne viel Geschick und ohne Ausdauer. Zur Durchführung 
einer Lehre fehlen die geistigen, charakterlichen und auch manuellen 
Grundlagen, zur Mitarbeit in Freizeitgruppen fehlt es an Interesse und 
an jeder Voraussetzung . der geistigen Kräfte und der Geschickli~hkeit: 
Dabei lä6t er sich unter ständiger Aufsicht leiten und macht kelDerlel 
Schwierigkeiten, versagt aber bei Belastungsproben und verfällt, w~nD 
man versucht, ihn auf Hich selbst zu stellen, jedem Ein8uG, der Ihm 
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gerade entgegentritt. Seine Verantwortlichkeit muSte. wie das Urteil 
und ein psychiatrisches Gutachten ergeben. bejaht werden. Es .ist zweifel· 
llaft, wenn nicht unwahrscheinlich, ob hier ein dauerhafter Erziehungs· 
erfolg ü.berhaupt zu erreichen ist. 

Bei der letzten Besprechung mit dem .vollstreckungsl~iter stellte 
·sicb nun vom VoUstreckungsJeiter her, der den lungen an sieb genau 
-so beurteilt wie wir, die Frage einer Entlassung zur Bewährung unter 
dem Gesichtspunkt, der Junge könne ja doch nicht weiter gefördert 
werden. Es entsteht die Frage, ob eine solche Entlassung zur Bewäb· 
'rung gerechtfertigt werden kaon, da man jedenfalh zur Zeil nicht fest
·stellen kann, daß die Um stände erwarten lassen, dieser Junge würde 
'künftig eiDen rechtschaffenen Lebenswandel führen. Eber wäre die gegen· 
teilige Erwartung begründet. Andererseits ist tatsächlich wenig Aussicht, 
daß sich das Bild bis Ablauf der Höchststrafe ändern wird. 

Die naheliegende Folgerung wäre die der Ausnahme aus dem 
Jugendvollzug gern. § 92, UI JGG mit der Begründung, daß der Junge 
im lugendvollzug nicht gefördert werden könne und sich für den Jugend
vollzug nicht eigne. Das wäre in unserm Falle formal möglich. da der 
Juuge gerade 18 Jahre alt geworden ist. Bei Jugendlichen unter 18 Jabren 
würde diese Möglichkeit schon durch die gesetzliche Regelung ausge
-scbiossen sein. nach der Jugendliebe aus dem Jngendvollzug nicht aus
genommen werden dürfen . Diese Lösung einer Ausnahme aus dem 
.Jugend vollzug würde mir aber doch als ein zu bequemer und billiger 
Ausweg eracheinen. Einmal entbindet sie den Vollstreckungsleiter ja 
nicbt von der Notwendigkeit, eine Entscheidung über die Entlassung 
'zur Bewährung zu treffen. denn auch bei den aus dem lugendvollzug 
.ausgenommenen Jungen bleibt die unbestimmte Dauer besteben, und 
-die Schwierigkeit einer Stellungnahme zu dieser Frage würde nur von 

.-der Jugendstrafanstalt auf die Erwachsenenanstalt, in die der Junge 
,dann in eine Jungmänner-Abteilung verlegt werden würde. abgeschoben. 

Dem gerade 18jährigen Jungen wäre damit aber sicher nicht gedient, 
.da er in der Jungmänner-Abteilung in der Erwachsenenanstalt mit vor
wiegend älteren Kriminellen zusammen wäre. was ungünstig ist, und 
die Möglichkeit intensiver Beaufsichtigung und individueller Betreuung 
naturgemäß dort beschränkter ist als in einer. in ihrer ganzen Einrich
tung und beamtenmä6igen Besetzung darauf eingerichteten Jugendstraf
.aostalt. Gerade das ist es aber. was ein Junge 80lcher Art braucht. Eine 
Gefahr für die Arbeit der Jugendanstalt oder die Atmosphäre der An
-stalt, die zu einem Ausnabmeantrag zwingen könnte, stellt solch ein 
Junge, der gutwillig ist und unter straffer Aufsicht mitläuft. nicht dar. 

Meist wird iu solcben und ähnlichen Fällen, die nicht vereinzelt 
-sind, in einem späteren Zeitpunkt, und zwar genügend lange vor Ablauf 
-der Höchststrafe, die Entlassung zur Bewäbrung doch ausgesprochen. 
um dem Ju'ogen noch die Möglichkeit einer Bewährung zu geben, wobei 
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die Vermittlung einer günstigen Unterbringung und eine möglichst 
intensive planvolle uud zuverlässige Bewährungsaufsicht entscheidendes 
Gewicht hat. Die Bedenken einer solchen Entscheidung sind niebt zu 
verkennen. Es wäre aber m. E. noch bedenklicher, einen solchen Jun
gen die Höchststrale von 4 Jahren verbü&en zu lassen, da eine weitere 
Förderung in dem Strafrest bis zur Höchststrafe kaum erwartet werden 
kann, dem Jungen aber die Hilfestellung der Bewährungsilufsicht verloren 
gehen würde. Der Antrag der Entlassung zur Bewährung und der ent
sprechende Beschluß bringen in solchen Hllen zum Ausdruck, daß die 
Bedenken, die gegen die Wahrscheinlichkeit ordentlicher Lebensfübrung 
bestehen, im Interesse des Jungen zurückgestellt werden, um ihm die 
letzte Möglichkeit einer Bewährung in der beaufsichtigten gebundenen 
Freiheit nicht zu verschlie6en. 

Die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten solcher Entscheidungen 
werden zwar im Laufe des Vollzuges akut, sind aber durch ibn nicht zu 
beseitigen. da ihre Ursachen einmal in der Struktur der betreffenden 
Jungen. zum andern in der Regelung des Gesetzes liegen. 

Auch das richterliche Urteil kann in solchen Fällen nicht für diese 
Bedenklichkeiten verantwortlich gemacht werden, da es dem Richter 
nicht obliegen kann, die Frage der Erziebbarkeit bei Urteilserla6 zu 
prüfen. Diese Feststellung zu treffen. ist vielmehr Sache des Strafvoll
zuges, während der Richter hei der Feststellung schädlicher Neigungen 
im allgemeinen die Folgerung wird ziehen müssen, dan nach psycho. 
logischen und pädagogischen Grundsätzen nicht gesagt werden kanD~ 
in welchem Zeitabschnitt der Vollzug eine nachhaltige positive erzie
herische Wirkung in dem Jugendlichen hervorgerufen haben wird. 

Ich möchte aber auch nicht annehmen, dan hieraus eine grund· 
sätzliche Bedenklichkeit gegen die UV als solche herzuleiten sei, denn 
was überhaupt ao gesunden Kräften geweckt und aktiviert werden kann, 
das wird in jedem Falle durch die unbestimmte Dauer ermöglicht und 
gefördert. 

An Fälle solcher Art ist aber auch zu denken, wenn man die 
zahlenmä6igen Ergebnisse der Bewährungsentlassungen bewertet . In dem 
ProzenUatz der Widerrufe bilden solche Fälle einen erheblichen Anteil. 

Besondere Beurteilung bed.ürfen in bezug auf die Entlassung zur 
Bewährung die Sittlichkeitsdelikte. Sie machen einen nicht unwesent· 
lichen Prozentsatz der Jugendkriminalität aus. In Herford sind es durch
schnittlich 8 bis 10 % der Gesamtbelegung. Zur Zeit befinden sich 30 
wegen Sittlichkeitsdelikten Verurteilte in der Anstalt. Unter diesen sind 
13 UV·Fälle. Wo die in diesen Fällen · festgestellte schädliche Neigung 
auf anormale Anlage zurückgeht. was auf diesem Gebiete nabeliegt, 
ist es aunerordentlich schwierig, nachhaltige erzieherische Erfolge zu 
erzielen und daher ebenso schwer, eineu Zeitpunkt innerhalb des Voll
zuges zu erreichen, in dem eine Enliassullg zur Bewährung mit der 
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erforderlichen Aussicht auf Erfolg vertreten werden kann. Von zur Zeit 
7 weKen Vergehen ,gegen § 175 zu UV verurteilten, hier einsitzenden 
Jungen ist es in 3 Fällen so, dan kein echter Ansatzpunkt zu erzie
herischer Behandlung zu finden ist, weil das Gefühl des schuld haften' 
Handeins nicht vorhanden ist und bisher auch nicht geweckt werden 
konnte. Aus der Reaktion dieser Jungen auf entsprechende Vorhalte 
und Versuche wird bestenfalls spürbar, dafi sie es vom Vei'slande her 
für nützlicher und besser halten, ihrer Neigung in Zukunft nicht nach-' 
zugeben, um ihr Leben in der :Freiheit nicht auf das Spiel zu setzen, 
aber es fehlt ein Abr[k.ken von diesen Handlungen von einer sittlichen 
Einsicht her. Hier ist die Erfüllung einer erzieherischen Aufgabe eine 
schwere, wenn nicht unmögliche Aufgabe. Der Ausweg der Ausnahme 
alls dem Jugendvollzug ist in diesen Fällen jedenfalls dann eine Not
wendigkeit, wenn andere Jungen in MitleideDschaft gezogen werden 
und die Anstaltsatmosphäre durch das Verhalten solcher Typen in Gefahr 
gerät. Der VOl1lchlag auf Entlassung zur Bewährung muß in diesen 
Fällen ernste Bedenken überwinden und beiseite stellen. 

Einer dieser Fälle brachte eine ziemlich weitgehende Gefäbrdung 
der AD8taltlllllmo"pbäre mit "ich. Ee hliDdelte eich um eim:n DOch sehr 
jungenhaft wirkenden, damals 18jährigen Jugendlichen, der wegen ge
werbsmä6igen gleichgeschlechtlichen Verkehrs zu UV von I bis" Jahren 
verurteilt Will'. Dieser Junge war schon sehr früh ein Objekt von homo
sexuellen Männern geworden. Er verlieS mit einem solchen Manne das 
Elternhaus, nachdem er noch seinen Arbeitgeber bestohlen hatte, und 
ging nach Frankfurt, 'wo er völlig abglitt und sich laufend für jede Art 
von homosexuellen Verkehr mißbrauchen ließ. Nachdem er einmal lIur 
diese Bahn gekommen war, ging die Entwicklung in gleicher Richtung' 
hemmungslos bergab. Er trieb sich dann auf der Autobahn umher und 
wurde hier immer wieder von Autofabrern aufgegriffen, mitgenommen 
und geschlechtlich mi6braucht. Schlie61ich landete er in M.-Gladbach, 
wo er in einem Hotel Wohnung nahm und sich laufend gut zahlende 
Partner suchte und sie auch fand. In der Regel verlangte und erhielt 
er 25 DM für jeden gleichgeschlechtlichen Verkehr. Aus dieser Einnahme
queUe führte er ein bequemes Leben ohne Arbeit, his er schlie61ich 
iu M,-Gladbach verhaftet wurde. 

In der Anstalt fiel er sofort durch ein ausgesprochen feminines 
Wesen lIuf. Er trug sich in der typischen Weise eines homosexuellen 
Strichjungen mit weichen tänzerischen ~~wegungen, versuchte trotz 
Verbotes, seiner Haarfrisur und seinem Anlieren mädchenhafte Züge 
zu geben, lockte 'auf diese Weise eine Reihe anderer, sonst ganz un
angefochtener Jungen IIn und machte sich zum Mittelpunkt einer 
schwülen, ungesunden Bewe~ung unter den Junj!;en, Daran scheiterten 
schließlich alle Versuche, ihn auf einen ordentlichen Weg zu führen , 
ihn vor allem in einer beruflichen Lehre als Tischler auszubilden. 
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·Wir mußten uns im Interesse der anderen Jungen entschlie6en, seiDe 
Ausnahme aus dem Jugendvollzug zu beantragen, die dann auch er
·folgte. über sein weiteres Schicksal kann ich leider nichts sagen. Ich 
'halte es für äu6erst unwahrscheinlich, daß dieser Junge von der offen
·sichtlich, sei es durch Anlage, sei es durch ständige Gewohnheit 
fixierten Neigung loskommt und sich in der Freiheit hält. In diesem 
wie in zwei weiteren Fällen ganz ähnlicher Art, die ebenfalls aus dem 

.~ugendvollzug ausgenommen werden mu6ten, fehlte bei deli · Jungen 
Jedes Schuldgefühl, und es WaT Buch nicht mÖldich, die Einsicht für 
..das sittlich Verwerfliche ihres Tuns zn wecken.-· Letliglich unter dem 
Druck der Strafbarkeit, die sie aber im Grunde für ein Unrecht hielteIl, 
fanden sie sich zeitweise bereit, sich für die Zukunft eine ordentliche 
Lebensführung vorzunehmen, Versprechen, die bei solcher Lage keine 
Glaubwürdigkeit beanspruchen konnten. . 

In einer Reihe anderer Fälle von § 175, die wir noch in der 
Anstalt haben, ist ein ernstliches Bemühen der Betreffenden, von dieser 
Anlage und Gewohnheit loszukommen, spürbar. Es sind auch ·Juugen 
dabei, die flei6ig nm eine Berufsausbildung bemüht sind (als Tischler, 
Schlosser und Polsterer). Auch hiel" habe ich nach der Vorentwicklung 
und dem Umfange, in dem der anormale Verkehr betrieben wurde, 
die stärksten Bedenken, an eine zukünftige· ordentliche Lebensführung, 
die sich von diesen Dingen freihält, zu glauben. Trotzdem werden 
diese Bedenken zu gegebener Zeit bei anhaltendem weiteren guten 
Bemühen der Jungen in der Anstalt zu Gunsten einer Entlassung zur 
Bewährung zurückgestellt werden müssen, da nur dieser Ausweg über
haupt die Möglichkeit einer ordentlichen Weiterentwicklung drau6en 
.eröffnen dürfte; denn wir dürfen solchen Jnngen, sofern wir an ein 
.echtes Bemühen glauben, sicher nicht das Gefühl gehen, dafi wir dieses 
Bemü hen von vornherein für aussichtl'llos halten. 

In einem etwas anders liegenden Falle ist bereite erneute Straf· 
falligkeit kurz nach der Entlassung zur Bewährung eingetreten: 

Ein ganz primitiver, geistig zurückgehHehener, jetzt 20jähriger 
landwirtschaftlicher Arheiter. der die Eltern früh verloren hatte und 
in Fürsorgeerziehung aufgewachsen war, zeigte schon in frühe n l ahren 
abartige geschlechtliche Veranlagung. indem er mit Tieren (Schweinen, 
Kühen und Pferden) geschlechtliche ~andlungen vornahm. Einmal, 
mit 17 Jahren, mB\.:ht er einen Notzuchtversuch an einem 17jäbrigen 
.Mädchen, der aber nicht gelang. Er erhielt UV von 1 bis 3 lahren. 

In der Anstalt zeigte er sich von Anfang an ziemlich . stumpf. 
aber willig und gehorsam, machte alles, was ihm aufgetragen war und 
bemühte sich in seinen eigenen Grenzen, allerdings bei einem aus
.gesprochenen Hang zur körperlichen Schmutzigkeit, um eine möglichst 
.ordentliche Führung und auch um Einsicht in das Verwerfliche und 
.5chlecllte seiner Handlungsweise, die ihn in die Anstalt gebracht hatte, 
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was ihm bei seinem !\langel an moralischem und sittlichem Empfinden 
·schwer war. Nach 13/ t Jahren wurde er August 1955· in Anerkennung 
-seines Bemühens und seiner beanstandungsfreien Führung auf Bewährung 
in eine LandsteIle entlassen. Schon nach einem Monat, im September, 
verging er sieb wieder gewaltsam an einem lljährigen Mädchen. Er 
ist wieder bei uns, anscheinend ganz verstört über sein neues Versagen, 
im übrigen in der alten Weise willig und für guten Zuspruch mit 

·einer primitiven Zutraulichkeit aufgeschlossen. Ob es hier.im Fall 
·einer erneuten Verurteilung zu UV noch einmal zu einer En tlassung 
zur Bewährung kommen kann, läßt !lich noch nicht übersehen. Die 
Prognose ist nicht günstig. 

In solchen Fällen sowie auch in denen, in denen sich aus anderen 
Gründen die Unmöglichkeit nachhaltiger erzieherischer Beeinflussung 

.ergibt, drängt sich die Frage einer Verwahrungsmöglicbkeit auf. 
Schließlich ergeben sich besondere Schwierigkeiten für die Ent· 

.lassung zur Bewährung dann, wenn der BetrelTende aus Scheu vor der 
Beaufsichtigung und der Weisungsgebundenheit in der Bewährungszeit 
die Entlassung zur Bewährung von sich aus abzulehnen versucht und 

.eindeutig zu erkenntm gibt. dall er die Höchststrafe .,abmachen" will, 
wie die Jungen ij ich ausdrücken. Solche FäHe sind nicht häufig, aber 
sie sind da. 

Ich will zwei solcher Fälle anfübren. Im ersten FalJ handelt es 
·sich um einen wegeu laufender Diebstähle, widernatürlicher Unzucht, 
Bettelns und Landstreichens zu UV von 1 Jahr 4 Monaten bis 4 Jahren 
verurteilten Jugendlichen aus denkbar ungünstigen häuslichen Ver
hältnissen. Er ist ein uneheliches Kind einer bei seiner Geburt erst 
17jährigen Mutter, die nach dem Jugendamtshericht ein~ grofie Zahl 
!lnehelicher Kinder aus mehreren A1änuerverhältnissen geboren haben 
·soll. Einen dieser Männer hat sie später geheiratet. Mit diesem Manne 
zusammen hat der Junge dann ebenfall s eine ReiLe von Diebstäblen 
ausgeführt. Dieser Jugendliche kam schon mit sechs Jahren in Heim

.erziehung, entwich aber laufend und versucbte stets, zu seiner Mutter 
zurückzukehren, zu der ibn auch während des Vollzuges eine starke 
natürliche Bindung hinzog, wie überhaupt bei ihm und auch bei der 
Mutter immer ein aU9gesprochenes Gefühl für Nestwärme spürbar war. 
Er ist ein geistig zurückgebliebener, arbeitsscheuer, in seiner Lügen
haftigkeit völlig unglaubwürdiger Jugendlicher mit wirren G~danken

.gängen, die er bei jeder Gelegenheit mit groller Geschwätl:igkeit von 
sich gibt, verwahrlost und ohne moralische und sittliche Substanz, 
.daher auch ohne jede Einsicht. Eine Möglichkeit, l:U brauchbaren 
.Ansatzpunkten für eine nachhaltige Beeinßussung bei ihm zu kommen , 
hat sich nicht ergeben. 

Die Mutter streunt umher, hat ebenfalls häufig im Gefangnis 
.gesessen, schreibt aber von Zeit zu Zeit dem Jungen, der nichts im 
Sinn hatte, als zur Mutter wrilck.zukehren und mit ihr herumzuziehen. 
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Im Laufe der Vollzugszeit wurde es immerhin möglich, ihn zu brauch
barer Arbeit und äuSerlich beanstandungsfreier Fübrung zu bringen. 
Scblie61ich fügte er sich in den Rahmen ein und bewährte sich sogar 
bei einigen Vertrauensbeweisen, so daS die Entlassung zur Bewährung 
etwa 3/ .. Jahre vor Ablauf der Höchststrafe erwogen wurde. Dagegen 
aber sperrte er sich mit allen Mitteln. Er erklärte, er werde sich auf 
keinen Fall in eine Arbeitsstelle vermitteln lassen, sondern zu seiner 
Mutter gehen, die ihm laufend postlagernde Anschriften gab. Er wollte 
sich auf keinen Fall se6haft machen lassen' und keine Bindungen 
eingeben, die ihn unter irgeDd~ine Aufsicht stellten. Da damit zu 
rechnen war, da6 er tatsächlich sofort jede Arbeitsstelle verlassen würde 
und eine Entlassung zur Bewährung ihm bei dieser Lage nicht eine 
Gelegenheit zur Bewährung, sondern nur eine solche lf,ur Begehung,' 
weiterer Straftaten geben würde, verblieb er bis zur Höchststrafe im 
Vollzuge. Dann wurde er in eine LandsteIle entlassen, die er alsbald 
wieder im Stich ließ. Wo er dann geblieben ist, ist uns nicht bekannt 
geworden. 

In dem zweiten Fall handelt es sich um einen Jungen aus an
scheinend ordentlicher Familie. Der Vater ist Angestellter, der aller
dings reichlich getrunken haben soll und krank ist. Der Junge fing 
früh mit Diebstählen an, zeigte keine Ausdauer in der Arbeit, gab 
erst eine Klempnerlehre, dann eiDe Gärtnerlehre auf und kam schlie6-
lich mit 16 lahren in FE und von der FE mit einer UV-Strafe 
von 2 bis 4 lahren wegen zahlreicher Di~bstähle in den Jugendvollzug. 
Hier kam es bei ständig schwankender Haltung zu keinem d.auerhaften 

. Erfolg. Zeitweise häuften sich Hausstrafen wegen Faulheit, Frechheit 
und Aufsässigkeit, zeitweise setzte er wieder alle Kräfte ein, um doch 
wieder in die Lehrausbildung als Gärtner zu kommen. Diese Möglich
keit wurde ihm mehrmals gegehen. Er mißbrauchte aher immer wieder 
jeden Vertrauensheweis, entwich von der Arbeit in einer Gärtnerei 
und war zu keinem zielstrebigen, dauerhaften Einsatz seiner Kräfte 
zu bewegen. Sch ließlich mu.6te er, da sich kein neuer Ansatzpunkt 
mehr finden ließ und er sich auch allen Bemühungen weiterhin ver
sperrte und unmißverständlich zu erkennen gab, daL er die Höchst
strafe abmachen wollte, aus dem Jugendvollzug a'usgenommen werden. 
Er hat in der Jungmänner -AbteiJung Bochum die Höchststrafe verbüßt. 

Von ' dem weiteren Schicksal auch dieses Jungen habe ieb nichts 
mehr gehört. Beides sind Fälle, bei denen sich ebenfalls die Frage 
nach eiDer Verwahrungsmöglichkeit stellt. 

Abschlie6end ist noch über die zahlenmä6igen Ergebnisse der 
Entlassung zur Bewährung bei der UV zu berichten. Sie lassen sich 
hier überblicken, weil wir bei diesen Jungen über die weitere Ent
wicklung nach der Entlassung zur Bewährun g Kennfnis erhalten haben. 
sei es durch die Mitteilung des Erlasses der Strafe naeh Ablau' der , 
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Bewährungszeit, sei es durch Widerruf der Entlassung zur Bewährung 
-sowie auch durch die Berichte der Bewährungshelfer. 

Die überprüfung der Erlasse und der Widerrufe für die lahre 
1953 bis 1955 hat folgendes Ergebnis ergeben, wobei die Ergebnisse 
·yon Herford und Staumühle zusammengezogen sind: 

1953 sind von 81 Entlassungen zur Bewährung 
32 Widerrufe erfolgt 39 Prozent 

1954 sind von 91 Entlassungen zur Bewährung 
27 Widerruft" erfolgt 29 Prozeut 

1955 sind von 132 Entlassungen zur Bewährung 
bisher 13 Widerrufe erfolgt 10 Prozent. 

Bei den Zahlen aus 1954 und 1955 ist zu berücksichtigen, dafi hier 
die Bewährungszeiten noch nicht abgelaufen sind. Dagegen dürfen die 
Zahlen von 1953 als endgültig angesehen werden. Andererseits liegen 
die Widerrufe meist in dem ersten Jahr der Bewährungszeit und werden 
gegen Ende der Bewährungszeit selten. so da6 für 1954 ein günstigeres 
Ergebnis als für 1953 wird angenommen werden dürfen. 

Im ganzen bewegt sich der !'rozentsatz der Widerrufe zwischen 
30 und 40 Prozent, demgegenüber der Prozentsatz der erfolgreicheu 
Entlassungen zur Bewährung zwischen 60 und 70 Prozent. was auch 
meinen Feststellungen bezüglich früherer Jahre entspricht. 

Ich habe die sämtlichen Widerrufsfälle der letzten beiden Jahre 
für Herford nachgeprüft, einmal in der Richtung ihrer unmittelbaren 
Ursachen, sodann aber auch im Hinblick auf ,die von uns bei der Ent· 
lassung zur Bewährung gestellten Prognosen und auf die Vorentwick
Jung der betreffenden Jungen sowie auf unsere Beurteilungen dieser 
Jungen nach ihrer Rückkehr zu uns. Es handelt sich um 45 geprüfte 
Widerrufsfälle. 

Unter diesen 45 Fä ll en sind 29 Jungen (65 Prozent), die in der 
Bewährungszeit wieder str.affällig geworden sind, und zwar meist 
sehr bald und stets auf dem einschlägigen Gebiet ihrer Vorstrafen. Bei 
den andern 16Jungen (35 Prozent) ist der Widerruf wegen sc hlec h
ter Lebensführung, Nichteinhaltung der Auflagen , eigen
mächtigem Verlassen der Arbeitsstellen und ähnlieber Vor
kommnisse erfolgt. 

23 Jungen, also gut die Hälfte, sind in Fürsorgeerziehung 
gewesen, bei 21 Jungen, also fast die Hälfte, sind die häusli c hen 
Verhältnisse besonders ungünstig: kriminelle,erziehungsunfähige. 
geschiedene Eltern oder überhaupt keine Elternhäuser. 17 von diesen 
Jungen gehören beiden genannten Gru ppen an, das hei6t, sie sind 
in FE gewesen und kommen aus ungünstigen häuslichen Verhältnissen. 

Von unsern Prognosen in den 45 Fällen sind 34, also rund 
80 Prozent, bei der Entlassung zur Bewährung ungünstig gewesen, 
das heißt, in den Anträgen und Beschlüssen lind starke Bedenken be
züglich der zukünftigen 'Entwicklung ausgesprochen, aber im IntetelSe 
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der Jungen zurückgestellt worden, um ihnen die Möglichkeit einer" 
Bewährung unter Aufsicht nicht zu nehmen. 

In 24 Fällen, also etwas mehr als der Hälfte, sind die nach Widerr 
ruf zu uns zurückgekehrten Jungen auf unsern Antrag als nicht mehr 
zu fördern aUII dem Jugendvollzug ausgenommen worden. 8 Jungen, das· 
beiSt 18 Prozent, von denen noch 3 bei uns sind, beurteilen wir als 
für uns aussichtslose Fälle, die mit Wahrscheinlichkeit immer wieder 
straffällig werden dürften. 

In 11 Fällen, das hei.6t rund einem Viertel der genannten Fälle .. 
sind unsere Beurteilungen auch heute nocl:I nicht ungünstig. Diese Fälle 
decken sich durchweg mit solchen. die aucb bei der Entlassung zur 
Bewäbrung von UDS günstig beurteilt waren und in der Bewährungszeit 
auch nicht neu krimineU geworden sind. . 

Wir können aus dieser überprüfung mit aller Vorsicht wob I fol· 
gende Schlüsse ziehen: 

Die weitaus meisten der Jungen, die sich nach der Entlassung 
zur Bewährung nicht bewährt haben, gehören zu denen, bei denen sich 
bereits im Vollzug die Frage der Unerziehbarkeit gestellt hat, die aber .. 
um die letzten Hilf8möglichkei~n zu erschöpfen, niebt aUB dem Jugend.· 
vollzug ausgenommen wurden lind denen dann noch rechtzeitig vor 
Ablauf der Höchststrafe unter ZurückBtellung aller Bedenken die Mög· 
licbkeit der Bewährung unter Aufsicht geboten worden ist. 

Einen zweiten wesentlililien Hinweis gibt uns diese Überprüfung 
mit der gr06en Zahl der FE·Fälle und ungünstigen häuslichen Verhält
nissen unter den Widerrufen. Sie zeigen~ daG die Fehlentwicklung bier 
sehr zeitig angefangen hat und da6 sie zumeist mit ungünstigen häus
lichen Verhältnissen zusammengeht, wobei ja Milieuscbäden und An· 
lageBebäden zusammengehen können. Die Aussichten sind also in diesen 
Fällen von vornherein nicht sehr günslig. 

Und schJie6Jich erscheint mir ein weiteres von besonderem Gewicht: 
Von den Rückkehrern waren mehr als die Hälfte für uns nach ihrer 
Rückkehr erzieherisch nicht mehr zu erreichen und mu6ten aUB dem 
Vollzug ausgenommen werden. Wir haben diese Schwierigkeit seit 
Inkrafttreten des neuen JGG immer stark empfunden. Wenn der .zur 
Bewährung entlaBBene lunge nach Widerruf zu uns zurückkommt, er
geben sich faBt stetS Schwierigkeiten, wieder zu einem neuen ordent
Hchen Ansatzpunkt zu kommen. Es ist. als oh die Kräfte der Anstalt 
zunächst einmal erschöpft sind und als ob der Junge, der ja die Atmo
sphäre. die Methoden und auch die Erzieher und Beamten kennt, der 
erneuten Konfrontierung mit den ihm BO wohlbekannten Verhältnissen 
und Menschen seIhst akeptiech und nicht recht aufnahmefähig gegen· 
über eteht, und es gelingt uns nur in wenigen Fällen, noch einmal 
zu echten Ansatzpunkten zu gelangen und mit den betreffenden Jungen 
doch wieder in ein solches Verhältnis zu kommen, da6 die Zeit er
zieherisch fruchtbar gemacht werden kann. DieseB sind z. B. Fälle 
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gewesen, in denen eine bei uns angefangene Lehre nach der Endas-
sung zur Bewährung drau6en fortgeführt und dann nach Widerruf und 
Rückkehr (meist ohne neue kriminelle Handlung) bei uns wieder auf
genommen und zu Ende geführt werden konnte. 

Diese Schwierigkeit wird nach unsern praktischeu Erfahrungen 
noch dadurch gesteigert, daEl bei Rückkehr nach Widerruf ja keine 
UV zur Verfügung steht, sondern da6 bei der Entlassung zur Bewäh
rung die UV gemä6 § 89,2 JGG in eine feste Strafe umgewandelt wird. 
D3mit aber ist der entscheidende Ansatzpunkt, die Unbestimmtheit, 
die ja ganz stark als Erziehungsfaktor wirkt, uns aus der Hand genom
men. Ich möchte annehmen, da6 auch gegen einen Rückfall die kon
kretisierte Strafe nicht die Hemmungen in sich schließt wie die Aussicht, 
im Fall des Rückfalles und Widerrufs einen noch unbestimmten Zeit
raum der Strafe vor sich zu haben. Ich habe ja einen praktischen Fan 
angeführt, in dem ein Junge dem Bewährungshelfer . eindeutig zum 
Ausdruck brachte, dali ihn die verhältnismä6ig geringe Reststrafe gar nicht 
beeindrucke und da6 er die ebenfalls auch noch abmachen wolle, um 
dann, . wie er meint, "ganz frei" zu sein. Diese Regelung hat sich für 
den Vollzug abo als nicht glücklich erwiesen. 

Damit schlie6e ich die Behandlung der Entlassung zur Bewährung. 
bei Jugendstrafen von unbestimmter Dauer ab. Auf diesem Gebiet 
liegen m. E. die entscheidenden Fragen, mit denen die Entlassung zur 
Bewährung in die Problematik des Jugendstrafrechts und des Erzi~ 
hungsvollzuges mitten hineingestellt ist. 

Zusammenarbeit zwischen Strafvollzugs
beamten und Gefangenen-Fürsorgern bzw. 

-Betreuern 
Von Han. W.gner, Werkführer, Straf.uet.lten H.mburg-Fublebilttel 

leb habe des öfteren Gelegenheit gehabt festzustellen, dai FüJ;8orge· 
stellen, die die nachgehende Fürsorge für zur Entlassung kommende 
bzw. schon entlassene Strafgefangene übernehmen, praktisch ohne nen
nenswerten Kontakt mit den Beamten der Strafanstalten sind, die doch 
wohl unbestreitbar, Wesentliches ü~r Gefangene auszusagen hätten . . 
Die FiirsorgesteUen erhalten die Kenntnisse über die Persönlichkeit 
eines Gefangenen zur Hauptsache doch wohl aus den Personalakten 
des Gefangenen bzw. durch kurze persönliche Rücksprachen mit ihm. 
Diese Fundquellen dürften dem Fürsorger bzw. Betreuer nicht genü
gen, obwohl sie arbeitsmä6ig bekannterweise stark überbelastet sind. 
Die Zahl der von einem Fürsorger oder Betreuer zu bearbeitenden 
Fälle ist ganz erheblich zu hoch. Die Schwierigkeiten aufzuzeigen, soll 
aber nicht meine Aufgabe aein. Ich möchte .in meinen Betrachtungen-
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.speziell eiugeheu auf die i'-rage der Arbeitsvermittlung für den Gefan
genen durch den Fürsorger. Diese Aufgabe der Wiedereingliederung 
in den Arbeitsproze6 stellt den Fürsorger vor schwierige Aufgaben. 
Eine Unterbringung des Gefangenen in seinem vor der Strafzeit ausge
übten Beruf wird in vielen Fällen aus verschiedellsten Grüoden nicbt 
möglich sein. Die Länge der Strafzeit, die Eiosteliung des Arbeilgebers 
wird eine erhebliche Rolle spielen . Es kommt jetzt darauf ao, deo . Ge
fangenen hinsichtlich seiner Eigoung für andere Arbeitszweige zu be
nrteilen. Wenn diese Wiedereingliederung. in den Arbeitsprozeu auch 
oftmals our eine er~te Lösung, eine Art Obergangscegelung sein wird, 
erfordert sie Beachtung nacb jeder Richtuog. Hier soll der Gefangene 
erstmals sicb wieder bewäbren. Was hier am Anfang fal sch gemacht 
wird, ist vielleicht nicht wieder gut zu machen. 

Der Fürsorger oder Betreuer kann bier aufbauen auf die Er
kenn tn isse de s Strafvo ll zugsbeamten, die dieser während · der Haft
zeit des Gefangenen über ihn gewonnen hat. - Sonst. und das scheint 
mir das Wesentliche zu sein, stebt der Betreuer dem Gefangen~n ge
genüber vor eiDem "nenen" Menschen. Er mufi dieseo Menscheu zu 
el"kcnnen versuchen, er wi.1I ihm doch helfen. Er soll ibm auf Gruud 
evtI. verschiedenartigster Arbeitsmöglichkeiten raten können. Er kann 
es nicht. Der Strafvollzugsbeamte aber, der über gröbere Zeitspannen 
hinaus auf der Arbeitsstelle deu Gefangenen beobachten konnte, hat 
sich ein fest umrissenes Bild gemacht. Der Strafvollzugsbeamte weiß 
etwas auszusagen über die Stetigkeit der Arbeitsleistung und des Ar· 
beitswilleos, er weiß etwas auszusagen über die Geschicklichkeit und 
die Art der Arbeitsausführung_ Er weiß, ob sich der Cefaugene Vo? 
Stimmungen hinreillen läßt. ob er wil"klich ehrlich und aufrichtig ist 
oder nur den Schein zu wahren versucht. Denn: Keinem Gefangenen 
gelingt es, über gröfiere Zeitspann~n hinaus sich zu verstellen, Leistun 
gen nur vorzutäuschen oder Arheitsfreude nur zu mimen. E inmal ver
liert er sein Gesiebt und zeigt sieb. wie er wirklich ist. Eiumal also 
offenbart er sich, zeigt, was er wirklich ist. flier im täglichen Umgang 
ist er wirklicb zu erkennen . Diese Erkenntnifl~e aber kann der Straf
vollzugsbeamte nicht in wenigen Zeilen ab Beurteilung niederlegen. 
Alle fristgemä6en Beurteilungen unterliegen einmal der Gefahr, zur 
Schablone zu werden. Stehende Redewendungen werden wieder und 
wieder verwendet, zeichnen aber niemals ein vollständiges Bild. das 

·sich nur ehen in einer persönlichen Rücksprache mit dem Fürsorger 
bzw. Betreuer ergeben kann. Nur der Strafvollzugsbeamte. der täglicb 
wieder und wieder den Gefangenen siebL ~ hierbei denke ich haupt
sächlich an den Betriebsbeamten während der Arbeitszeit - kann den 
Gefangenen wirklich beurteilen. Bei einer Vorführung desGefangenen beim 
Abteilungs- bzw. AnstaltBleiter oder beim Anstaltsfiirsorger, Pfarrer oder 
Lehrer gibt sieb der Gefangene in seiner Haltung entsprechend des EfIek

.tes, den er zu erreichen BUcht. oder des Nutzens, den er sich veupricht. 
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Erwähnenswert ht noch. dafi auch Richter in Gnadenfällen mehr 
und mehr davon Gebrauch machen . in die Vollzugsanstalten zu fahren. 
um sich hier in pe'rsönlicher Unterhaltung mit den Strafvollzugsbeamten 
ein Gesamtbild des Gefangenen zu machen. Dieses Bild erhält seine 
Abrundung dann in der 3nschlicfienden Au ssprache des Richters mit 
dem Gefangenen selbst. Bei diesen Unterhaltungen dcs Richters bzw. 
Fürsorgers oder Betreuers mit dem Strafvollzugsbeamtell hilft es wohl 
auch letzterem, ihn sicherer werden zu lassen in der schwierigen Kunst 
des " Andere-beurteilen.M iissens". 

Zusammenfassend möchte ich also sagen: Das Schwergewicht der 
Beurteilungen des Gefangencn ist in der Richtung zu verlagern, dafi 
die StrafvoUzugsbeamten, die täglichen Arbeits·Umgang mit den Gefan· 
genen haben, auch die am meisten ins Gewicht fallende Beurteilung 
abzugeben haben. 

Der Gefangene muli nach seiner Entlassung und anschlie6enden 
Betreuung und nachgehenden Fürsorge von seiner Vollzugsanstalt. in 
der er Jahre verbracht hat, üb e rgel e itet werden in die Fürsorge. Er 
darf nicht als " neuer" Mensch bei der Fürsorge gesehen werden. Der 
FÜfllorge mü9scn die Erfahrungen, die die Strafvollzugsbeamten iu den 
Vollzugsanstalten gesammelt haben, zugänglich sein. Inwieweit sie dann 
diese Erfahrungen mit dem Menschen in der Vollzugsanstalt für ihre 
Arbeit als nutzbar betrachtet, müfi dem Einzelfall vorbebalten bleiben . 

Der Strafanstaltsfürsorger als 
Entlassungshelfer 

Von Slrar~nualt8(Ür&Orger Gerhard Wehr, llruchsal, Landeutralanualt 

Der Straffällige ist in besonderem Maße hilfsbedürftig. Er und seine 
AngelLörigen benötigen mei st nicht nur materielle Fürsorgeleistungen 
wie Nahrung, Kleidung, Wohnung, sondern vor allem auch seelische 
Hilfe. Es bedarf vielseitiger Mafinahmen, den Entlassenen wieder auf
zurichten. "POästercben" haben selten Berechtigung, da sie das Übel . 
nicht an der Wurzel angeben. Sie können sich sogar zum Schädlichen 
auswirken, wenn sie Enttäuschungcn hervorrufen und den Grund des 
übels bestehen lassen. Eine chronisch gcwordenc Krankheit ist aber 
nur schwer zu heilen. 
Wns b e nötigt ·ein Gefangener b e i der Entlassung? 

a) Wobnung und Arbeitsplatz 
b) ordnungsmii6ige Per,mnal- und Arbeitspapiere 
e) entsprechende Strafien- und Arbeitsbekleidung sow ie ausreichende 

Wäsche zum Wechseln 
d) überbrückungsgeld. ausreichend bis zum 1. Zahltag für den 

Gefangenen und notfalls auch für seine Familie 
e) eine tatkräftige Nachbetreuung. 
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a) Wohnung und Arbeitsp l atz 

Die Wohnungsfrage macht die meislen Sorgen, voJ' allem dann, 
wenn Angehörige niebt mehr ·vorhanden sind oder wenn sie sieb von 
dem Straffälliggewordenen zurückgezogen haben. In diesen Fällen muß 
ein Zimmer, notfalls auch eine Gemeinschaftsunterkunft gesucht werden. 
Hierbei macht uns die allgemeine Wohnullgsnot die gröBten Schwie
rigkeiten, zumal ja die Wohnullg in der Nähe des Arbeitsplatzes liegen 
muli. Aber gerade dort, wo es Arbeit gibt. nämlich in den Illdustrie· 
städten, finden wir nur BCbwer Wohnung. Hier kommen wir zumeist 
um eine vorübergehende Einweisung in lungarbeiterheime, Kolping
häuser, Ledigenheime und Wanderherbergen nicht herum. Es sind 
dies ausgesprochene Notlösungell. Erfahrungsgemäli sind nur geordnete 
und pädagogisch geleitete Heime geeignet, unsere Betreuten aufzuneh
mell. Selbst in diesen Häusern finden sie nictat den nötigen Halt. wenn 
der Heimleiter sich niebt ihrer annimmt. Viele Häuser sind überbe
legt. Die Träger dieser Einrichtungen haben oftmals keine guten Er
fahrungen mit früheren Strafgefangenen gemacht und sind daher wenig 
geneigt, wieder Strafentlassene aubunehmen. 

Gute Erfahrungen machten wir mit der Aufnahme noch jugend
licher Entlassener in lugendgemeinschaftswerken von Baden-Württem
berg, die von den Verbänden der freien W ohlfahl1spflege getragen 
werden. Hier sind die pädagogischen Voraussetzungen sowohl während 
der Arbeit als auch in der Freizeit gegeben. Sie stellen eine gesunde 
Verbindung yon Arbeit und Freizeit dar. Die Jugendlichen haben ihr 
Heim und stehen zugleich in Arbeit. Sie erarbeiten sich selber ihre 
Heimkoslen und ges_tallen mitverantwortlich das Heimleben. Dieses 
Vorbild, das insbesondere für heimat- und berufslose lugend geschaffen 
wurde, sollte auch für bindungslose erwachsene Menschen, insbesondere 
für unsere Betreuten nachgeahmt werden. Meines Erachtens silld un
sere bisherigen Ubergangsheime gescheitert, weil man sie u. a. hinsicht
JicIi der Entlohnung zu wenig dem Leben angepa6t hat. Die Arbeits
entlohnung 'sollte in je4em Falle eine tarifliche sein. Aber auch wenn 
dies der Fall wäre, bleibt die Heimeinweisung immer nur eine Not- und 
übergangslösung. 

Die Unterbringung in Industriestädten ist in vielen Fällen mit 
zu vielen Gefahren für unsere Betreuten verbunden. Dies gilt ganz 
besonders für die Halt- und Willensschwachen oder Bindungslosen. 
Zu dieser Kategorie gehören fast immer unsere Durchwanderer. Be
sondere Bedeutung kommt desbalb der arbeitsmä6igen Unterbringung 
in ländlichen Gegenden, vornehmlich in der Landwirtschaft zu. Hier 
finden wir Arbeit und Wohnung beisammen. Leider sind aber die Ver
hältnisse in der Landwirtschaft nicht immer so, wie wir sie uns wünschen . . 
Die Unterkünfte sind vielfach ungenügend. Die Arbeitszeit ist nicht 
geregeJt. Dem Betreuten bleibt nur wenig Zeit zur Erholullg. Der Ent-
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lassene wird vielfach Dur als Arbeitskraft angesehen und nicht als armer 
Mensch, der Verständnis und Hilfe benötigt. 

Hier gilt es, mit Hilfe der Arbeitsämter und Bauernverbände Höfe 
zu finden, die für unsere Männer geeignet sind. Mit ihnen wäre dann 
ständiger Kontakt im Rahmen der Entlassenenbetreuung zu halten. Zu 
bedenken ist auch, daß unsere Gefangenen nur in den wenigsten Füllen 
in der Landwirtschaft verbleiben wollen. übergangs- und Aufstiegsmöglich
keiten in die Industrie müssen gesucht werden. In Frage kommen vor 
allem Bau- und Fabrikarbeit. Letztere ist vorzuziehen, da sie zumeist 
eine Dauerbeschäftigung über das ganze Jahr hin bietet. 

Auf keinen Fall dürfen wir grundsätzlich in die Landwirtschaft 
vermitteln, weil wir meinen, df'r Gefangene müsse zunächst eine Be
währungsprobe bestehen. Vielmehr sollte der Mann vor seiner Entlassung 
!leine Wünsche und Interessen äUßern können. Eine berufsrichlige oder 
berufsnahe Unterbringung müSte zunächst in jedem Fan angestrebt 
werden. El'8t wenn sich hier die Möglichkeiten verschlie6en, sollte man 
eine Hilfsarbeit ins Auge fassen. Jemanden in die Landwirtschaft zu 
zwingen oder zu dieser ihm nicht zusagenden Arbeit zu überreden. 
hat keinen Sinn. 

Wir dürfen nicht höhere Leistungen von unseren MElnnern ver· 
langen, als Hie auf Grund ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
zu leisten in der Lage sind. Auch der zur Entlassung kommende Ge
fangene hat ein Anrecht auf Arbeit und auf berufliche Weiterentwick
lung und Verbesserung. In jedem Falle muS individuell verfahren werden. 
Ein Schema kann es bei der Arbeitsvermittlung von Strafgefangenen 
nicht ~eben. Ein großes Aufgabengebiet zeigt eich bier der Strafgefan· 
genen· und Enttanenenfüreorge, und zwar sowohl der amtlichen (An· 
etaltefünorger und Bewährnngehelfer) als auch den Verbänden der 
freien WohlfahrtepOegp., die sich mit diesen Aufgaben befasyen. 

Weiter müssen wir unser Augenmerk darauf richten, die Betreuten 
vertrauenswürdigen Helfern zu übergeben, die sich ibrer an Ort und 
Stelle annehmen. Geeignete Helfer sind vielfach Pfarrer und Lehrer, 
aber auch äliere verheiratete ArbeitskameradeD, bei denen die Ent
lassenen leichter AnschlUß finden. In einigen Fällen haben es Betriebs· 
räte als ihre Aufgabe angesehen, den Entlassenen den Start durch per· 
sönliche Hme zu erleichtern. Selbst Kriminal· und Polizei beamte und 
RiclJ.ter haben sich nicht gescheut, sich in ihrer Freizeit des früheren 
Klienten anzunehmen. 

Von mancher Seite wird eingewandt, diese schwierigen und arbeits· 
fürsorgerischen MaSnahmen seien zwar an sich gut, aber viele unserer 
Gefangenen wollten ja nicht mehr arbeiten und ein geordnetes Leben 
beginnen, Bie würden einen Arbeitsplatz ja doch nicht antreten oder 
ihn früher oder später aufgeben und die gewährten Fürsorgemitlel 
u. U. verjubeln. 
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Wenn wir zunächst bei dem schwierigen Personenkreis der .. Durch· 
wanderer" und Nicbtse6baften, die der Arbeit und Ordnung entwöhnt 
sind, verbleiben, so macht es un s oftmals der Betreute tatsächlich 
schwer, ihm in der richtigen Weise zu helfen . Viele dieser Memchen 
sind der Arbeit entwöhnt und wollen, ja könncn nicht mehr arbeiten. 
Diese sollten aher keine Scbeinbilfe iu der Form eines Almosens finden. 
Durch Unterbringung etwa in einem Heim oder in einer Arbeilerkolonie, 
ja sogar durch Bericht an die Staat~anwaltschaften oder Gericbte, die 
.Arbeitsscheue in ein Arbeitshaus einweisen könneIl, ist solchen Men. 
schen besser gedient. Zunächst muli aber gründlich geprüft werden, ob 
der Hilfsbedürftige wirklich nicht will und wilrum er nicht will. Wenn 
wir uns intensiv mit ihm befassen. finden sich erfahrungsgemäß meist 
noch Wege, ihn zu einer geordneten Arbeit zu bringen. Hierbei bedarf 
es natürlich fürsorgerischer Erfahrungen. Wir müssen bei diesen schwie· 
rigen, der Arbeit entwöhnten Personen leider oft feststellen, daß sie 
zu haltschwach oder zu haltlos sind und nicht mehr den eigenen Willen 
aufbringen, sich emporzuarbeiten. Öfte r finden wir auch, daß körper· 
liche Gebrechen und geistige Schwächen ihre Fehlentwicklung begünstigt 
haben. Wir sprecben so gerne von den "asozialen Elementen". Seien 
wir aber vorsichtig mit dieser Bezeichnung! Manchmal hat ein sogenann· . 
te r "Asozialer" bei ausreichenden Entlassungs bedingungen wider Er
warten ausgehalten. Nicht zuletzt aus diesem Grunde sollte hei der Ent· 
lassung grundsätzlich jeder ohne Rücksicht auf Straftat und Vorstrafen 
noch einmal eine Startmöglichkeit erhalten, auch wenn er vielleicht 
zum zweiten oder dritten Male aus der gleichen Anstalt zur Entlassung 
kommt. In besondeI1l schwierigen FäHen wäre die Einweisung in ein 
Arbeitserziehungshaus notwendig. Leider haben wir immer noch kein 
entsprechendes Arbeitserziehungs· hzw. Bewahrungsgesetz, das uns die 
Handhabe gibt, arbeitsentwöhnte und Lindungslose Personen dort ein· 
zuweisen. Daß solche Häuser dringend notwendig sind, muß jeder be· 
släligen, der in der Fürsorgearheit für Straffälige tätig ist. 

Aus jedem Rückfall kann und muß für die Gestaltung der Für· 
sorgearbeit gelernt werden. Wir sehen uns daher genötigt, noch sorg
fältiger und gewissenhafter die Entlassuug vorzubereiten und ·alle Vor
aussetzungen zu schaffen, damit der Mann nicht wieder rückfällig wird 
und sieb nicht auf mangelnde "'ürsorge berufen kann. Den guten 
Willen haben wohl die meisten Gefangenen bei der Entlassung. Dieser 
Wille muß aber besonders bei RückfaUigen von außen her gestärkt 
und gefördert werden. Die Mühen und Sorgeu der Betreuer sind reich
lich belohnt, wenn der Entlassene Jahre hindurch aUen Schwierigkeiten 
zum Trotz aushält und in seinen Briefen dankbar die Fürsorge und 
Betreuung anerkennt. Die Briefe von Entlassenen, in denen auch viel 
von den AnfangsschwierigkeiteIl draußen berichtet wird, bilden eine 
wertvolle Grundlage für die Betreuungsarbeit in der Anstalt,. 
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Die unmittelbar imschlie6ende Einweisung Strafentlassener in so
genannte übergangsheime oder auch Arbeiterkolonien sollte nach Mög
lichkeit vermieden werden.· Der nach Freiheit dürstende Mann betrachtet 
die Heime als Gefängnisa nhängsel. Zumeist bleibt er nur kurze Zeit 
und veucbwindet dann plötzlich. Das ist schon deswegen eine Gefahr, 
weil er sich nicht mehr allein im Lehen zurechtfindet und den rechten 
Kontakt zur Umwelt verloren hai. Früher oder später versagt er 
sonst wieder. 

. In den Herhst- und Wintermonaten wird es allerdings immer 
wieder Entlassene. vor allem Durchwanderer, geben, die infolge Ab
klingen! des Arbeitsmarktes vorübergehend in ein solches übergangs
heim eingewiesen werden miissen. Deshalb sind diese H~ime not
wendig, und 7.war für arbeitsentwöhnte, nicht seßhafte, körperbe
hinderte und der Landstra6e verfallene Strafentlassene. Anch diese 
Einrichtungen sollten eine stärkere Förderung erfahren, damit sie in 
die Lage kommen, iht;en vielseitigen Aufgaben gerecht zu werden_ Sie 
sollten nach pädagogischen Grundsätzen differenziert aufgebaut 
und mit entsprechendem fürsorgerisch geschultem Personal besetzt. aber 
auch mit Fabrikationsbetrieben versehen werden. Der Heiminsasse 
müßte normal entlohnt werden_ Der BetTieb sollte nicht nur auf 
landwirtschaftlicher Basis eingerichtet, sondern auch weitgehend indu
strialisiert werd en. Nur so könnten diese Einrichtungen ihre berufs
bildende Aufgabe erfüllen. Eine verstärkte Hilfe des Staates ist 
erforderlich. 

Sofern der Entlassene gesund und arbeitswillig ist, bereitet seine 
arbeitsmäfiige Unterbringung bei unserer wirtschaftlichen Hochkon
junkhlr wenig Schwierigkeiten. Das gilt besonders für Handwerker 
und Facharbeiter. Häufig melden sich auch l\fänner für den Bergbau. 
Da sie zunächst ausschliefilich in Ledigenheimen untergebracht werden 
müssen, ist zuvor die Frage ihrer Gemeinschaftsfähigkeit zu prüfen. 
Das zuständige Arbeitsamt des Sitzes der Strafan stalt übernimmt in 
diesen Fällen die Fahrtkosten. Vorher w~rden sie aber noch seitens 
de3 Arbeitsamtes auf ßergbautauglichkeit untersucht"), 

Die Vermittlung in Bauarbeit sollte möglichst im Frübjahr er
folgen, damit der Entlassene bis zum Anbruch des Winters die Anwart
schaft auf Arbeitslosenversicherung (26 Wochen Arbeitszeit) noch erlangen 
kann und nicht im Winter wieder hilf~bedürflig wird. Nur in ausgc
sprochenen industriestädten ist den ganzen Winter üher auch an Hilfs
arbeitern ein ständiger Bedarf. Die Wohnungsfrage muß in jedem Fall 
geregelt werden. 

-> VIII. hl enu dl . Rld,tliDIeD au e Förde'uDIL der A"'eil .. ufn .hm~ YOm 17.12. 53, be,.""e,ebe ... 
wo,n V"'W.hUD~"" der Ou n,le . .... lol . (Or Arbeitover",iul ",,~ und Arb~iul ... c .. ye .. ichcr"ug. 
Auf Grund dieoe. "ich.llnlen 10. di e Ccwl h,n"l[ von ~'.hrtko.tCD .uDI Anuiu der Arbei" Um· 
0"8. ko>lCD, Obrrhro.ck"ogl · l owi e ßekleid"ng.htll~ n mÖjlidi . 
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b) AU88teiiung von Personaiauaweisen und Arbeitspapieren 
über ein Drittel der Bruchsaler Insassen ist ohne gültige oder üher

"haupt ohne Peraonalpapiere. Der zur Entlassung kommende Gefangene 
sollte am Tage der Entlassung im Besitz eines gültigen Personalaus" 
weises aein. Deshalb ist festzustellen, ob ein vorhandener Ausweis 
noch Gültigkeit besitzt: anderenfalls sollte noch während der Strafbaft 
ein neuer beantragt werden. Für das Land Baden-Wiirttemberg ist die 
Ausstellung von Personalausweisen an Personen ohne festen Wohnsitz 

"durch die im Einvernehmen mit dem Innenministerium ergangene AV 
des Justizministeriums vom 3.6.54 geregelt (vgl. .. Die Justiz", 8. 244). 
Eine weitere Verordnung des Justizministeriums von Baden-Württemberg 
vom 8.7.55 (vgl. "Die Justiz", 8.196) bezieht sich auf die Ausstellung 
von Pässen für die in Strafanstalten des Landes befindlichen Ausländer 
und fiir Staatenlose ohne festen Wohnsitz. Die Anstalten sind ange
wiesen, bei den vorgenannten Personen zu prüfen, ob sie im Besitz 
eines gültigen Personalausweises sind. Besitzen sie keit;len solchen, so 
stellt die Anstaltsfürsorge den Antrag und ist dem Gefangenen bei der 
Beschaffung der notwendigen Unterlagen (Geburtsurkunde. Staats8nge
hörigkeitllbescheinigung usw.) behilflich. 

Erfahrungsgemäß kann die AntragsteIlung nicht den Gefangenen 
überlassen werden. Zum Teil sind sie zu primitiv oder zu indolent, 
um sich um die Besorgung der Personalausweise zu kümmern; sodsnn ist 
aber auch das Verfahren zu verwickelt, als daß der Gefangene in seiner 
Unfreibeit zum Ziele käme. Zu diesem Zweek sind Pa6bilder zu fertigen , 
damit der neue Antrag der zuständigen polizeilichen Meldebehörde einge
reicht werden kann. In dem Personalausweis soHte auf keinen Fall der Ver
merk "Ohne festen Wohnsitz" eingetragen sein. Dieser Vermerk erschwert 
dem Entlassenen das Fortkommen. Schon bei seiner ersten übernachtung 
in einer Gaststätte kann der Vermerk Mi6tra"uen hervorrufen. Sofern der 
Betreute nicht mehr über einen Wohnsitz verfügt, sollte die Meldebehörde 
des Entlassungsorts den Ausweis ausstellen. Dies dürfte aber nur in den 
wenigsten Fällen der }'all sein, da der Gefangene ja irgendwo vor sei· 
ner Inhaftierung polizeilich gemeldet sein mu6te. Durch eine Abmel· 
dung von Amts wegen verliert er nach unserer Auffassung nicht seinen 
Wohnsitz. 

Falb der Ausweis vom Meldeamt des Ortes der Strafanstalt aus· 
gestellt werden mu6, kann auf Grund der geltenden polizeilichen und 
fürsorgereehtlichen Bestimmungen niebt die Anschrift der Strafanstalt 
eingetragen werden. da durch die Strafhaft ein Wohnsitz nicht begrilndet 
wird. Unsere Vorschläge gegenilber den Meldebehörden gehen daher 
darauf hinaus, da6 unter .. Wohnsitz" der Vermerk .. derzeitiger Auf· 
enthalt ... " (Ort des Sitzes der Strafanstalt) eingetragen wird. Dieser 
Vermerk ist weniger anrüchig und erspart dem EntIa88enen unnötige 
Schwierigkeiten. Au6erdem geben wir hier dem Entlassenen eine ne u
,rale Au!entbah sbescheinigung der Meldebehörde des Sitzes der 
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Stralam'ltalt mit. Sie ist vorgeschrieben durch die .,Allgemeine Verord
nung des ~Dnenministeriums zur Durchführung der Meldeordnung" 
vom 24. 8. 49, veröffentlicht im Amtsblatt dea Innenmiuisteriutna des 
früheren Laudes Württemberg·Baden, Nr. 9 vom 20. 9. 49 (Seite 141 
und 153). Diese Bestätigung legt der Entlassene bei seiner Abmeldung 
sm Deuen Wohnort vor. 

Die Arbeitspapiere *) : Invalidenversicherungs- und Lohnsteuer 
karte bekommt der zur Entlassung kommende Gefangene von der An
staltsfünorge mit. ,Dadurch ist er in der Lage, Dach der EntlltS9ung 
sofort die Ar~eit anzutreten. Diese Papiere werden notfalls von den 
zuständigen Ämtern sm Sitz der Strafanstalt ausgestellt. (Die Sten
erkarte dann, wenn er sich am 20. 9. des Vorjahres bereits in der 
Strafanstalt befand.) Die Invalidenversicherungskarte fordern wir von 
den Angehörigen oder dem letzten Arbeitgeber an. Falls dies nicht 
möglich ist, ~scbaffen wir die Unterlagen von der zuständigen Lan
desversicherungsanstalt, um notfaUs auf Grund der Nachweise eine 
neue Karte beantragen zu können. Falls gar keine Unterlagen beige
bracht werden können, wird Invalidenversicherungskarte Ni'. I ange
fordert und mitgegeben. 

Bei 74 % der aus der Lande9strafanstalt Brucbsa11954/1955 Ent
lassenen muliten diese Papiere erst beschafft oder in Ordnung gebracht 
werden. Dieser Arbeit muli der Anstaltsfürsorger ganz besondere Auf
merksamkeit beimessen, denn wiederholt bat sich erwiesen, da6 der 
Strafentlauene bei der Nachfrage nach Arbeit abgewiesen wurde, weil 
er keine ordnungsgemä6en Arbeitspapiere besa6. Der Arbeitgeber acheut 
sich, solche fragwürdigen Personen einzustellen. 

Der Gefangene wird bier bereits bei seinem Zugang in die An
stalt durch den Fürsorger angehalten, sich freiwillig während der 
Sirafhaft weiterzuversichern (vgl. § 142 der bad.·württ. Strafvollzugs
ordnung, die wie die anderen Strafvollzugsordnungen des Bundesgebiets 
den Grundsatz der freiwilligen Sozialversicherung ausspricht). 

Ist der Gefangene hierzu bereit, so bekundet er d!lmit, dali ibm 
etwas an seiner Zukunft gelegen ist und an seiner . Resozialisierung. 
Nachdem er sich durch seine Straftat an der Gemeinschaft vergangen 
hat, erhält er hierdurch eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung, wenn 
auch nur zunächst gegenüber der Gemeinschaft der Sozialversicherten. 
Zugleich 80rgt er damit für ·seine Zukunft, denn die Gewährung einer 
späteren Invaliden · oder Altersrente hängt davon ab, ob die Warle
zeit erreicht und die Anwartschaft erfüllt ist oder aber die Halbdeckullg 
nachgewiesen werden kann . Bei den langstrafigen Gef«ngenen ~ewinnt 
die freiwillige Weiterversicherung in der Sozialversicherung besonde-:e 
.' N.rh der AV d..- b.d .... llrU.lu.t. Mio.li teriuPls ,. 8.7. SS (" Oie l". ti.~, S 136) i .. der Ulltn· 

u.mu .... .,el .... ~ue ... bef ... e ... ob er .eillC Sozillveralmeru .. g lufred!! erb.llen will. ;Wenn er 
blera .. bereit 1.1. 1011 er bei der Be.md: .... ' du ll<>t .. endi .. ell U,"erlq:~ .. ",,",j,drllddicb.OI u .. tt.· 
UII.~t w"rdeD~. NI" der A V d ... J>.d.· .. llrtt. lu. ti.minll t"rlum. y. 28.'. SS (eDl" Jul tl,.-. $.,it" 
141) .. eMen die Str.f"ollllredr.unpbebördu "raumt. du Vcrurlelltc" In der ..... d-. lum St.af· 
Intritt • ..r ... ro<"d e .... teine ,e •• ."len V.,... lm ....... 's .... ted .le" IIdtzllbrin,e... . 
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Bedeutung. Wir baben verschiedene Fälle erlebt. in denen es Straf· 
gefangene bei Eintritt des Versicherungsfalles bitter bereuen mußten, 
daß sie während ihrer Strafbart sich nicht freiwillig weiter versichert 
hatten. Sie fallen dann der öffentlichcn Fürsorge zur Last und müssen 
sich auch noch im Alter als Parasiten der Gemeinschaft fühlen. Meist 
ist es gar nicht einfach . für diese Personen dann einen · Kostenträger 
für den Altershcimaufcnthalt zu finden. Vcrs1ändlichcrwcise versuchen" 
die angegangenen Fürsorgeverbände, von der Last frcizukommen. Mona· 
tclang ziehen sich die Verhandlungen hin. Währenddessen muß der 
Gefangene in der Strafanstalt auf scine Entlassung "warten, die im Gna
denwege längst hätte erfolgen können, wenn er sich versichert hätte. 
Wenige Beitragsmarken können u. U. für die Gcwährung einer Inva
liden- oder Altersrente entscheidend sein. 

Aus diesen Gründen wird hier die Bearbeitung der Sozialversi
cherung seit lahren vom Anstaltsfürsorger durchgeführt mit dem Erfolg, 
daß heute durchschnittlich 60 0/0 unserer Insasscn versichert sind. Frü
her war die Geschäftsstelle des Strafvollzu gs mit dieser Aufgabe betraut. 
Diese Beamten verfügten aber nicht immer über die Kenntnis der in 
Betracht kommenden versicherungs- und fürcorgerechtlichen Bestim
mungen. So wurden nur ganz wenige Gefangene (1·2 0/0) dazu gebracht, 
ibre Rentenversicherung aufrechtzuerhalten. 

Die Weiterversicherung in der Tnvalidenversicherung sollte den 
langrristigen Gefangenen zur Pflicht gemacht werden. Wenn auch da
durch ein wichtiges Erziehungsmittel im Strafvollzug genommen wird. 
so bat die Vorsorge für Alter und Invalidität für die Gemeinschaft 
doch eine derartige Bedeutung, daß es nicht dem Willen des E inzelnen 
überlassen werden darf, ob er sich versil'.hero will. DrauGen in der 
Freiheit ist es dem allergröfiten Teil der Arbeitenden zur Pflicht ge
macht. Sozialveraicherungsbeiträge zu entrichten. Es ist nicht einzuse· 
ben, warum der Strafgefangene eine Ausnahme macben soll. Diese Re· 
gelung sollte in die Form der Rentenversicherung mit aufgenom~en 
werden und auf Bundesebene erfolgen. Den Ländern müßte allerdmgs 
zur Auflage gemacht werden. die Arbeitsbelohnuogen der Gefangenen 
in einem angemessenen Verhältnis zu erhöhen. da die derzeitigen Sätze 
der Arbeitsbelohnullg (täglich 10 bis höchstens 50 Pfennige) weder für 
die Unterstützung notleidender Angehöriger, noch für die Wiedergut
machung des verursacbten Schadens (einschI. der Abdeckung der Ce
richts- und Hartkosten) und darum auch nicht für die Sozialversi. 
cherung der Gefangenen ausreichen (vgl. dazu die Erböhung der 
Arbeibbelohnungen fiir Gefangene in Baden-Württemberg durch die 
AV des Innenministeriums v. 5.9. 55, .. Die Justiz", Seite 264). 

c) Bekleidung 
Der zur Entlassung kommende Gefangene braucht notwendig eine 

entsprechende und ausreichende Entlassungskleidung. Er soll drau6en 
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nicht auffallen. In der kalten Jahreszeit benötigt er zum Anzug noch
einen Mautel. Arheitskleidung ist ebenso notwendig. Erforderlicllenfalla 
kann sie beim Antritt der Arbeit von den Arbeitsä mtern gestellt wer
den, doch lIluf$ der Betreute einen Teil zurückzahlen. Es taucht daher 
bei der Entlassung immer wieder die Frage lIuf, inwieweit man dem 
Betreuten finanzielle Verplliclltungen noch zumuten kann . Meist mui 
er in absehbarer Zeit Gericllts- und Haftkosten zahlen und Wieder
gutmacbung leisten. Dazu treten noch andere Verpflichtungen wie Un
terhalt, Rückerstattung von Fürsorgeleistungcn u. a. 

Die derzeitige Handhabung, die eingebrachten Sachen möglichst 
billig - meist in Säcken - zu verwahren und sie nur im allernötig
sten Umfllllg zu reparieren, ist keineswegs weitsichtig. Der Gefangene 
sollte bereits während · der Strafbaft angehalten werden, sich die nötige 
Entlassungskleidun g zu ersparen. Der Sparwille könnte durch die Be
schaffung au s günstigen Einkaufsquellen (direkt von Her Fabrik) und 
nicht zulelzt durch eine Prämiierung der Sparlei stungen der Einzelnen 
geweckt werden . Dadurch wären die Gefangenen angeregt, in der Ver
wendung des I-Iausgcldes zurückhaltender zu sein. Auch dus erziehe
rische Moment spi€',Jt dabei eine Rolle; würden doch die Gefangenen 
dadurch lernen, freiwillig auf Wünschenswertes zu verzichten (Rauch
waren, Lebensmittel); dies würde wiederum ihr Selbstwertgefühl heben. 

Von 455 Gefangenen, die aus der Bruchsaler Anstalt in der Zeit 
vom Oktober 1954 bi ~ Oktober 1955 zur Entlassung kamen , muLten 
295 Gefangene mit Kleidungsstücken versehen werden, die 64,8 o/f) der 
oben benannten Zahl ausmachcn. Hier,von muLten vollständig e in
gekleidet werden 88 Personen = 29,8 0/0 , Die zur Entlassung kom
menden Gefungenen hatten praktisch kei ne Bekleidung mehr, mit der 
sie sich drau6en hätten sehen lassen kÖDnelJ. Sie mu6ten ausgestattet 
werden mit: 

1 vollständiger Anzug 
2 Paar Garnituren Unterwäsche und 2 Hemden 
I Arbeitsa nzug 
I Paar Arbeitsschube 
1 Paar Stra6enscbube 

und während der kalten Jahreszeit noch mit einem Mantel. Ihre ein-· 
gebrachten Kleider waren in einem derart unan schnlichen Zustand, 
da6 diese bestenfall s noch zur Arbeit angezogen werden konnten. 

Selbst bei Ausschöpfung günstigster Einkaufsmöglichkeiten beläuft 
sich die vollständige Einkleidung eines Entlassenen durchschnittlich 
auf ca. 180 DM. An die Qualität di~~er ' Ausstaltung dürfen dabei noch 
keine hohen Ansprüche gestellt werden. 

Mit der Arbeitsverwaltung sollte e iD e allgemeine Regelung ange
strebt werden, da6 die Arbeitskleidung fiir StrafeotiaEsene in jedem 
.Falle grumlsiitdich vom Arbeitsamt gewährt wird. Die Möglichkeit ist 
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in den bereits erwähnten .,Richtlinien zur Förderung der Arbeitsauf
nahme" vom 17. 12. 53 (A VA VG ~ 135) angegeben. Leider konnte hier. 
von nur in ganz weni gen Fällen Gebrauch gemacht werden. Die Ar
beitsämter scheuen sich, Mittel für unsere Strafentlassenen aufzuwenden, 
weil sie fürchten, daß der Arbeitsplatz bald wieder aufgegeben wird 
oder Schwierigkeiten bei der Riickzahlung eintrelen. Eine Anweisu ng 
der Bundesanstalt an alle Arbeitsämter würde unseren Bemühungen 
um die Resozialisierung der Strafgefangenen entgegenkommen. Der 
Entlassene ist ja vom ersten Arbeitstag an arbeitslosenversicbert und 
zahlt damit auch die gewährten Mittel indirekt wieder zurück. Nicht 
selten ist eine Arbeitsa ufnabm~ gescheitert, wejl der Eutlaesene nicht 
im Besitz einer ausreichenden Arbeitskleirlung war. Diesen Notstand 
mu6ten wir besonders bei den Durchwanderern feststellen. Die übliche 
Zurückhaltung in diesem Punkte war sicherlich schon oftmals falsch 
am Platz. 
d) Uberbrückungsge ld 

Nach § 168 (2) der bad.-württ. Strafvollzugsordnung vom 16.7.47 
darf der zur Entlassung kommende Gefangene eine UnteretüllOung aU$ 

Staatsmitteln bis zum Höchstbetrag von 30 DM e in schlie6li c b sei
ne s Eigenge ldes und der Arbeitsbelobnung erhalten. Sofern 
Fahrgutscbeine zu beschaffen sind, müssen die en tstehenden Kosten 
aus dem Eigengeld hzw. der Arbeihbelobnung getragen werden (§ 167). 
Lediglich bis zu 10 DM werd~n die eigenen Mittel und das Guthaben 
aus der Arbeitshelohnung nicht in Anspruch genommen. Aus beson
deren Gründen kann der Anstaltsleiter bis zu 20 DM davon freigeben . 
Der hiernach ungedeckte Betrag wird auf die Staatskasse übernommen. 

Diese Regelungen - die der anderen Bundesländer sind entspre
chend, vgl. z. B. §§ 33, 133, 198 der bayer. Strafvollzugsordnung -
sind reformbedürftig. Man kann sich leicht ausrechnen, dan die Ent
lassenen mit diesen geringen Unterstützungssätzen und ihren Entlas· 
"sungsguthaben drau6en nicht auskommen. Meist verfügen nur die lang
stra6gen Gefangenen mit hohen Guthaben aus der Arbeitsbelobnung 
"über ein ausreichendes Entlassungsgeld. Die Mehrzahl der Entlassenen 
ist alleinstehend oder kommt aus armen Verhältnissen. Auch die An
gehörigen sind vielfach auf Fürsorge angewiesen. Vom Entlassungsgeld 
mUD der Betreute in der Regel zwei Wochen leben und die Miete 
im voraus entrichten, ehe er Beinen ersten Lohn erhält. Nach den hier 
gemachten Aufzeichnungen·) verlassen aber 8 % der Zuchthausgefan-

., Am Enl .... un J.I.' .,ugez.bl", A rb e lubdnhnunJen 
I .. d~~ Zeh .... rn I. 10.54 bio 30. 9. SS , I .. d . " , der f •• nde •• tr.I .... t.lt Brud".1 4S5 Cel'QI~"~ 
.end ••• eu worden. Dunn be • .r,e ... n Arbeiubelohuu ng : . 

o DM - 20 DM 12 Z.· Ger''''~De 170 lutuuchelte G.· Gd . .. gcne 90 U.· Dl fllinlC 
2O~ - SO~ 15 0&8 
SO .. -lOO~ll 1 

100 ~ und ,1 •• llber ~"~--'---~~--'-~-o-",=---~~;-;",-;;--
146 Z .. Cel.n,e"e 219 gCOIra udoeh e C. · Cd,...,ene 9Q U.· H. fl1inllc 
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genen , 77 0/0 der Gefängnisgefangenen und 100 0/0 der Untersuchungs
häftlinge die Anstalt mit Beträgen unter 20 DM. Sie werden sich also 
auch bei grö6ter Sparsamkeit kaum eine Woche lang aus eigener Kraft 
durchbringen können. Das ULerbrückungsgeld sollte aber bis zum er
sten Zahltag ausreichen . Es mullten daher 43 °/0 der zur Entlassung 
kommenden Ger.angenen mit einem überbrückungsgeld versehen werden, 
das im Einzelfall zwischen 10 DM und 50 DM, je nacb Bedürftigkeit, 
lag. AUßerdem mu.6ten 31,2 0/0 der Entlassenen Fahrgutscheine aus· 
gestellt werden. Die hierfür notwendigen Mittel mu6ten zu 75 °/

0 
von 

·dem Verein mr Gefangenen· und Entlassenenfürsorge übernommen 
werden, während lediglich 25 °/0 der Uberbrückungsbeihilfen und Fahr
gelder aus Landesmitteln gedeckt werden konnten. Die Höhe der not
wendigen Beihilfe ist im Einzelfalle verschieden, insbesondere flpielt 
auch der Umstand eine Rolle, ob der Gerangene noch eine Familie 
zu unterhalten bat. 

Bei allen zu .unwirtschaftlichen Ausgaben neigenden Personen, ins
besondere Spielern, Trinkern und Verschwendern, ist es ratsam, dem 
Entlassenen die Beihilfe ni c ht auszuhändigen. sond ern 3D seine Ange_ 
börigen oder an Vertrauenspersonen (Bewährungshelfer, Pfarrer, Heim
leiter) zu übersenden, um dadurch leichtfertigen Geldausgaben vorzu
beugen. Die Übersendung des Entlassungsgeldes an die Fürsorgeämter 
der Wohnsitze hat sich nicht immer bewährt, da einzelne Fürsorgeämter 
dazu übergegangen sind, ihre Fürsorgeleistungen daran aufzurechnen. 

In Zweifeldällen ist der Gefangene bei der Entlassung anzuhalten. 
80 bald wie möglich über seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu berich
ten. Alsdann kann nach ordnungsgemä6er Prüfung der Angaben (Be· 
stätigung des ersten Zahltags seitens des Arbeitgebers) noch nachträg
lich eine Beihilfe gewährt werden. Dies gilt besonders für .Fälle, bei 
denen zum Zeitpunkt der Entlassung noch nicht zu übersehen ist, was 
für Verhältnisse der Betreute drau.fien antrifft. 
e) Na c hbetreuung 

Immer wieder beobachten wir, daß gute Entlassungsbedingungen 
Rückfälle wesentlich verhindern, mindestens erheblich hinausschieben . 

.Man mu.fi sich darüber klarwerden, wie notwendig es ist, den Be' 
treuten nach der Entlassung noch ein StUck des Weges zu begleiten. 
d. b. ihn so lange nachzubetreuen, bis er festen Fu6 gefa.fit hat. Vor 
.allem erweist sich das aufmunternde Wort als notwendig. 

Der Betreute mu.6 vor schlechtem Umgang, Streitereien, Teilzahlungs
geschäften, Gaststättenbesuch, Aufgeben des Arbeitsplatzes u. ä. immer 
wieder gewarnt werden. Hierüber ist Einzelaufklärung bereits in der 
Anstalt während der Strafverbü6ung notwendig. Diesen Einzelgesprä
chen und auch den lebenskundlichen Gemeinschaftsgesprächen in der 
Strafanstalt mu6 erhöhte Bedeutung zugemessen werden. Das geschieht 
am besten durch praktische Beispiele aus dem Erleben bereits entlas-
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sener ehemaliger Gefangener. Auch der Hausrundfunk könnte in den 
Dienst dieser Aufklärungs- und ß etreuungsarbeit gestellt werden. Er 
stellt ein wichtiges Erziehungsmiuel dar. 

Trotz guten Willens werden die Entlassenen draußen mit den ein
fachsten Dingen der Welt nicht fertig, so z. B. können sie nicht mehr 
selbständig mit Geld wirtschaften und stehen ratlos da. wenn irgend-
welche behördlichen Wege oder Eingaben zu machen sind. Nicht selten 
werden sie kopflos und hegehen unübersehbare Dummheiten. Unsere 
Erfahrungen zeigen aber auch, daS ein Rückfall nicht von heute auf 
morgen kommt. Zumeist geht die Aufgabe des Arbeitsplatzes voraus. 
Damit ist gewisserma6en für den Helfer Alarmbereitschaft gegeben. 
Der Mann mu li aufgesucht, notfalls zurechtgewiesen und zur Ordnung 
gebracht werden. Besteht noch au s der Zeit des Anstaltsaufenthalts 
ein · Vertrauen svf' rbältnis, so wird er Rüge und .Mahnung zu würdigen. 
wissen. Auf keinen Fall dürfen wir ihm die Hilfe in diesem kritischen 
Zeitpunkt entziehen. Es müssen vielmehr gemeinsam neue Wege
gesucht werden. 

Eine echte Hilfe ist stets die bcdiogte Strafaussetzung auf Bewäb·
rung unter Beiordnung eines :Jjewährungshelfers. Nicht in allen Fällen 
ist die Beiordnung eines Bewährungshelfers notwendig. Sie ist jedoch . 
immer zu empfehlen, wenn es sich um echt führungswillige, aber
balt· und willensschwache Menschen handelt, d ie voraussichtlich draußen 
allein nicht durchkommen und desbalb einer Führung bedürfen. Auch 
dem an sich gutwilligen Vorbeslraften ist mit einem kurdristigen
Gnadenerwei s - und wenn es sich nur um vier Wochen handelt -
und mit der Stellung eines Betreuers ein besserer Dienst erwiesen, 
als wenn er Keine Strafe restlos absitzt. Freilich, die Stralzeit darf 
nicht von vornherein 80 kurz bemessen sein, da6 eine erzieherische 
Beeinflussung niebt möglich ist. In den meisten Fällen wird eine volle
Strafverbüfiung den anstaltsgewohnten Riickfälligen kaum noch slärker· 
beeindrucken. Dies gilt besonders bei jenen Gefangenen, denen bei 
einem erneuten Rückfall Sicherimgsverwahrung anged roht ist. 

Nochmals ist diesen Personen - soweit es sieb um Haltschwache 
handelt - a l ~ vorbeugende Ma6nahnie eine Chance zu geben , die· 
drobende SV abzuwenden. Versagen sie trotz aller Hilfe wieder, dann 
kann das Gericht um 90 berechtigter auf SV erkennen. Wir baben 
wiederholt erlebt, daS ein kurzfristiger Gnadenerweis neue Hoffnung. 
und Vertrauen in unseren Betreuten weckt. Sie gehen zuversicht
Hcher aus der Anstalt, denn sie wissen, dafi jemand, nämlich der
Aostaltslürsorger bzw. der Bewährungshelfer, da ist, an den sie sich 
in allen NotJagen wenden können. Ich könnte hier einige Dutzend· 
von Entlassenen anführen, bei denen sm Tage der Entlassung so· 
gemeinhin gesagt wurde, sie kämen bald wieder. Es handelt sich um 
mehrfach Vorbestra fte. Bis heute habeu sie sich draußen gehalten -
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.dies aber nur deswegen, weil sie eitlen Helfer, nämlich den Anstalts
fürsorger, zur Seite hatten. 

In diesem Zusammenhang erscheint auch die Bestimmung des 
~ 21 Ab!!.3 der Gnadenordnung vom 6. 2.35 dringend reformbedüntig. 
~enn es hier heilit, dali Vorbestraften eine bedingte Strafaussetzung 
nlch"t gewährt werden solle, wenigstens in der Regel nicht, so ist diese 
Regelung mit unserer heutigen Auffassung, die sich auch im 3. Straf· 
rechtsänderungsgesetz vom 4. 8.53 gedanklich äuliert, unvereinbar. Wir 
wollen dem Straffälligen jede Hilfe gewähren, die er braucbt,. um 
wieder in die Gemeinschaft zurückkehren zu können. Mit df'.r Einset· 
zung von Bewährungshelfern hat der Gesetzgeber seinen Wil len bekun
det, neue Wege zu gehen. Auch die Gnadenordnung sollte auf die 
neueren Erkenntnisse abgestimmt werden . l edern führungsbedürftigen 
und ·willigen Gefangeneu müute die Möglichkeit gewä hrt werden, 
trQlz Vorstrafen einen - wenn auch kurzfristigen - Gnadenerweis 
unter Beiordnung eines Bewährungshelfers zu erhalten. Damit ist in 
vielen Fällen dem einzelnen Straff'dlligen und der Gemeinschaft besser 
gedient alt durch restlose Strafverbü6ulIg. Dies hat die Erfahruug 
bereits gelehrt. 

Als wichtige Voraussetzungen für Strafau ssetzung aLlf Bewährung 
unter Beiordnuug eines Bewährungshelfers erscheiuen in jedem Falle 
zwei Momente: Führungsbedürftigkeit und der Wille geführt zu 
werden. Bei einem von vornherein führungsunwilligeIl ·Entlassenen ist 
eine Betreuung nicht alll Platze, da echte Hilfe den Aufbauwillen des 
Betreuten voraussetzt. 

Bei dieser Gelegenheit darf vielleicht noch ein Wort bezüglich 
der Ablehnung der bedingten Entlassung nach § 26 StGB gesagt werden. 
Der § 26 des StGB verlangt als Voraussetz ung für eine bedingte Ent· 
lassung die Erwartung eines künftigen gesetzmä6igen und geordneten 
Lebens. Diese Voraussetzung ist uach menschlichem E rmessen bei mehr
fach Vorbestraften nur höchst selten gegeben. Die Gerichte begründen 
dann ihre Ablehnung zumeist mit den Worten : "Es ist nicht ·zu erwar
ten, dall der Verurleilte in Zukunft ein gesetzmäfiiges und ·geordnete8 
Leben führt." Dieser Beschluu wird dem Yerurteilten zugestellt. E8 
wird ihm also von vornherein bescheinigt, da.l.i er voraussichtlich künf
tighin kein ordentliches Leben fübren werde. Man kann sieb vorstellen, 
welche Wirkung ein derart formulierter BeschlUß in dem Gefangenen 
hervorruft. Eine solche Fonnnlierung ist ausgesprocbeu unp'ddagogisch 
und vom Gesetzgeber in dieser Form sicherlich nicht beabsichtigt. 

Bei Fällen, in denen ein Gnadenerweis aussichtslos erscheint, Bollte 
eine überprüfung nach § 26 5tGB von Amts wegen unterbleiben. Wir 
müssen dauernd erleben, dall derartige Anfragen von den Gefangenen 
gründlich mi6verstanden werden. Sie leben in der Erwartung, dai sie 
jetzt gewissenna6en von Amts wegen freigelassen werden. Vielleicht bi!-
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den sie sich sogar noch ein, daß sich inzwischen iQre "Unschuld" er
wi esen haben müsse. Die Enttäuschung ist hinterher um so größer, wenn 
sich diese Hoffnungen als falsch erweisen. Der Gefangene wird erneut 
in seinem seelischen Gleichgewicht gestört und äußert das dann auch 
in seiner Umgebung. Der Erziehungsarbeit am Gefangenen ist dadurch 
kein guter Dienst erwiesen. 

Bei der Entlassung aus der Anstalt ist es schlieillich wichtig, da6. 
der letzte Eindruck des Gefangenen von der Anstalt e in guter ist. 
Gerne begleiten wir daher, soweit es unsere Zeit erlaubt, den Betreu· 
ten z'um Bahnhof, um ihm noch einmal aU das mit auf den Weg zu 
geben, was er für sein künftiges Leben benötigt. Der persönliche Ab
schied und die offensichtliche l\1itsorge der Anstalt geben dem Ent
lassenen die Gewillbeit mit auf den Weg. daß uns sein Schicksal nicht 
einerlei ist, wir ihn auch nicht einfach vor das Tor stellen mid sich 
selber überlassen, sondern uns sein Lehen ein persönliches Anliegen ist. 

Abschlie6end sei erwähnt, dall die Aufgaben des Strafanstaltsfür
sorgers nicht nur helfenden Charakter haben, sondern wöbl in erster 
.Linie aus pädagogischer Sicht verstünden werden miissen. 

Die Hinführung des Straffälligen zu einer inneren Einsicht in 
sein bisheriges Leben und damit auch zum Sühnegedanken darf als 
die wichtigste Aufgabe des Anstaltsfürsorgers angesehen werden. Alle 
fürsorgerisch geleistete Hilfe setzt diese pädagogische Arbeit voraus. 
Unsere Hilfe ist sinnlos, wenn der Straffällige sich nicht selbst über 
die schweren Fehler, die er begangen hat, Klarheit verschafft und sie 
au s dieser Erkenntnis heraus bereut und bereit ist, an sich zu arbeiten 
und mitzuhelfen, sein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Da6 die
ses Ziel nicht immer erreicht wird, muh gesagt werden. 

Das darf uns aber nicht davon abhalten, trotz Rückschlägen sn 
unserer Aufgabe weiterzuarbeiten, den Strafflilligen zur Sühne und Bes
serung anzuhalten und ihn damit in die Gemeinschaft zurückzuführen. 

Statistische Erläuterungen bzw. Ergänzungen 
zu vorstehenden Ausführungen aus der Fücsorgearbeit in der Landes-

strafanstalt ßruchsal 

In der Zeit vom 1. 10. 54 bis 30. 9. 55 wurden aus der Anstalt 
455 Mäooer in die Freiheit entlassen. 

Hiervon wurden v~m Fürsorger in Ar
beit vermittelt 
davon in die Industrie 
und in die Landwirtschaft 

Durch eigene Bemühungen fanden Ar
beit oder konnten an den alten Arbeits-

292 Pers. = 64,2 % d. Entlass. 
223 ., = 76,4 % ., Vermitt. 

69 " = 23,6 % .. .. 

platz zurückkehren 158 ., = 34,7 % .. Entlass. 
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Trotz umfangreicher Bemühungen konn· 
ten bisb.nicht vermittelt werden (Schwer
beschädigte, ehemal. Kaufleute, Beamte 
oder im Alter fortgeschrittene Personen) 

Aufgegeben bzw. gewechselt wurden die 
Arbeihstellen nach unseren .Feststellun
gen.bisher von etwa 

Rückfällig wurden bisher nach unseren 
Feststellungen (Stichtag 10. 2. 56) 

Wohnung b.lw. Unterkunft mu6te be· 
schafft werden bei 

. PersonaJausweisf': wurdl'n beschafft für 

Arbeitspapiere wurden beschafft und 
in Ordnung gebracht für 

Mit Bekleidung mu6ten versehen w·erd. 
davon wurden volllltändig eingekleidet 
(Anzug, Wäsche,Arbeitsanz.,sch uhe u sw.) 

überbrückuDgsgeJd (10 DM bis 50 DM 
je nach Bedürftigkeit) erhielten 

Fahrgutscheine wurden ausgegeben an 

Die Zahl der DurchwandereT aus an
deren Strafanstalten betrug im gleichen 
Zeitraum (1. 10. 54 - 30. 9. 55) 

Hiervon wurden in Arbeit vermittelt 
(die übrigen waren zum grö6ten Teil 
arbeitsunwillig oder arbeitsunfähig) 

]n Wohnungen wurden vermittelt 

Von den 35 in Arbeit vermittelten Durch· 
wanderern verließen den Arbeitsplatz 
oder suchten ihn gat, nicht auf 

]n Arbeiterkolonien wurden vermittelt 
davon sind eingetroffen 
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5 Pers. = 1,1 °/ 0 d. Entlass.. 

60 " = 13,2 % .. 
" 

27 , = 5,9 0
/ 0 , , 

124 , = 27,2 % .. 

" 
175 

" 
= 38,4 % , " 

337 , = 74,0 0/ 0 , , 
295 " 

= 64,8 0/0 , 
" 

88 " 
= 29,8 % v.295 Pers. 

196 " 
= 43,0 % d. Entlass. 

142 , = 31,2 % .. , 

96 , 
35 , = 36,4 0/0 .. Durchw. 

26 , = 26,4 % " " 

28 " 
= 80,0 % .. Ve .. mitt. 

18 , = 18,9 % .. Du .. chw. 
II , = 61,1 % " Vermitt. 



Entlassungsvorbereitungen 
Im Fliedner-Haus Groß Gerau *) 

Von Filnorjl:er Ouo Scbott, Gro6 Gerau 

Die in da~ Fliedner.Haus eingewiesenen jungen Gefangenen steben 
vor der mit ihnen in der Jugend strafanstalt vorbereiteten Aufgabe, 

-sich in 3 bis 9 Monaten zu prüfen, ob sie zukünftig über die Kr~fte 
verfügen werden, die ihnen bisher in ihrer Auseinandersetzung mit 
den Lebensschwierigkeiten fehlten. 

Damit sie diese Selbstprüfung durchfiihren können, erhalten sie 
Gelegenheit zur freien Entfaltung in dem von ihnen selbst zu schaf· 
fenden Bewäbrungsr8um. I)ie dabei notwendige Hilfestellung wird ihnen 
im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe geleiste!. Verbote und Gebote 
können dabei niebt zur Anwendung kommen. Nur die eigene Initiative 
an der Formung ihres Lebens ist das Ausschlaggebende. Kämen Ver· 
bote und Gebote zur Anweodung, würde die freie Persönlichkeitsent· 
faltung in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Das aber soll 
vermieden werden, um nicht zu einer falschen Beurteilung über die 

.eingeschla·genen Wege des Einzelnen zu kommen. Insbesondere gilt 
das gegenüber den unbestimmt Verurteilten. die nach ihrer .,Bewäh· 
rung in der halben Freiheit" probeweise entlassen werden. 

Die Nichtanwendung von Verboten und Geboten bedeutet jedoch 
.nicht ein Gewä hrenlassen ohne Kontrolle. leder zukünftige Freigänger 
kommt mit guten Vorsätzen in das Fliedner·Haus. Wenn aber von 
Anfang an der Aufenthalt nicht positiv gestaltet wird, brechen allzu 
leicht nach kurzer Zeit frübere negative Eigenschaften wieder durch. 
Dieses wird immer wieder augenscheinlich in der Neigung, Zucht und 
Ordnung zu meiden. Starke Versuchungen dazu stellen sich vor altem 

·während der Freizeit e in . . 
Die Möglichkeit, nach Arbeitsschlu6 während ei ner bestimmten 

Zeit wie vor der Straheit durch die Stratien der Stadt zu bummeln, 
dabei Kinoreklamen ausgiebig zu betrachten, u. U. zweifelhafte Mäd· 

. chenbekanntschaften zu schlie6en. wirlt bei den Freigängern zu leicht 

.die besten Vorsätze über den Hauren. Dadurch t~e ten aber gleich zu 
Beginn der verstärkten Auseinandersetzung mit der Umwelt Belastun

,gen ein, die manchmal für die davon Betroffenen unerträglich werden 
können. 

Daher ist es trotz allem Gewährenlasscn notwendig, behutsam, aber 
. dennoch eindeutig. jede erkannte unnötige Belastung abzubauen und 
.die Grenzen aufzuzeigen, die durch das Verhalten in dem bestimmten 
Fall erreicht wurden. Die daraus sich ergebenden Aussprachen zeigen. 
da6 die in jedem Gefahrdeten vorhandenen Antriebskräfte zu einer 

._) V,I. die Belt • ., .... m ~Flied"e.·H.1I 1 C,..,& GeuuM in die..,. Zelttchrifl, 19:» (5) S.I4I 11". 
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Korrektur der bisherigen Lebenshaltung drängen. Diese Kräfte Bollel» 
durch das Gewährenlassen in verstärktem Maße freigelegt werden •. 
Nichts hilft unter den gegebenen Umständen mehr dazu, als immer 
wieder Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen. 

Die in Heimen übliche Form der reinen Freizeit läDt sieb auf 
eine Einrichtung wie das Fliedner-Haus nicht ohne weiteres übertragen. 
Die Unordnung. in dem bisherigen Lebenslauf der Freigänger und das 
durch Heimaufenthalt bedingte Erlebnis der gestalteten Freizeit, bringt 
das Verlangen mit sich, die freie Zeit wieder nach eigenem Ermessen 
zu verbringen. Es ist ver~tändlich, wenn die Insassen des :Fliedner-· 
Hauses von dem Wunsch beseelt sind, so wie früher ihre Freizeit 
möglichst oft aufierhalb des Hauses zu verbringen. Ihr Leben ist jetzt 
wohl geregelt, aUer es ist ungewohnt, im und mit dem nFamiJienkreis'" 
die Freizeit zu verbringen. Endlich ist man ja wieder im Besitz von 
Bekleidung, mit der man sich sehen lassen und vielleicht sogar impo· 
nieren kann . Darum will man "unter die Leute" und sich zeigen.
Dabei wird häufig übersehen, da6 man u. U. gar nicht die Kraft be
sitzt, ·um die mit einer solchen Haltung verbundenen Gef~hren über
winden zu können. 

Nach ti er Entlassung sollen die Brücken zu der unerfreulichen
Vergangenheit abgebrochen sein. Bf!i manchem Freigänger ist mehr 
oder weniger stark die Erkenntnis vorhanden, da6 sich in einer guten. 
Gemeimchaft ein neuer Lebensinhalt einsteUt. Doch scheint das Hin· 
dernis unüberwindbar, das sich beim Eintritt in den neuen Lebenskreis
einstellt: die Scheu vor dem Neuen! Zu leicht ist da der Rückblick 
auf die Vel:gangenbeit ein bequemer Ausweg. 

Um dieser Möglichkeit einen Damm entgegenzustellen, wird ver
'mcht, den Freigängern immer wieder einzuprägen, die Frei:.!:eit nicht 
nur im Sinne einer Unterhaltung auszunutzen. Erst dann edüUt sie 
ihre Aufgabe an ihnen, wenn ·sie voll und ganz den Einzelnen in An·· 
spruch nimmt. Die Freigänger benötigen später nichts so nötig wie 
Selbstvedrauen, wenn sie all das in die Tat um!ietzen wollen, was im 
Strafvollzug an guten Anregungen an sie berangebracht wurde. Die . 
Gemeinschaft des Fliedner-Hauses ist ein Versuchsfeld, auf dem sie 
sich erproben können. Sie brauchen aber auch den Umgang mit .Gleich· 
artigen. Durch die tägliche Begegnung mit ihnen am Arbeitsplatz und 
nach Feierabend bietet die Verlagerung der Freizeit · auf das Leben 
aulierhalb des Hauses die notwendigen Obungsmöglichkeiten. Im all
gemeinen bringen die Freigänger irgend ein nHobby" mit in das Fliedner
Haus. Je nach ihrer Eigenart suchen sie auch Partner in lugendgl'up
pen (PfadfindeI:, Christliche Jugendgruppen, Gewerkscbaft~jugend) und 
Vereinen (Sport, Turnen, Gesang, Schachspielen, SegelflugzeuEj;-Modell
bau, Taubenzüchterei). In den Vereinen und Gruppen werden sie den 
Mitgliedern gleir.hgestellt. Nicht immer aber lä6t es sich auf die Dauer' 
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verbergen. woher der Neue kommt. Die uDgeschickte Beantwortung 
der Frage nach der Wohnung oder die Begleitung eines Vereinsfreun. 
des nach der Vereinsstunde offenbart die besondere Lage des Neu. 
eingetretenen. Das löst ~pannungen aus und verlangt Entscheidungen. 
Wieviele Au~weichmöglichkeitell ergeben sich in solchen Situationen! 
Es sei nur auf die Möglichkeit hingewiesen, die Vereinsstunden nicht 
mehr zu besuchen, aber aus Scham im Hause zu verbergen, in welche 
Schwierigkeiten man hineingeraten ist. Der Entschlu6, einem Verein 

.beizutreten, wird meistens am Arbeitsplatz gefa6t. Begleitet ibn ein 
älterer Arbeitskamerad, werden die auftretenden Spannungen leicht 
gelöst. Sie gestalten sich aber schwieriger , wo vorwiege nd Gleichaltrige 
beieinander sind. Sie sind meistens leicht geneigt, die Freigänger 
generell abzulehnen. Die Vereinsführer' aber versuchen auszugleichen, 
sie suchen und pflegen Beziehungen zum Fliedner·Hans und sehen es 
als eine persönliche Aufgabe an, dem Freigänger zu helfen. damit er 
in seinem Streben nach einem geordneten Leben nicht mutlos wird. 

Kommt eH au6erhalb des Hauses zu den angestrebten Bindungen 
mit Alter~kameradp.n. 60 sind die Hemmullgen weitgehendst auege. 
schaltet. Zu der Freude am Können kommt die Erinnerung an die 
erste Zeit nach der Schulentlassung und damit das Verlangen, die 
frühere Zeit in gesunder Umgebung wieder herbeizuführen. Zn dieser 
Bereitschaft, auf dem beschrittenen Wege weiterzugehen, wird es z. B. 
als e ine Hilfe empfunden, wenn bei der probeweisen Entlassung von 
dem Herrn Volbtreckungsleiter die Auflage gemacht wird, sich innerbalb 
einer bestimmten Zeit einem Verein anzuBchlie6en. 

Durch das bewufite Hinarbeiten der Ziel~trebigen auf eine ge
ordnete Zukunft werden auch Unentschlossene nachdenklich und er- ' 
wägen, welche Möglichkeiten von ihnen ausgenutzt werden könnten, 
um einen Schritt voranzukommen. Diese Freigänger balten sich, weil 
sie nur geringe Initiative entwickeln können, mehr an gemeinsame 
Veranstaltungen, die mit derselben Intensität gepflegt werden . wie 
diejenigen au6erhalb des Hauses, die mehr auf die Aktivität des Ein· 
zeinen abgestellt sind. Gemeinsame Besuche guter Filme, kulturelle 
Veranstaltungen der Volkshochschule, Theaterfahrten mit dem Stadt · 
jugendring und Städtebesichtigungen sind weitere Miltel, um zu helfen 
und damit für die Zeit nach der Entlassung einen guten Grund zu 
legen. Es ist verständlich, wenn nicht jede Veranstaltung von allen 
Freigängern mit der~elben Begeisterung begrü6t wird. Gerade durch 
die Möglichkeit für den Einzelnen, sich auszuschliefien, ergeben sich 
Ansätze zu fruchtbaren Erziehungsgesprächen. 

VereiDz~1t verwenden Freigänger ihre Freizeit zur beruflichen Fort· 
bildung. Fast ständig nehmen z. B. einige an Schwei6erkursen teil oder 
an den Fernkursen der Briefschule des deutschen Gewerbchaftsbundes. 
Möglich wird dieses, weil die Freigänger durch ihren Verdienst die 
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Teilnehmergebühren aufbringen .können. Diese Freigänger sind auch in 
·der Lage, ihre freie Zeit au6erhalb des Hauses sinnvoll auszufü llen . 
Sie haben manche wertvolle Bekanntschaft gemacht (Arbeitsplatz, Ver· 
.ein) und legen uun Wert darauf, "h inter dem anderen nicht zurück
zustehen". Es ist ihnen nicht gleichgültig, ob sie mit einem Kameraden 
ausgehen, der infolge seiner Zuchtlosigkeit auffällt. Sie nehmen sich 
in Selbstkontrolle, denn sie haben nach ihrer Auffassung durch die 
Zugehörigkeit zn einem Verein die Verbindung mit der Auflenwelt 
wieder hergestellt. Durch diese Haltung üben sie auf diejenigen, die 
'sich noch nicht 80 recht wiedergelunden haben, einen guten EinRu6 
aus, der nicht ohne Wirkung bleibt. 

Die verschiedensten Formen des Verhaltens während der Freizeit 
führen mebr oder weniger zu der erstrebten Stärkung des Selbstbewu6t· 
seins und darüber hinaus zur sittlicheu Bereitschaft zum sozia len Handeln. 

Ein Freigänger erhielt 9 Monate Gelegenheit, sicb im sozialen 
Verhalten in der Gemeinschaft zu üben. Er stammte aus einer denkbar 
ungünstigen Umgebung. Ein Familienlebe n war ihm fremd, Zucht und 
Ordnung unbekannte Begriffe. Zum ersten Male lernte er im F liedner· 
Haus ein geordnetes gemeinsames Leben kennen. Es fiel ihm schwer, 
.sich ein· und unterzuordnen. Nach und nach kam er zu der Erkenntnis, 
.daS er sich in die neue Gemeinschaft hineinfinden muh. Die täglichen 
Spannungen mit seinen Kameraden machten ihn unzufrieden und fübrten 
ibn in schwere Krisen. Er suchte nach eiuem AU!lweg aus seiner ver
worrenen Lage. Eines Tages wird ihm geraten, sich einmal in einer 
Gemeinschaft auuerhalb des Hauses 1;U heohachten. Da er musikalisch 
ist, entschlieut er sich, t=inem Gesangverein beizutreten. Ein älterer 
Arheitskamerad führte ihn ein. Zunä"hst ist im Umgang mit den 
anderen Freigängern nichts von einer Wirkung des angedeuteten 
Versuchs zu merken. An ihm selbst kann beobachtet werden, daß 
er beginnt, auf seine äuSere Erscheinung Wert zu legen, was frü, 
her nicht der Fall war. Später war er im Hause nicht mehr so 
intolerant wie früher und lieu auch andere Meinungen gelten. Durch 
die Fürsprache des älteren Arbeitskameraden wurde der Freigän. 
ger im Gesangverein bei den Vorbereitungen von Vereinsfesten 
herangezogen. Dabei lernte er in den Zusammenkünften auf Rede 
und Gegenrede zu achten und erlebte die gegenseitige Achtung trotz 
sachlicher Meinungsverschiedenheiten. Das Beobachtete übertrug er auf 
die Gemeinschaft im Fliedner-Hans. Er wurde ruhiger, lief! die Auf· 
fassung anderer gelten und brachte eines Tages Vorschläge, die das 
Anseben des Fliedner·Hauses in der Öffentlichkeit stärken sollten. 
Ein Vorschlag ging davon aus, daß durch nicht einwandfreies Ver
balten einzelner Freigänger in der Öffentlichkeit alle Freigänger falsch 
benrteilt würden. Um dieser Gefahr entgegenzutreten, regte er z.B. an, 
Kinderspielzeug zu basteln und es dem Bürgermeister der Stadt für 
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hilfsbedürftige Kinder zur Verfügung zu stellen. Dieser Vorschlag land 
bei allen gu'e Aufnahme. Von demselben Freigänger kamen später 
weitere Anregungen, die davon zeugten, daJ.i er auf dem Wege war 
ZI1 lernen, sich zukünftig sozial zu verhalten. 

Wie er haben weitere Freigänger gelernt, ihre Freizeit im 
positiven Sinne zu venvenden. Erwähnt sei jener, der seine Tauben
liebbaberei hier wieder aufnahm und regen Umgang mit Taubenzüch
tern pflegte. Mit wieviel Geld· und Zeitaufwand beschäftigte er sich 
mit seiner Taubenliebhaberei. 

Aber nicht nur jene Freigänger, die ein "Hobby" batten, ver
spürten den Gewinn einer gesunden Gemeinschaft. Auch die Einzel
gänger, die z,B. wobl auch einmal Tischtennis spielten, sonst aber 
kein weiteres Interesse daran hatten, wurden gewonnen, ihr Können 
mit anderen zu messen. Als sie ee dann einmal wagten, gegen eine 
Gruppe aus einem Christlichen Verein Junger Männer anz,utre ten, ge· 
wannen sie am gemeinsamen Spiel soviel Freude, daß sie sich zu' 
weiteren Spielen bereit erklärten. Eindrucksvoll war ihnen dabe,i das 
Erlehni8 mit Gleichaltrigen, die zur uneingellchränkten Gemeinschaft 
mit ihnen bereit waren. Daraus ergaben sich Verbindungen, die bis. 
in die Zeit nach der Entlassung hielten, Damn lag besonders den 
Freigängern, die nach Beendigung der Strafzeit auf sich allein ange
wiesen sind. 

Der Schritt in die Freiheit 
ist vom FHedner·Haus aus unbeschwerter als aus der geschlossenen 
Anstalt. Es sind fast keine ungelösten ProblelUe vorhanden, weil der 
Freigänger selbst alle notwendigen Schritte unternehmen kann, die 
die Entlassung vorbereiten, Der Arbeitsplatz und die Arbeitskamera
den sind bekannt, die Unterkunft konnte vorher angemietet werden, und 
die am Entlassungstage zur Verfügung stehende~ Celdmittel reichen 
aus, um unerwartet eintretende Schwierigkeiten zu überwinden. Ober 
allem steht auf Grund von Erfahrungen die Gewi6beit, daG Lebens
schwierigkeiten überw~nden werden können. In den letzten Monaten. 
der StraIzeit wurde dies in manchen Situationen erlebt. 

Skeptisch ~etrat der 21jährige H, H,. der in der Jugendstrafan. 
Btalt eine Buchbinderlehre begonnen hatte, das Fliedner-Han,s. Es war 
ihm eioe Fortsetzung der Lehre in Aussicht gestellt worden. Allem· 
Anschein nach schienen seine Bedenken berechtigt zu sein, denn die 
Bemühungen um eine Lehrstelle bis zu seiner Verlegung waren ver
geblich gewesen. Er mu6te deshalb zunächst eine allgemeine Hilis· 
arbeitersteIle annehmen. Die Suche nach e iner geeigneten Lehrstelle 
wurde aber fortgesetzt, Erleichtert wurde sie durch seine Anwesenheit 
im I<'liedner·Haus, er konnte sich jedem Meister bzw, Betriebsleiter 
persönlich vorstellen . Damit nun aber nach seiner Entlassung nicht 
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wieder eine neue Stelle gesucht werden mUDte, gingen die Bemühun
gen dahin. ihm in seiner Heimatstadt eine Lehrstelle nachzuweisen, die 
nicht weit von Grou Gerau entfernt lag. In einem gröberen Betrieb 
wurde ihm eine Zusage erteilt und gleichzeitig die Versicherung abge
geben, niemand würde von seiner besonderen Lage erfahren, vorausge
'Setzt, H. würde das Stillschweigen nicht brechen. Au6erdem wurde 
ihm der Hilfsarbeiterstundenlohn gewährt, damit er seinen Verpflich. 
tungen gegenüber dem Fliedner-Haus nachkommen konnte. Die wohl. 
wollende Haltung des Betriebsleiters erhellte mit einem Schlage H.'s 
Zukunft. Am EntiasBungstage ging er wie sonst zur Arbeit, kehrte aber 
abends nicbt mebr ins Fliedner-Haus zurück, sondero in sein Eltern. 
haus. Sein Guthaben auf dem Postsparbuch und der gewäbrte Stunden. 
lohn für einen Hilfsarbeiter ermöglichten es ibm, in den Monaten bis 
zur Gesellenprüfung ohne finanzielle Unterstützung . der Eltern zu 
leben. 

Eine ähnlicbe' Erfahrung machte der Dachdeckerlehrling G .• der 
noch 8 Monate zu lernen hatte. als er in das Fliedner-Haus verlegt 
wurde. Das für ihu zuständige Jugendamt befürwortete eine Lebrbeen
·digung. Aufangs schien es so, als würde sich keine Möglichkeit zur 
Fortsetzung der Lehre bieten. Nach einer persönlichen Rücksprache 
erklärte sich ein Dachdeckermeister mit einem Versuch einverstanden. 
Dieser ergab eine förderungswerte BeruJseignung. Der Meister zeigt 
grObes Verständnis für seinen Lehrling, der " ihn aher auch manchmal 
durch sein Verhalten auf grObe Geduld'Sproben stellte. Die Lehrlings· 
entschädigung reicht aber nicht aus, um den Verpflichtungen gegenüber 
dem Fliedner·Haus nachzukommen. Nach Gewähren einer Erziehungs
heihilfe durch das zuständige Jugendamt konnte auch diese Schwierig
keit behoben werden. Ferner lieb es sich ermöglichen, die Aufent
baltsdauer im Fliedner·Haus bis zur Gesellenprüfung hinauszuschieben. 
Dann kann der Freigänger anschli(lbend bei dem jetzigen Meister weiter
arbeiten, der ibn gerne zu seinen Stammarbeitern zählen möchte. 

Ein Spengler sah mit grofien Bedenken seiner Entlassung ent· 
gegen, weil er auf sieb allein gestellt ist. Es graute ihm vor dem 
Gedanken. vielleicht wieder in einem Heim wohnen zu müssen, nach
dem er jahrelang in FÜ1'8orge-Erziehungsheimen und Jugendwohn· 
heimen untergebracht war. Ihm wurde geraten, mit dem Arbeitsamt 
einer grÖBeren Stadt die Verbindung aufzunehmen. Zehn Tage vor der 
Entlassung benutzte er einen Urlaubstag dazu, sich einen Arbeitsplatz 
zu suchen. Ordentlich · gekleidet, machte er sich auf den Weg. AIR der 
Heranwachsende am Abend zurückkehrte. herichtete er strahlend, er 
sei wieder in seinem Beruf untergekommen. Der Betriebsinhaber hätte 
ihm sofort einen Arbeitsanzug geben wollen, damit er die Arbeit auf
nähme. Sorgen bereitete ibm noch die Wobnfrage. Die Fühlungnahme 
mit der Jugendgilde im Christlichen Verein Junger l\1änner behob auch 
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diese Not. Die bisherige Arbeitsstelle wurde ordnungsmä6ig gekündigt 
und die neue am nächsten Tag angetreten. Nun sind am Entlassungs
tage alle vorbanden gewesenen Schwierigkeiten behoben und der Weg 
für einen oellen Lebens8 nfaog frei. 

Auch über dem Entlassungstag des 22jährigen Anlernlings im 
Buchbindergewerbe lagen dunkle Schatten. Das Elternhaus ist ihm ver-· 
schlossen. In seinem angelernten Beruf schienen sich keine Beschälti
gungsmöglichkeiten zu bieten. Nach seinem Eintritt in s Fliedner
Haus beschäftigte ihn ein alter Buchbindermeister, der ihm sofort 
grones Vertrauen entgegenbrachte. Doch eines Tages löste er unver
mittelt das Arbeitsverhältnis. Allem Anschein nach fürchtete er für 
seinen Betrieb, wenn in seinem Kundenkreise bekannt würde, dall er 
einen Freigiinger aus dem Fliedner-Haus beschäftige. Es blieb nun 
dem Freigä nger.nichts anderes übrig, als eine HilfsarbeitersteIle anzu r 

nehmen . Nach mehreren Anläufen gelang es endlich, nach Wochen einen 
Buchbinderbetrieb und Verlag fiir die Beschäftigung de~ Freigängers· 
zu gewinnen. Mit den Arbeitsleistungen des Eiugestellten war der Be
triebsinhaber sehr zufrieden. Schon nach kurzer Beschäftigungszeit 
wurde dem Freigänger der innerbetriebliche Verkauf von Getränken 
an die Arbeitskameraden übertragen. Als der Entlassuogstag imm er 
näher heranrückte, erklärte sich der Arbeitgeber bereit, das Arbeits
verhältnis weiterhin bestehen zu lassen und auch bei der Suche nach 
einer Unterkunft behilflich zu sein. Durch seine Initiative konote bald 
ein geeignetes Zimruer gefunden werden. Besondere Anerkennung ver· 
dient dabei das Verb alten des Arbeitgebers, dcr die charakterlicben 
Schwächen de8 .Freigängers kenn t. Er entschlo6 sich aus dem Grunde 
zu helfen, weil er annahm, der Freigänger würde durch starke Bin
dung an den Beruf über die nicht ausbleibenden Schwierigkeiten hin· 
wegkom men. Als ein zu erstrebendes Ziel innerhalb von zwei Jahren 
stellte er ihm die Fachprülung hin, weil damit eine soziale Besser
stellung gegenüber der augenblicklichen Beschäftigung als Hilfsarbeiter 
verbunden wäre. 

Bei späteren Besuchen im Fliedner-Haus berichteten frühere Frei
gänger übereinstimmend, der .übergang in die Freibeit über das Flied
ner-Haus sei eine wesentliche Hilfe gewesen. Als Grund führten sie vor 
allem die einwandfreien Arbeitspapiere an, die sie ohne Hemmungen 
vorlegen konnten. Gleichzeitig betonten sie auch, das Arbeitstcmpo 
und die Arbeitsmethoden in den Betrieben, iu denen sie beschäftigt 
gewesen wären, hätten sie wieder befähigt, am neuen Arbeitsplatz im 
Arbeitsrythmus des betreffenden Betriebes mitzukommen. 

In einer so kleinen Gemeinschaft, wie sie das Fliedner-Haus dar· 
stellt. zeigt sich bald, ob eine gewisse Bereitschaft zur Mitarbeit an 
der Gestaltung der Zukunft und aufbauende Tendenzen vorhanden sind. 
Mancher Freigänger sieht gegen Ende der Strabeit bedenklich in die · 
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Zukunft . Die Anteilnahme seiner Mitmenschen zeigt ihm, daß er wie
der AnschluG an seine neue Umgehung gefunden hat. Das stärkt das 
Selbstbewu6tsein und trägt u. U. dazu bei, die Gefahr des Rückfalls 
zu verringern, dem einzigen Ziele, dem aUe Ma6nahmen des Jugend
strafvollzuges dienen. 

Zur Entwicklung der Straffälligen hilfe für 
Nichtdeutsche im Bundesgebiet 

Von Ministerialrat Prof. Dr. A. Kreb s, Wieebaden 

., Man darf nicht übersehen, dan viele von diesen Mensclien wahr
scheinlich nie kriminell geworden wären, wenn sie in der Sicherheit 
ihres Heimatlandes und ihrer Familie häUen bleiben können" , so schrieb 
Miss Sue Ryder in unserer Zeitschrift (1954 (4) S.189), als sie daa 
Problem der Straffälligenhilfe für Nichtdeutsche im Bundesgebiet schil
derte. Wenn auch die Zahl der Nichtdeutschen von rd. 1250 im Jahre 
1954 auf rd. 1150 im lahre 19.')6 7.nriickgegangen ist, 1 0 blicb die 
Betreuung dieses Personen kreises naeb wie vor schwierig. 

In Anbetracht der fürsorgerischen Aufgabe ist besonden zu be
grüben, daß bald nach 1945 ausländische und später aucb inländische 
caritative Verbände und Behörden die Aufgaben der Betreuung über
nahmen 'und eng mit allen Dienststellen zusammenarbeiteten. Beim 
Bundeszusammenschlufi für Straffälligenhilfe wurde 1955 eine Abteilnng 
" Ausländer" gebildet, die sich als Aufgabe setzte, "die Eingliederung 
der Gefangenen· und Entlassenenfürsorge für heimatlose Ausländer in 
das System der allgemeinen Gefangenenfürsorge in der Bundcsrepublik 
Deutschland zu erreichen, ohue aber die bereits bestehenden Hilfseio-· 
richtungen für diesen Personenkreis ersetzen zu wollen". Wie nach 
Auflösung dieser Abteilung .,Ausländer" von dem Vorsitzenden. Herrn 
Prälat Buchholz (Rundschreiben vom 17. 7. 56), mitgeteilt wurde, "kopp
ten im Zusammenwirken mit vielen Stellen, Vereinen und Verbänden 
viele Fragen geklärt werden, die bisher eine erfolgreiche Betreuung 
erschwerten", 

Lag die Aufgabe und Leistung der "Abteilung Ausländer" beim 
BundeszuBammenschlu6 vor allem auf organisatorischem Gebiet, so wirkte 
in der praktischen Einzelarbeit neben den gro6en caritativen Verbänden 
auch der " Verein Straffälligenhilfe für Nichtdeutsche", der im Juni 1955 
gegründet wurde. 

Eine Gruppe von Männern und Frauen, die in der Straffalligen-· 
hilfe für Nichtdeutsche eine be90ndere men schliche, kriminalpolitisooe 
und politische Aufgabe erkannt hatten, gründete diesen Verein, der 
nach seiner Satzung folgendes erstrebt: 
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Der Zweck des Vereins ist die Betreuung der nichtdeutschen Straf
fälligen in den Slrafanstalten, ihre Förderung nach der Entlassung 
und die DurcbfübruD g aller sonst erforderlichen HilfsmabnabmeD, 

·die zum weiteren Fortkommen dieser PersoDen-uotwendig erscheiDen. 

Wirtschaftliche Interessen werden nicht verfolgt. Die Arbeit des 
Vereins ist ausscblie6lich gemejnnützig und mildtätig. 

Sein Tätigkeitsgebiet ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch 
land. Der Verein wendet seine Fürsorge vor allem den Straffälligen 

·zu, die durch Ereignisse des zweiten Weltkrieges ibre Heimat ver
loren haben (Displaced Person s) . - § 2 der Satzung -

Der Verein führt den Namen ,.Christophorus·Kreis Straffälligenhilfe 
für Nichldeubcbe e. V. " . Der Verein ist rechtsfahig. Sein Sitz ist 
iu Frankfurt (1\1&in). - § 1 der Satzung -

Die Tätigkeit des Vereins erstreckt sich auf die Strafanstalteu der 
IBundesländer, die die ehre namtliche Mitarbeit seiner F ürl'orgerin in 
.Anspruch nehmen. Es besteht deI; Plan, die Hilfsma6nahmen zu erweitetn 
.und neben den bestebenden .Möglich keiten der Heimunterbringun g uad. 
der Entlassung ein besooderes ü bergaogsheim für d ie strafentlassenen 
Nichtdeutschen einzurichten . Dieses Heim soll unter Leitung eines ge
eigneten Nichtdeutschen stehen, der d ie Ceisteshaltung der Straffälligen, 
die durch die Ereignisse des zweiten Weltkrieges ihre Heimat verloren 
haben, verstebt, aber auch gleichzeitig fahig ist, sie anzule~ten , sich 
in das Leben nach der Strafhaft als Mitbürger einzuordnen . Der Verein, 
dessen Arbeit ausschlie6lich gemeianülzig und mildtätig ist, e rbittet 
die Mitarbeit all derer , die seine Ziele und Wege bejahen. Er bleibt 
auf Zuwendungen seiner Mitglieder u nd Förderer angewiesen, Spenden 
werden auf das Postscheckkonto Nr. 44301 beim Postscheckamt Fr":Dk
furt (Main) dankbar entgegengenommen. 

Die E rfahrungen der letzten l ahre haben gezeigt, dali die fÜrsor· 
gerischen Aufgaben an dem genanoten Personen kreis besonderer Art 
sind, wenn auch stets angestrebt werden muli, in dem Hilfsbedürftigen 
die Erkenntnis zu - festigen, dali er auf die Dauer keine Sonderstellung 
einnehmen kann . Es liegt im Wesen der Sache begründ~t. da6 besondere 
Einrichtuogen für solche Sonderaufgaben geschaffe n werden müssen, 
die das Ziel der gesamten Strafflillj genhilfe in Deutschland zu ibrem 
.Teil erstreben. 
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